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Sitzungsvorlage

Federführend:
4 Referat für Kultur und Welterbe

Beteiligt:

Vorlage- Nr:

Status:

Aktenzeichen:
Datum:
Referent:

VO/2020/3232-R4

öffentlich

09.07.2020
Jonas Glüsenkamp

Städtische Einrichtungen im Umgang mit der Corona-Krise
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

09.07.2020 Kultursenat Kenntnisnahme

I. Sitzungsvortrag:

Zentrum Welterbe:

Situation während des Lockdowns:
Seit Beginn des Lockdowns ab 16. März wurde das Welterbe-Besucherzentrum bis einschließlich 17. Mai 
vollständig geschlossen. Auf digitale Rundgänge wurde bewusst verzichtet, dafür wurden digitale Lern-
materialien mit Welterbebezug für Grundschülerinnen und –schüler entwickelt sowie Präsenz auf nationa-
len wie internationalen COVID-19-Plattformen von UNESCO, Eurocities etc. gezeigt.

Situation der Mitarbeitenden:
Neben der Teilnahme an Videokonferenzen ebendieser Organisationen und der Teilnahme am Videopro-
jekt „WeltKULTURstadt – Was geht!?“ arbeitete ein Teil der Mitarbeiterinnen vom Homeoffice aus, eine 
Mitarbeiterin war überwiegend in der Führungsgruppe Katastrophenschutz tätig.

Aktuelle Veränderungen/Ausblick:
Seit dem 18. Mai wurde das Welterbe-Besucherzentrum unter strengen Hygienevorschriften, einer Besu-
cherbegrenzung auf 8 Personen sowie reduzierten Öffnungszeiten wiedereröffnet.

Amt 17, Tourismus- und Kongressservice

Situation während des Lockdowns:
Die Touristinfo wurde zwischen dem 18. März bis 19. Mai geschlossen, sämtliche Leistungen bis ein-
schließlich 29. Mai storniert, aus Kulanzgründen ist auch eine Stornierung bis Ende des Jahres möglich. 
  
Situation der Mitarbeitenden:
Die Mitarbeitenden des 20-köpfigen Teams sind seit dem 1. Mai mit unterschiedlichen Anteilen in Kurza-
rbeit, lediglich das Leitungsteam hat zu 100 % gearbeitet. Aktuell wird je nach Buchungsaufkommen die 
Kurzarbeit wieder zurückgefahren. Die sechs Aushilfskräfte wurden bis Ende Juni in unbezahlte Beurlau-
bung geschickt. 
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Aktuelle Veränderungen/Ausblick:
Aktuell wird ein neues Tourismusprogramm aufgelegt, welches die Anforderungen an die Hygienevor-
schriften erfüllt, z.B. kürzere Stadtführungen, Stadtralleys als Alternative, Nutzung eines Tourismusblogs 
und Instagramseite #wirsindBamberg sowie extra Wochenpauschalen für Urlaub in der Region. 

Amt 40, Musikschule

Situation während des Lockdowns:
Ab dem 16. März wurde die Musikschule geschlossen, entfallen mussten in dieser Zeit Musikpraxis in 
Kitas und Schulen sowie die Ensembleproben. Des Weiteren wurden alle Veranstaltungen, Prüfungen und 
Wettbewerbe bis 31. Juli abgesagt, freiwillige Leistungsprüfungen wurden verschoben.
 
Situation der Mitarbeitenden:
Für die Lehrkräfte sowie die beiden Verwaltungsmitarbeiterinnen wurde Kurzarbeit angemeldet, teilweise 
wurde gebührenpflichtiger Instrumental- und Vokalunterricht per Video angeboten.

Aktuelle Veränderungen/Ausblick:
Seit dem 11. Mai darf die Musikschule unter Einhaltung eines umfangreichen Schutz- und Hygienekon-
zeptes wieder öffnen und Einzelunterricht in Präsenz abhalten, seit dem 15. Juni sind nun auch wieder 
Kleingruppenunterricht sowie Ensembleproben möglich.

Amt 41, VHS:

Situation während des Lockdowns:
Der Präsenzunterricht wurde zum 13. März eingestellt, seit April wurde das neue Format VHS.daheim 
eingeführt, welches kostenlose Vorträge über Youtube zur Verfügung stellt. Zusätzlich wurden seit Mai 
kostenpflichtige Online-Kurse in den Fachbereichen Gesundheit, Sprachen, Philosophie und Beruf über 
die VHS Cloud angeboten. Seit Juni finden wieder Outdoorkurse im Bereich Gesundheit und Führungen 
statt.

Situation der Mitarbeitenden:
Die Honorarzahlungen für Dozenten wurden an oben beschriebene Formate angeglichen. Für die übrigen 
Mitarbeiter wurde im März/April der Abbau von Überstunden sowie Resturlaub angeraten, seit Mai/Juni 
wurden Teile der Verwaltung sowie des pädagogischen Personals in Kurzarbeit beschäftigt, eine Sekretä-
rin wurde intern zur Unterstützung in die Stadtkasse umgesetzt, eine Sekretärin schied aus der VHS aus.

Aktuelle Veränderungen/Ausblick:
Seit Mai wurde die Geflüchtetenbeschulung in der Berufsschule wiederaufgenommen. Aktuell wird das 
Semesterprogramm ab 20. September erarbeitet, gerade auch im Hinblick auf die Hygienekonzepte des 
Kultusministeriums. Eine Vollbelegung der zur Verfügung stehenden Räume ist dann nicht mehr mög-
lich, d.h. die Teilnehmergebühren werden deutlich steigen, um dies auszugleichen. Manche Kurse wie 
Kontaktsportarten, Schminken etc. sind unter den Hygienevorschriften überhaupt nicht möglich.

Amt 44, Museen der Stadt Bamberg

Situation während des Lockdowns:
Zu Beginn wurden die Museen für die gesamte Sommersaison geschlossen, die beiden Jahresausstellun-
gen „Tüte um Tüte“ sowie „Ludwig unter der Lupe“ aufgebaut, die Eröffnung jedoch abgesagt. Weitere 
Ausstellungen im Alten Rathaus sowie die geplante Spielzeugausstellung wurden ebenso wie die Jahres-
und Sonderausstellung in der Villa Dessauer verschoben. Der im Normalfall gut besuchte Museumstag 
wurde abgesagt, hierzu gab es jedoch digitale Angebote. Auch die Präsenz auf Social Media wurde er-
höht, es gibt z.B. virtuelle Ausstellungsführungen, es wurde ein YouTube Kanal eingerichtet und die 
Facebookseite wurde intensiver bespielt.
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Situation der Mitarbeitenden:
Die Mitarbeitenden der Service GmbH (Aufsicht und Kasse) wurden bis 21. Mai ausgestellt, eine Person 
des Stammpersonals wurde für das Nähen von Schutzmasken freigestellt, das übrige Personal wurde so 
gut es ging räumlich getrennt. Telearbeit wurde nicht eingerichtet, die Vorbereitungen für die kommen-
den Ausstellungen liefen normal weiter.

Aktuelle Veränderungen/Ausblick:
Zum 21. Mai hin wurden die Museen unter den üblichen Hygienemaßnahmen und –konzepten wiederer-
öffnet und alle Sonntage bis Jahresende zu Familiensonntagen erklärt, was aktuell sehr gut angenommen 
wird.

Amt 45, Kulturamt:

Situation während des Lockdowns:
Durch den Lockdown konnten den Kulturschaffenden keine Auftrittsmöglichkeiten geboten werden, d.h. 
auch deren Verdienstmöglichkeiten fielen weg. Zur Unterstützung dieser informierte das Kulturamt regel-
mäßig über Hilfsmöglichkeiten der Bundes-und Landesregierung, vermittelte und begleitete die entspre-
chenden Akteure im Kulturbereich. Der monatlich erscheinende Veranstaltungskalender enthielt in dieser 
Zeit „Kollektiv-Interviews“ mit Künstlern gerade im Hinblick auf die Coronazeit, gleichzeitig wurde die 
Rubrik „Kultur digital“ entwickelt, in der digitale Kulturangebote beworben und abgerufen werden konn-
ten. Neuanträge im Hinblick auf Kulturförderung wurden nur vereinzelt gestellt bzw. auf unbestimmte 
Zeit verschoben. Die Verleihung des E.T.A.-Hoffmann-Preises sowie Magellan- und C.C. Buchner-Prei-
ses musste kurzfristig entfallen, eine Alternativveranstaltung wird im Juli umgesetzt werden. Ebenso aus-
fallen musste die Präsentation des Kunststipendiums 2019. Die an Schulen geplanten Workshops, Rezer-
tifizierungen etc. mussten in diesem Jahr ausfallen.

Situation der Mitarbeitenden:
Die Mitarbeitenden konnten in der Coronazeit den Internetauftritt neugestalten sowie die Projektdaten-
bank überarbeiten. Zudem wurde bereits Vorarbeit im Sinne der Kultur.Klassen geleistet. 
Im Rahmen der im Kulturamt angesiedelten Budgetbegleitung wurden die anderen Kultureinrichtungen 
zu den Themen Kurzarbeit, Haushaltsplanung 2021 und finanzieller Auswirkungen der Coronakrise bera-
ten. Insgesamt wurde durch einen Mix aus Home-Office, krankheitsbedingten Ausfällen, Resturlaub und 
Mehrarbeit in wechselnden Arbeitszeiten sichergestellt, dass möglichst wenig Kontakt untereinander be-
stand.

Aktuelle Veränderungen/Ausblick:
Hinsichtlich der neu erworbenen Trägerschaft für das E.T.A.-Hoffmann-Haus (seit 1. Januar 2020) konn-
te auch während des Lockdowns alles Notwendige in die Wege geleitet werden wie z.B. Satzung, Miet-
verträge, Brandschutz etc. 
Seit dem 2. Juni wurde das Haus für Gäste geöffnet.

Amt 46, Stadtarchiv:

Situation während des Lockdowns:
Seit dem Lockdown am 15. März wurden im Stadtarchiv der Lesesaal gesperrt sowie alle Führungen, 
Besuche und Vorträge abgesagt. Die Recherchemöglichkeit war über die Archivdatenbank weiterhin 
möglich.

Situation der Mitarbeitenden:
Alle weiteren Arbeitsabläufe wurden ohne Schichtbetrieb und Homeoffice fortgeführt. Fällige Reparatur-
und Instandsetzungsarbeiten konnten vorgezogen werden.

Aktuelle Veränderungen/Ausblick:
Seit dem 11. Mai ist das Stadtarchiv unter Beachtung der Hygienevorschriften wieder für die Öffentlich-
keit zugänglich, es gibt aber nur eine begrenze Zahl an Lesesaalarbeitsplätzen. Die Anfang März eröffne-
te Ausstellung über Ingeborg Limmer kann wieder besichtigt werden.

TOP 2



Vorlage VO/2020/3232-R4 der Stadt Bamberg Seite: 4/5

Amt 47, Garten- und Friedhofsamt

Situation während des Lockdowns:
Für die Arbeit im Friedhofsamt wurden konkrete Beschränkungen eingeführt, z.B. durften zu Beginn der 
Krise keine Trauerfeiern mehr stattfinden, teilweise fanden Beerdigungen auch nur im engsten Familien-
kreis statt. Ab dem 25. Mai waren dann zumindest kleinere Trauergesellschaften möglich, immer unter 
Beachtung der bestehenden Abstandsregeln.

Situation der Mitarbeitenden:
Das Friedhofsamt wurde zu Beginn des Katastrophenfalls als systemrelevante Einrichtung im operativen 
Bereich von sechs Zusatzkräften aus dem Bereich des Gartenamtes unterstützt. Für die sonstigen Arbeits-
kolonnen des Gartenamtes wurde ein Zweischichtensystem eingeführt, für die Friedhofsarbeiter ein 
Dreischichtensystem sowie der Abbau von Überstunden bzw. Alt-Urlaubstagen. Zwei Truppen der Gärt-
nerkolonne Ost mussten zeitweise in Quarantäne aufgrund zweier aufgetretener Coronafälle. In der inne-
ren Verwaltung wurde in einer Kombination aus Home-Office sowie unter Nutzung von Sonderräumen 
gearbeitet.

Aktuelle Veränderungen/Ausblick:
Seit dem 2. Juni wird bei den Kolonnen wieder im Normalbetrieb gearbeitet.

Amt 48, ETA Hoffmann Theater:

Situation während des Lockdowns:
Der Vorstellungsbetrieb wurde für den Rest der Saison ab dem 12. März eingestellt, eine Wiedereröff-
nung ist erst für Oktober angedacht. Dadurch konnten Einsparungen bei den Produktions-, Miet- und 
Betriebskosten erreicht werden. 

Situation der Mitarbeitenden:
Die Beschäftigten befinden sich seit dem 1. Mai je nach Arbeitsanfall in Kurzarbeit. Das Schauspielen-
semble blieb in dem digitalen Format „ETA@home“ mit dem Publikum in Verbindung, so wurden z.B. 
Gedichte, Monologe etc. gelesen sowie für Kinder je nach Wunsch klassische Märchen präsentiert. Wei-
teres Personal unterstützte in der Führungsgruppe Katastrophenschutz z.B. bei der Verteilung von Schutz-
ausrüstung, Anfertigung von Mund-Nasen-Masken sowie am Bürgertelefon. Des Weiteren wurden in der 
Zeit notwendige Reparaturmaßnahmen durchgeführt.

Aktuelle Veränderungen/Ausblick:
Hinsichtlich der Abonnentenanzahl wird ein Rückgang zu erwarten sein, da viele für die nächste Saison 
aussetzen oder ihr Abo aus gesundheitlichen Gründen zurückgeben. Auch werden die Einnahmen aus 
dem Ticketverkauf zurückgehen, aufgrund der geringen zugelassenen Zuschaueranzahl in den Sälen. 
Vonseiten des Bezirks Oberfranken wurde dem Theater ein Zuschuss gewährt ebenso wie eventuell noch 
eine Förderung durch den Freistaat Bayern kommen wird.

Amt 49, Amt für Bildung, Schulen und Sport

Situation während des Lockdowns
Mit Beginn der Schulschließungen und der Kontaktbeschränkungen ab dem 15. März kam neben dem 
Schulbetrieb auch der gesamte Sportbetrieb inklusive Hallennutzung zum Erliegen. 

Situation der Mitarbeitenden:
Die Zeit zu Beginn der Krise konnte vor allem zur Bearbeitung von Altfällen aufgewendet werden. Zu-
dem leisteten drei Mitarbeiterinnen des Amts insgesamt 17 Tage in der Führungsgruppe Katastrophen-
schutz ab, drei halfen für einen Zeitraum von ca. einer Woche bei der Verpackung und Versendung der 
für alle Bürgerinnen und Bürger notwendig gewordenen Briefwahlunterlagen. Darüber hinaus wurde zu 
Beginn der Krise bei drei, später zwei Mitarbeiterinnen das Bürgertelefon eingerichtet, was einen Einsatz 
von ca. 6 Stunden pro Woche pro Person bedeutete.
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Aktuelle Veränderungen/Ausblick:
Im Zuge des wieder anlaufenden Sportbetriebs, ist v.a. die Unterstützung der Sportvereine hinsichtlich 
der erlassenen Verordnungen sowie Neugestaltung von Hallenbelegungen Schwerpunktthema. Das The-
ma „Unterstützung von Schulen in der Corona-Krise“ wird im Kultursenat noch im Rahmen eines eige-
nen TOP besprochen.

II. Beschlussvorschlag:

Vom Bericht der Verwaltung wird Kenntnis genommen.

III. Finanzielle Auswirkungen:

Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht 

x 1. keine Kosten 
2. Kosten in Höhe von  für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. im geltenden Fi-

nanzplan  gegeben ist 
3. Kosten in Höhe von  für die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Im Rahmen der vom 

Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden Mittel wird folgender Deckungsvor-
schlag gemacht: 

4. Kosten in künftigen Haushaltsjahren:  Personalkosten:  Sachkosten: 

Falls Alternative 3. und/oder 4. vorliegt:

In das Finanzreferat zur Stellungnahme.

Stellungnahme des Finanzreferates:

Anlage/n:

keine

Verteiler:

Referat 4

TOP 2



Vorlage VO/2020/3259-49 der Stadt Bamberg Seite: 1/3

Sitzungsvorlage

Federführend:
49 Amt für Bildung, Schulen und Sport

Beteiligt:
23 Immobilienmanagement
491 Sachgebiet Schulverwaltung

Vorlage- Nr:

Status:

Aktenzeichen:
Datum:
Referent:

VO/2020/3259-49

öffentlich

19.06.2020
Jonas Glüsenkamp

Unterstützung der Schulen in der Corona-Krise
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

09.07.2020 Kultursenat Kenntnisnahme

I. Sitzungsvortrag:

Die ab 15. März 2020 greifenden flächendeckenden Schulschließungen aufgrund der Corona-Krise 
stellten die Schulen vor neue Herausforderungen.

Von Seiten der Verwaltung wurden zahlreiche Schritte unternommen, um alle Schulen angesichts die-
ser neuartigen Situation angemessen zu unterstützen. Bereits am 10. März 2020 wendete sich OB Star-
ke mit einem Informationsschreiben an alle Schulleitungen der staatlichen, kommunalen und privaten 
Schulen in der Stadt Bamberg und verwies auf die rechtlichen Vorgaben. Am 13. März 2020 fand eine 
gemeinsame Besprechung aller Schulleitungen und aller Träger von Kindertagesstätten aus Stadt und 
Landkreis Bamberg im großen Sitzungssaal des Landratsamts statt. Dort wurde über Maßnahmen ge-
sprochen, die im Zuge der weiteren Ausbreitung des SARS-CoV-2 zu ergreifen waren.

In der Folge gab es einen regelmäßigen Austausch u.a. über die Inanspruchnahme der Notfallbetreu-
ung, die für Kinder bestimmter Berufsgruppen, die die Jahrgangsstufen 1 bis 6 der Grund- und weiter-
führenden Schulen besuchen, seit dem 15. März 2020 eingerichtet wurde.

Am 26. März 2020 erfolgte eine Abfrage, wie das Lehren und Lernen in Zeiten der Schulschließungen 
organisiert wird. Die Rückmeldungen halfen der Verwaltung dabei, einen Überblick zu erhalten und 
Formen der Unterstützung in die Wege zu leiten.

Unmittelbar im Anschluss an die Pressekonferenz der Bayerischen Staatsregierung am 16. April 2020, 
bei der die sukzessive Wiederaufnahme des Unterrichts zunächst für die Abschlussjahrgänge ab dem 
27. April 2020 verkündet wurde, startete eine Abfrage, wie die Schulen in Sachen Hygiene- und 
Schutzkonzept unterstützt werden könnten. Schwerpunkte bildeten dabei die Bereiche „Ausstattung 
mit Flüssigseife, Desinfektionsmittel, Papierhandtüchern und Abfallbehälter“, „Mund-Nase-Schutz für 
Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie das weitere Personal an Schulen“ sowie 
„Acrylglasschutz für publikumsintensive Arbeitsplätze“. Versendet wurden in diesem Zusammenhang 
auch Informationsmaterialien der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA). 

Am 20. April 2020 fand eine zweite Informationsveranstaltung für alle Schulleitungen statt. Themen 
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waren u.a. die Umsetzung der erforderlichen Hygienemaßnahmen sowie die Organisation der Schüler-
beförderung. In Zusammenarbeit mit dem HTK Hygiene Technologie Kompetenzzentrum GmbH wur-
den zahlreiche Beratungsangebote für die Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Bamberg un-
terbreitet. Mit Ausnahme der Acrylglasscheiben konnten alle zugesagten Unterstützungsleistungen bis 
zur Aufnahme des Schulbetriebs fristgerecht an die Schulen ausgeliefert werden, dies gilt auch für 
Mund-Nase-Schutz und – für eine kleine Gruppe vorabgefragter Risikopersonen – für FFP 2-Masken. 
Zudem produzierte das HTK mit Unterstützung der Bildungsregion Bamberg und der Gesundheitsre-
gion Plus einen jugendgerechten Videoclip zu den Hygiene- und Schutzmaßnahmen.

Größere Unterstützung leistet die Verwaltung im Bereich der Prüfungsorganisation an der Beruflichen 
Oberschule (FOS/BOS). Dadurch, dass alle Schülerinnen und Schüler der 12. und 13. Jahrgangsstufe 
an vier aufeinanderfolgenden Tagen Mitte Juni ihre Prüfungen abzulegen hatten, waren aufgrund des 
einzuhaltenden Schutz- und Hygienekonzepts weitere Prüfungsraumkapazitäten erforderlich. Neben 
der Nutzung der Dreifachhalle am Staatlichen Berufsschulzentrum in der Ohmstraße wurde die An-
mietung des großen Prüfungsraums der Otto-Friedrich-Universität Bamberg in der Kapellenstraße er-
forderlich.  

Auch bei allen weiteren Schritten der sukzessiven Wiederaufnahme des Präsenzbetriebs wurden die 
Schulen durch verschiedene Ämter der Stadt engmaschig begleitet und nach Möglichkeit unterstützt. 
Dies soll in Zukunft so weitergeführt werden.

II. Beschlussvorschlag:

Vom Bericht der Verwaltung wird Kenntnis genommen.

III. Finanzielle Auswirkungen:

Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht 

x 1. keine Kosten 
2. Kosten in Höhe von  für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. im geltenden Fi-

nanzplan  gegeben ist 
3. Kosten in Höhe von  für die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Im Rahmen der vom 

Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden Mittel wird folgender Deckungsvor-
schlag gemacht: 

4. Kosten in künftigen Haushaltsjahren:  Personalkosten:  Sachkosten: 

Falls Alternative 3. und/oder 4. vorliegt:

In das Finanzreferat zur Stellungnahme.

Stellungnahme des Finanzreferates:

Verteiler:

Referat 2 – Amt 23 zur Kenntnis und zum Verbleib

Referat 4 zur Kenntnis und zum Verbleib

Referat 4 – Amt 49 zur weiteren Veranlassung
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Sitzungsvorlage

Federführend:
23 Immobilienmanagement

Beteiligt:

Vorlage- Nr:

Status:

Aktenzeichen:
Datum:
Referent:

VO/2020/3207-23

öffentlich

15.06.2020
Felix Bertram

Bauliche Maßnahmen an Schulen für das Haushaltsjahr 2021
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

09.07.2020 Kultursenat Entscheidung

I. Sitzungsvortrag:

A. Auf Grund des Corona-bedingten Lockdowns, verbunden mit der Schließung der Schulen und 
der Reduzierung von Ortsterminen und Besprechungen, war die Beteiligung der Schulleitun-
gen und eine gesonderte Begehung der Schulhäuser nicht möglich.

Neben den fortlaufenden Maßnahmen des Gebäudeunterhalts und der Wartung der baulichen 
und technischen Anlagen ist die Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs durch kurzfris-
tige Umsetzung nicht vorherseh- und planbrer Maßnahmen ein wesentliches Merkmal der täg-
lichen Arbeit des städtischen Gebäudemanagements.

Weitere Schwerpunkte werden in den kommenden Jahren auf den Bereichen 
 Baulicher Brandschutz
 Sanierung von Toiletten- und Sanitäranlagen
 Umsetzung und Fortführung größerer baulicher und technischer Maßnahmen
liegen.

In die Haushaltsanträge 2021 wurden unter Berücksichtigung entsprechender Prioritäten die 
Maßnahmen aufgenommen, die im kommenden Jahr – abhängig von den zur Verfügung ste-
henden Haushaltsmitteln und den personellen Ressourcen – durch- und weitergeführt werden 
sollen, um die bauliche Situation der einzelnen Schulen weiter zu verbessern.

Die Mittelanforderungen in Höhe von 3.883.500,– € (Verwaltungshaushalt: 877.000,– €, Ver-
mögenshaushalt: 3.006.500,– €) sind in der beigefügten Übersicht (vgl. Anlage) summarisch 
dargestellt.
Neben dem laufendem Bauunterhalt und der Abwicklung von bereits laufenden bzw. in das 
Jahr 2021 verschobenen Maßnahmen ist es das Ziel, folgende Projekte vorrangig aus dem Ver-
mögenshaushalt in 2021 umzusetzen.
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Domschule (inkl. Schulhaus Wildensorg)
• Sanierung Fassade, Bereich Innenhof
• Schließanlage

Erlöserschule
• abschnittsweise Erneuerung Fenster
• Erneuerung Lüftertruhen Sporthalle

Gangolfschule
• Teilsanierung mit Außenanlagen (Fortsetzung)
• Neuerrichtung Fahrradschuppen (Fortsetzung)

Grund- und Mittelschule Gaustadt
• Erneuerung Lüftung in der Sporthalle
• Schließanlage
• Container-Klassenzimmer (bei Bedarf) (Grundschule)
• Überarbeitung der Fenster und ggfl. Fassade (Mittelschule)

Hainschule
• Installation Fettabscheider Mittagsbetreuung
• Schließanlage

Heidelsteigschule
• abschnittsweise Sanierung / Erneuerung Fenster und Oberlichter (Fortsetzung)
• Überarbeitung Dach / Außenwände (Nebengebäude)

Kaulbergschule (inkl. Schulhaus Bug)
• Überarbeitung Fenster und Glasbausteine (Fortsetzung)
• Überarbeitung der historischen Eingangstüren

Kunigundenschule
• Container-Klassenzimmer (bei Bedarf)
• Erneuerung Tartan-Sportplatz

Luitpoldschule
• Sanierung im Rahmen des KIP-S-Förderprogramms

- Überarbeitung Dächer
- Sanierung Fassade und Fenster
- Sanierung Keller und Fundamente

Rupprechtschule
• weiteres Container-Klassenzimmer (bei Bedarf)
• Schließanlage

Trimbergschule
• Überarbeitung Fenster (Treppenhaus)

Wunderburgschule
• Teilsanierung

- baulicher Brandschutz
- Sanierung der Toiletten
- Überarbeitung Dächer
- Sanierung Fassade und Fenster

Graf-Stauffenberg-Schulen
• Sanierung der Dreifachsporthalle mit Nebenräumen (Fortsetzung)          
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B. Die diesjährige Schulhausbegehung findet voraussichtlich im Herbst statt.

C. Neben den laufenden Bauunterhaltsaufwendungen werden seit einigen Jahren eigene Budgets 
für Sondermaßnahmen geführt, die eine Mehrzahl von Schulen betreffen und eigenständig 
ausgewiesen werden. Hierzu zählen die Sonderkontingente für Brandschutz, Mittagsbetreu-
ung, Inklusion, Akustik, WC-Anlagen sowie die Wartung und Prüfung sicherheitsrelevanter 
Anlagen.

Derzeit sind folgende Mittel eingeplant:

1. Brandschutzmaßnahmen:
Die baulichen Brandschutzmaßnahmen sollen – wie in den Vorjahren – im Jahr 2021 mit 
einem Kostenvolumen von 500.000,– € fortgeführt und umgesetzt werden.

 
2. Sanierung von Toiletten- und Duschanlagen:

In Fortsetzung des Sonderprogrammes zur Sanierung von Toiletten- und Duschanlagen 
werden für das kommende Haushaltsjahr Finanzmittel in einem Volumen von    
500.000,– € beantragt, die für die Sanierung der WC-Anlagen der Wunderburgschule und 
einer weiteren Schule vorgesehen sind.
Derzeit werden die WC-Anlagen in der Erlöserschule und Hainschule saniert.

3. Wartung sicherheitsrelevanter Anlagen:
Für die auf Grund gesetzlicher und technischer Vorgaben zwingende Prüfung und In-
standhaltung aller sicherheitstechnischen Anlagen und wartungspflichtigen Anlagekom-
ponenten sind Finanzmittel in Höhe von 300.000,– € vorgesehen.

4. Mittagsbetreuung, Inklusion und Akustik:
In Absprache mit den Schulleitungen, dem Amt für Bildung, Schulen und Sport und dem 
Staatlichen Schulamt werden Zug um Zug die Angebote im Bereich der Mittagsbetreuung 
ausgebaut.
Im Zuge der Akustikmaßnahmen sollen, neben vereinzelten akustischen Verbesserungs-
maßnahmen, nach und nach Bestandsdecken durch Akustikdecken ersetzt werden. 
Die Haushaltsmittel sind insbesondere vorgesehen, um kurzfristig auf einen akuten Be-
darf reagieren zu können.
• Mittagsbetreuung (200.000,– €)
• Inklusion (20.000,– €)
• Akustik (40.000,– €)

D. Die Verwaltung schlägt vor, die für die festgestellten baulichen Erfordernisse und die vorgese-
henen Sondermaßnahmen benötigten Haushaltsmittel für 2021 zu beantragen.
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II. Beschlussvorschlag:

1. Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die erforderlichen Haushaltsmittel von insgesamt   
3.883.500,– € für allgemeine Baumaßnahmen und 1.560.000,– € für Sondermaßnahmen für 
das Haushaltsjahr 2021 zu beantragen.

III. Finanzielle Auswirkungen:

Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht 

 X 1. keine Kosten 
2. Kosten in Höhe von  für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. im geltenden Fi-

nanzplan  gegeben ist 
3. Kosten in Höhe von  für die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Im Rahmen der vom 

Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden Mittel wird folgender Deckungsvor-
schlag gemacht: 

4. Kosten in künftigen Haushaltsjahren:  Personalkosten:  Sachkosten: 

Anlage:

Gesamtübersicht der erforderlichen Haushaltsmittel 2021

Verteiler:

Amt 20/200 – zur weiteren Verwendung
Amt 49 – zur weiteren Verwendung
Amt 23 – zur weiteren Verwendung
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Stand: 25.06.2020

Verwaltungs- Vermögens-

Haushalt Haushalt

A) Grund- u. Mittelschulen

Domschule 23.500 720.000

Erlöserschule 30.000 20.000

Gangolfschule 59.000 45.000

Grundschule Gaustadt 62.000 180.000

Mittelschule Gaustadt 41.500 35.000

Hainschule 29.000 6.000

Heidelsteigschule 33.000 340.000

Kaulbergschule 69.500 132.000

Kunigundenschule 45.000 180.000

Luitpoldschule 91.500 660.000

Martinschule 40.000 0

Rupprechtschule 26.000 180.000

Hugo-von-Trimbergschule 37.000 45.000

Grundschule Bug 20.000 10.000

Grundschule Wildensorg 10.000 3.500

Wunderburgschule 45.000 450.000

B) Fachschulen

Fachoberschule 67.000 0

Graf-Stauffenberg-Realschule 58.000 0

Graf-Stauffenberg-Wirtschaftsschule 58.000 0

Pestalozzischule 32.000 0

Gesamtsummen: 877.000 3.006.500

Vorjahr beantragt: 1.486.000 1.465.000

Vorjahr erhalten: 1.000.000 1.350.000

C) Sonderkontingente

Brandschutzmaßnahmen an Schulen 500.000

Sonderprogramm Mittagsbetreuung 200.000

Sonderprogramm Inklusion 20.000

Sonderprogramm Akustik 40.000

Sanierung von Toiletten- u. Duschanlagen 500.000

Gesamtsummen: 300.000 1.260.000

Vorjahr beantragt: 300.000 1.110.000

Vorjahr erhalten: 250.000 1.390.000

Bauliche Maßnahmen an städtischen Schulen für die Haushaltsberatungen 2021

Wartung u. Prüfung sicherheitstechnischer Anlagen 
aufgrund gesetzlicher und  technischer Vorgaben

300.000

Anlage
zu VO/2020/3207-23TOP 4
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Sitzungsvorlage

Federführend:
491 Sachgebiet Schulverwaltung

Beteiligt:
4 Referat für Kultur und Welterbe

Vorlage- Nr:

Status:

Aktenzeichen:
Datum:
Referent:

VO/2020/3208-491

öffentlich

15.06.2020
Glüsenkamp, Jonas

Schülerzahlen und vorläufige Klassenbildung zum Schuljahr 2020/2021
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

09.07.2020 Kultursenat Kenntnisnahme

I. Sitzungsvortrag:

Bericht über die Schülerzahlen und vorläufige Klassenbildung:

1. Grund- und Mittelschulen

Das Staatliche Schulamt in der Stadt Bamberg hat die Schulanmeldung für das Schuljahr 2020/ 2021 
(Anlage 1, Spalte 23) sowie die vorläufige Klassenbildung für 2020/ 2021 (Anlage 2) und die endgül-
tige Klassenbildung für 2019/ 2020 (Anlage 3) der Stadt Bamberg als Sachaufwandsträger zur Kennt-
nis gegeben. 

1.1 Grundschulen (Vorjahreszahlen in Klammern)

Schule 1. Jhg.
Neuanmeldung

    Gesamt   Klassen Schüler je Klasse

Domschule       33   (41)    148    (150)       8    (8) 18,5 (18,8)
Gangolfschule       21   (33)    102      (93)       5    (5) 20,4 (20,0)
Gangolfschule gtk         0     (0)      16      (16)       1    (3) 18,6 (19,3)
Gaustadt       71   (58)    227    (204)     10    (9) 22,7 (22,6)
Hainschule       34   (34)    142    (131)       8    (7) 17,8 (18,7)
Heidelsteigschule       34   (32)    188    (167)     10  (10) 18,8 (16,7)
Kaulbergschule       65   (64)    283    (293)     13  (13) 21,8 (22,5)
Kunigundenschule       57   (63)    217    (217)     10  (10) 21,7 (20,7)
Luitpoldschule       21   (21)      88      (93)       4    (4) 22,0 (23,3)
Martinschule       35   (37)    148    (132)       8    (7) 18,5 (18,9)
Rupprechtschule       80   (81)    293    (293)     14  (13) 20,9 (22,5)
Trimbergschule       19   (19)      81      (73)       4    (4) 20,3 (24,3)
Wunderburgschule       39   (61)    230    (238)     11 ( 11) 20,9 (21,6)
Gesamt     509 (542) 2.163 (2.140)  106 (103) 20,4 (20,8)

TOP 5



Vorlage VO/2020/3208-491 der Stadt Bamberg Seite: 2/4

Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler steigt leicht an (von 2.140 auf 2.163). Diese Entwicklung 
führt zu einer Mehrung der Klassen (von 103 auf 106). Die durchschnittliche Klassengröße liegt bei 
20,4 Schülerinnen und Schüler. 

1.2 Mittelschulen (Vorjahreszahlen in Klammern)

Schule Jgst. Schülerzahl
(lfd. Schuljahr)

Klassenzahl
(lfd. Schuljahr)

Schüler je 
Klasse

Erlöser-MS
5
6
7
8
9

  56   (32)
  53   (56)
  41   (32)
  43   (36)
  45   (54)

2   (2)
3   (3)
2   (2)
2   (2)
3   (3)

28,0   (16,0)
17,6   (18,7)
20,5   (16,0)
21,5   (18,0)
15,0   (18,0)

Gaustadt-MS 5
6
7
8
9

  25   (19)
  18   (21)
  13   (17)
  16   (15)
  18   (17)

1   (1)
1   (1)
1   (1)
1   (1)
1   (1)

25,0   (19,0)
18,0   (21,0)
13,0   (17,0)
16,0   (15,0)
18,0   (17,0)

Heidelsteig-MS 5
6
7
8
9

  50   (46)
  46   (56)
  36   (35)
  31   (49)
  53   (51)

2   (2)
3   (3)
2   (2)
1   (3)
3   (3)

25,0   (23,0)
15,3   (18,7)
18,0   (17,5)
31,0   (16,3)
17,7   (17,0)

Trimberg-MS 5
6
7
8
9
10

  40   (43)
  32   (25)
  22   (33)
  33   (22)
  51   (43)
  31   (40)

2   (2)
2   (1)
1   (2)
2   (2)
3   (3)
2   (2)

20,0   (21,5)
16,0   (25,0)
22,0   (16,5)
16,5   (22,0)
17,0   (14,3)
15,5   (20,0)

Gesamt 753 (742) 40 (41) 18,8   (18,5)

2. Berufliche Oberschule (FOS/ BOS) (Vorjahreszahlen in Klammern)

Schule Schüler Klassen Klassendurchschnitt

Berufliche Oberschule 648 (702) 27 (29) 24,0 (24,2)

3. Städtische Schulen (Vorjahreszahlen in Klammern)

Schule (-stufig) Jgst. Schülerzahl
(lfd. Schuljahr)

Klassenzahl
(lfd. Schuljahr)

Schüler je 
Klasse

Graf-Stauffenberg
5-stufige
Wirtschaftsschule

6       17   (22) 1   (1) 17,0 (22,0)

Summe        17   (22) 1   (1) 17,0 (22,0)
Graf-Stauffenberg 
4-stufige 
Wirtschaftsschule

7
8
9
10

       53   (44)
       65   (80)
       69   (78)
       57   (62)

2   (2)
3   (3)
3   (3)
3   (3)

26,5 (22,0)
21,7 (26,7)
23,0 (26,0)
19,0 (20,7)

Summe      244 (286)       11  (12) 22,2 (24,0)
Graf-Stauffenberg
2-stufige 
Wirtschaftsschule

10 
11

       60   (71)
       65   (66)

2   (3)
3   (3)

30,0 (23,7)
21,7 (22,0)

Summe      125 (137) 5   (6) 25,0 (22,8)
Gesamt      386 (423)       17  (18) 22,7 (23,5)
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Damit bleibt die Graf-Stauffenberg-Wirtschaftsschule im Rahmen der vereinbarten Klassenhöchstzahl 
von 18 Klassen.

Schule (-stufig) Jgst. Schülerzahl
(lfd. Schuljahr)

Klassenzahl
(lfd. Schuljahr)

Schüler je 
Klasse

Graf-Stauffenberg-Re-
alschule 

5
6
7
8
9
10

  63  (57)
  56  (56)
  62  (73)
  77  (80)
  72  (66)
  69  (69)

3   (3)
3   (3)
3   (3)
3   (3)
3   (3)
3   (3)

21,0 (19,0)
18,7 (18,7)
20,7 (24,0)
25,7 (26,7)
24,0 (22,0)
23,0 (23,0)

Summe      399 (401)       18  (18) 22,2 (22,3)

4. Gymnasien – Neuanmeldungen für das Schuljahr 2020/2021 (Vorjahreszahlen in Klammern)

Die Zahlen der Gymnasien werden hier nur zur Kenntnis gegeben. Eine Erläuterung und Interpretation 
erfolgt zuständigkeitshalber in der nächsten Verbandsversammlung des Zweckverbands.

Schule Anmeldungen

Clavius-Gymnasium 160   (136)

Dientzenhofer-Gymnasium 140    (164)

Eichendorff-Gymnasium   39     (37)

E.T.A.-Hoffmann-Gymnasium 121   (121)

Franz-Ludwig-Gymnasium   92     (75)
Kaiser-Heinrich-Gymnasium
davon Normalform
davon GGTS

  95     (88)
  57     (51)
  38     (37)

Gesamt 647   (621)

Über die Klassenbildung kann momentan keine sichere Aussage getroffen werden, da die Planungen der-
zeit noch andauern.

II. Beschlussvorschlag

Der Bericht über die Schülerzahlen und die vorläufige Klassenbildung an den Grund- und Mittelschulen, 
der Staatlichen Fachoberschule mit Berufsoberschule und an den Städtischen Schulen, sowie die Neuan-
meldungen an den Gymnasien im Schuljahr 2020/2021 wird zur Kenntnis genommen.

III. Finanzielle Auswirkungen:

Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht 

x 1. keine Kosten 
2. Kosten in Höhe von  für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. im geltenden Fi-

nanzplan  gegeben ist 
3. Kosten in Höhe von  für die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Im Rahmen der vom 

Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden Mittel wird folgender Deckungsvor-
schlag gemacht: 

4. Kosten in künftigen Haushaltsjahren:  Personalkosten:  Sachkosten: 
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Anlage/n:

- Mitteilung Staatliches Schulamt vom 28.05.2020 bezüglich Schulanmeldung für das Schul-
jahr 2020/2021 (Anlage 1)

- Mitteilung Staatliches Schulamt „Schulen mit Schüler- und Klassenzahlen nach Jahrgangsstu-
fen zum Stand 09.06.2020 für das Schuljahr 2020/2021“ (Anlage 2)

- Mitteilung Staatliches Schulamt „Schulen mit Schüler- und Klassenzahlen nach Jahrgangsstu-
fen zum Stand 28.10.2019 für das Schuljahr 2019/2020“ (Anlage 3)

Verteiler:

Referat 4 zur Kenntnis und zum Verbleib.

Amt 49 zur Kenntnis und zum Verbleib.

SG 491 Beschlüsse.
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Stand: 28.05.2020 Schulanmeldung Bamberg Stadt (2020/21) Anlage 1
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Domschule 24 13 1 4 1 30 8 3 1 1 1 16 1 17

(Wildensorg) 6 0 1 1 8 8 8 16

Gangolf 30 10  4 2 36 5 2 4 1 1 2 21 21

Gaustadt 66 18 0 8 1 0 12 0 0 87 4 0 3 2 4 3 0 0 71 71

Hain 38 12 4 1 2 1 46 6 3 1 1 1 34 34

Heidelsteig 39 12 8 1 1 49 8 4 1 1 1 34 34

Kaulberg 68 13 0 6 1 0 2 2 0 79 3 3 9 9 0 1 0 2 52 52

(Bug) 10 4 0 3 0 0 0 2 1 16 2 0 0 0 0 0 0 1 13 13

Kunigund 67 16 1 9 0 0 2 5 0 84 11 5 0 3 5 1 0 2 57 57

Luitpold 29 7 7 1 37 7 4 2 1 1 1 21 21 evtl. + 3 Wachsen mit Musik

Martin 42 10 1 3 1 0 3 1 0 51 1 1 3 5 0 1 0 5 35 35

Rupprecht 122 31 0 18 0 0 3 0 6 149 18 6 4 11 3 4 0 23 80 80

Trimberg 27 9 0 12 0 0 1 0 0 40 9 3 3 2 4 0 0 0 19 19

Wunderb. 66 19 0 9 0 0 2 3 0 80 13 7 4 6 3 6 0 2 39 39

insgesamt 634 174 2 93 4 1 35 15 8 792 95 41 27 46 23 19 0 41 500 0 9 509

TOP 5



Staatliche Schulämter im Landkreis und in der Stadt Bamberg          Anlage 2
Schulen mit Schüler- und Klassenzahlen nach Jahrgangsstufen in der Stadt Bamberg
zum Stand 09.06.2020 für Schuljahr 2020 / 2021

Schule 1. Jhg. 2. Jhg. 3. Jhg. 4. Jhg. 5. Jhg. 6. Jhg. 7. Jhg. 8. Jhg. 9. Jhg. 10.Jhg. Summe
Sch. Kl. Sch Kl. Sch Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl.

Domschule GS 32 2 44 2 34 2 38 2 148 8
Erlöserschule MS 48 2 45 2 36 2 19 1 39 2 187 9
Erlöser MSDK,gtk 8 8 1 5 5 6 1 32 2
Erlöser MS kop 19 1 19 1
Gangolfschule GS 23 1 34 2 24 1 21 1 102 5
Gangolf GS gtk 16 1 16 1
Gaustadt GS 51 47 5 98 5
Gaustadt GS flx 66 63 5 129 5
Gaustadt MS 25 1 18 1 13 1 16 1 18 1 90 5
Hainschule GS 36 2 32 2 31 2 43 2 142 8
Heidelsteigschule GS 33 2 33 2 30 2 96 6
Heidelsteig GS DK 12 22 1 15 15 1 64 2
Heidelsteig GS mig 28 2 28 2
Heidelsteig MS 19 1 16 1 15 1 23 1 73 4
Heidelsteig MS DK 14 12 1 6 11 10 1 53 2
Heidelsteig MS gtk 17 1 18 1 15 1 20 1 20 1 90 5
Kaulbergschule GS  65 3 66 3 88 4 64 3 283 13
Kunigundenschule GS 50 2 41 2 60 3 46 2 197 9
Kunigunden GS kop 20 1 20 1
Luitpoldschule GS 21 1 20 1 23 1 24 1 88 4
Martinschule GS 36 2 38 2 37 2 37 2 148 8
Rupprechtschule GS 59 3 61 3 74 3 57 3 251 12
Rupprecht GS mig 22 1 20 1 42 2
Trimbergschule GS 17 1 22 1 23 1 19 1 81 4
Trimbergschule MS 20 1 32 2 22 1 15 1 16 1 105 6
Trimberg MS 9+2 18 1 16 1 34 2
Trimberg MS MKM 18 1 17 1 15 1 50 3
Trimberg MS kop 20 1 20 1
Wunderburgschule GS 41 2 60 3 44 2 42 2 187 9
Wunderburg GS kop 23 1 20 1 43 2

Gesamtsummen 513 22 576 31 555 24 519 29 171 7 149 9 112 6 123 6 167 10 31 2 2916 146
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Staatliche Schulämter im Landkreis und in der Stadt Bamberg                    Anlage 3
Schulen mit Schüler- und Klassenzahlen nach Jahrgangsstufen in der Stadt Bamberg
zum Stand 28.10.2019 für Schuljahr 2019 / 2020

Schule 1. Jhg. 2. Jhg. 3. Jhg. 4. Jhg. 5. Jhg. 6. Jhg. 7. Jhg. 8. Jhg. 9. Jhg. 10.Jhg. Summe
Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl.

Domschule GS  44 2 36 2 38 2 38 2 156 8
Erlöserschule MS  49 2 38 2 18 1 35 2 42 2 182 9
Erlöserschule MSDK,gtk 13 1 15 1 28 2
Erlöserschule MSkop 17 1 17 1
Gangolfschule GS  34 2 19 1 25 1 17 1 95 5
Gangolfschule GSgtk 17 1 16 1 21 1 54 3
Gaustadt GS  47 2 53 2 100 4
Gaustadt GS flx 116 5 116 5
Gaustadt MS  18 1 13 1 17 1 19 1 16 1 83 5
Hainschule GS  31 2 32 2 43 2 23 1 129 7
Heidelsteigschule GS 33 2 28 2 30 2 30 2 121 8
Heidelsteig GS DK 17 1 17 1 34 2
Heidelsteig MS  17 1 14 1 20 1 51 3
Heidelsteig MS DK 15 1 22 1 37 2
Heidelsteig MS gtk 19 1 15 1 18 1 20 1 14 1 86 5
Heidelsteig MS kop 16 1 16 1
Kaulbergschule GS  64 3 86 4 64 3 77 3 291 13
Kunigunden GS  63 3 41 2 46 2 51 2 201 9
Kunigunden GS kop 20 1 20 1
Luitpoldschule GS  20 1 25 1 24 1 22 1 91 4
Martinschule GS  39 2 37 2 37 2 24 1 137 7
Rupprechtschule GS  82 4 72 3 58 3 78 3 290 13
Trimbergschule GS  17 1 17 1
Trimbergschule GSkop 21 1 19 1 20 1 60 3
Trimbergschule MS  19 1 20 1 17 1 25 1 22 1 103 5
Trimbergschule MS9+2 20 1 18 1 38 2
Trimberg MS MKM 15 1 14 1 19 1 48 3
Trimberg MS kop 20 1 20 1
Wunderburg GS  61 3 67 3 41 2 43 2 212 10
Wunderburg GS kop 19 1 19 1

Gesamtsummen 625 31 499 25 505 25 514 23 170 9 100 6 117 7 119 6 166 9 37 2 2852 143
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Sitzungsvorlage

Federführend:
49 Amt für Bildung, Schulen und Sport

Beteiligt:

Vorlage- Nr:

Status:

Aktenzeichen:
Datum:
Referent:

VO/2020/3264-49

öffentlich

24.06.2020
Jonas Glüsenkamp

Hugo-von-Trimberg-Schule Bamberg - Errichtung einer Containeranlage
Durchführungsbeschluss
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

09.07.2020 Kultursenat Empfehlung
21.07.2020 Finanzsenat Entscheidung

I. Sitzungsvortrag:

1. An der Hugo-von Trimberg Grund-und Mittelschule Bamberg wird sich in den kommenden 
Schuljahren, aufgrund der vorliegenden Schülerzahlprognosen, die Anzahl der notwendigen 
Klassenzimmer von derzeit 15 auf 17 erhöhen (teilweise Zweizügigkeit in der Grund- und Mit-
telschule) auszugehen. Neben dem Qualifizierenden Mittelschulabschluss („Quali“) bietet die 
Schule auch einen M-Zweig mit einem mittleren Schulabschluss an. Im Zuge dessen werden 
Kinder aus dem ganzen Stadtgebiet und darüber hinaus an der Schule unterrichtet. Zusätzlich 
gehört ein Mittelschulseminar für Lehramtsanwärterinnen und -anwärter zum Profil der Schule. 
Hinzu kommt eine verstärkte Nachfrage nach Angeboten der ganztägigen Bildung und Betreu-
ung.

Um dem fehlenden Raumbedarf gerecht zu werden ist die Errichtung einer Containeranlage mit 
zwei Klassenzimmern für das kommenden Schuljahr 2020/21 vorgesehen.

Die Regierung von Oberfranken hat einen entsprechenden Bedarf mit schulaufsichtlicher Ge-
nehmigung vom 23. März 2020 festgestellt. Dieser kann durch die relativ kurzfristig zu realisie-
rende Containeranlage gedeckt werden.

2. Für die geschilderte Errichtung einer Containeranlage für zwei Klassenzimmer ist lt. Kosten 
schätzung von Gesamtkosten in Höhe von ca. 540.000, -- € / brutto auszugehen. Die benötigten 
Haushaltsmittel stehen im laufenden Haushalt zur Verfügung.

Derzeit laufen die Abstimmungsgespräche mit den Förderstellen bei der Regierung von Ober-
franken. Die Regierung fordert sowohl den baulichen als auch den wirtschaftlichen Nachweis, 
warum die Containerbauweise einer Massivbauweise von Seiten der Stadt Bamberg vorgezogen 
wird.
Seitens der Verwaltung erscheint ausschließlich das Aufstellen von Containern zweckmäßig und 
sinnvoll, um kurzfristig auf die jeweiligen Bedarfe reagieren zu können. Insoweit steht der zeit- 
und kostenaufwändige Planungs- und Genehmigungsprozess eines Massivbaus in keinem Ver-
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hältnis zu den Schülerzahlen-abhängigen kurzen Reaktionszeiten.
Auch werden bei der modernen Containerbauweise alle baulichen und ökologischen Vorgaben 
hinsichtlich Raumluft, Dämmung, Klimatisierung usw. vollumfänglich erfüllt. 

Die Verwaltung schlägt daher vor, die vorgenannte Maßnahme – vorbehaltlich der Genehmigungen 
durch die Regierung von Oberfranken und entsprechender Ausschreibungs- und Vergabeergebnisse – 
zeitnah, möglichst zum Schuljahresbeginn 2020/2021, umzusetzen.

II. Beschlussvorschlag:

1. Der Vortrag der Verwaltung dient zur Kenntnis.
 

2. Der Kultursenat empfiehlt dem Finanzsenat, der Errichtung einer Containeranlage auf dem Ge-
lände der Hugo-von-Trimberg-Schule zuzustimmen.

III. Finanzielle Auswirkungen:

Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht 

1. keine Kosten 
X 2. Kosten in Höhe von 540.000,00 €, für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. im 

geltenden Finanzplan  gegeben ist 
3. Kosten in Höhe von  für die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Im Rahmen der vom 

Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden Mittel wird folgender Deckungsvor-
schlag gemacht: 

4. Kosten in künftigen Haushaltsjahren:  Personalkosten:  Sachkosten: 

Falls Alternative 3. und/oder 4. vorliegt:

In das Finanzreferat zur Stellungnahme.

Stellungnahme des Finanzreferates:

Anlage/n:

Verteiler:

Amt 20 Beschlüsse
Amt 20/200 zum haushaltsrechtlichen Vollzug
Amt 23 Beschlüsse und zur weiteren Veranlassung
Amt 49 Beschlüsse und zur weiteren Veranlassung

TOP 6



Vorlage VO/2020/3265-49 der Stadt Bamberg Seite: 1/2

Sitzungsvorlage

Federführend:
49 Amt für Bildung, Schulen und Sport

Beteiligt:

Vorlage- Nr:

Status:

Aktenzeichen:
Datum:
Referent:

VO/2020/3265-49

öffentlich

24.06.2020
Jonas Glüsenkamp

Hainschule Bamberg - Erweiterung der Containeranlage
Durchführungsbeschluss
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

09.07.2020 Kultursenat Empfehlung
21.07.2020 Finanzsenat Entscheidung

I. Sitzungsvortrag:

1. An der Grundschule Bamberg-Hain ist in den nächsten Jahren aufgrund der vorliegenden Schü-
lerzahlprognosen ein Zuwachs auf rund 200 Schülerinnen und Schüler zu erwarten. Es ist des-
halb dauerhaft von mindestens 9 Klassen (teilweise Dreizügigkeit) auszugehen. Damit einherge-
hend wächst aufgrund der veränderten Lebenssituation der Familien im Schulsprengel (oft sind 
Eltern alleinerziehend oder beide Elternteile berufstätig) der Bedarf der Familien an Nachmit-
tagsbetreuung für ihre Kinder. So wuchs die Mittagsbetreuung seit ihrem Beginn im Jahre 1999 
bis heute von 20 betreuten Kindern auf deutlich über 100 Kinder. 

Der erhöhte Platzbedarf für eine zeitgemäße pädagogische Betreuung der Kinder am Schulvor-
mittag wie auch am Nachmittag bis 16.30 Uhr erfordert unbedingt zusätzliche Räumlichkeiten. 

Die Regierung hat einen entsprechenden Bedarf mit schulaufsichtlicher Genehmigung vom 
16. April 2020 festgestellt.

Dieser kann durch die relativ kurzfristig zu realisierende Container-Aufstockung gedeckt wer-
den.

2. Für die geschilderte Erweiterung der Containeranlage ist lt. Kostenschätzung von Gesamtkosten 
in Höhe von ca. 165.000, -- € / brutto auszugehen. Die benötigten Haushaltsmittel stehen im 
laufenden Haushalt zur Verfügung.

Derzeit laufen die Abstimmungsgespräche mit den Förderstellen bei der Regierung von Ober-
franken. Die Regierung fordert sowohl den baulichen als auch den wirtschaftlichen Nachweis, 
warum die Containerbauweise einer Massivbauweise von Seiten der Stadt Bamberg vorgezogen 
wird.
Seitens der Verwaltung erscheint ausschließlich das Aufstellen von Containern zweckmäßig und 
sinnvoll, um kurzfristig auf die jeweiligen Bedarfe reagieren zu können. Insoweit steht der zeit- 
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und kostenaufwändige Planungs- und Genehmigungsprozess eines Massivbaus in keinem Ver-
hältnis zu den Schülerzahlen-abhängigen kurzen Reaktionszeiten.
Auch werden bei der modernen Containerbauweise alle baulichen und ökologischen Vorgaben 
hinsichtlich Raumluft, Dämmung, Klimatisierung usw. vollumfänglich erfüllt. 

Die Verwaltung schlägt daher vor, die vorgenannte Maßnahme – vorbehaltlich der Genehmigungen 
durch die Regierung von Oberfranken und entsprechender Ausschreibungs- und Vergabeergebnisse 
– zeitnah, möglichst zum Schuljahresbeginn 2020/2021, umzusetzen.

II. Beschlussvorschlag:

1. Der Vortrag der Verwaltung dient zur Kenntnis.
 

2. Der Kultursenat empfiehlt dem Finanzsenat, der Erweiterung der Containeranlage auf dem Ge-
lände der Hainschule zuzustimmen.

III. Finanzielle Auswirkungen:

Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht 

1. keine Kosten 
X 2. Kosten in Höhe von 165.000,00 €, für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. im 

geltenden Finanzplan  gegeben ist 
3. Kosten in Höhe von  für die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Im Rahmen der vom 

Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden Mittel wird folgender Deckungsvor-
schlag gemacht: 

4. Kosten in künftigen Haushaltsjahren:  Personalkosten:  Sachkosten: 

Falls Alternative 3. und/oder 4. vorliegt:

In das Finanzreferat zur Stellungnahme.

Stellungnahme des Finanzreferates:

Anlage/n:

Verteiler:

Amt 20 Beschlüsse
Amt 20/200 zum haushaltsrechtlichen Vollzug
Amt 23 Beschlüsse und zur weiteren Veranlassung
Amt 49 Beschlüsse und zur weiteren Veranlassun
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Sitzungsvorlage

Federführend:
49 Amt für Bildung, Schulen und Sport

Beteiligt:

Vorlage- Nr:

Status:

Aktenzeichen:
Datum:
Referent:

VO/2020/3266-49

öffentlich

24.06.2020
Jonas Glüsenkamp

Heidelsteigschule Bamberg - Erweiterung der Containeranlage
Durchführungsbeschluss
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

09.07.2020 Kultursenat Empfehlung
21.07.2020 Finanzsenat Entscheidung

I. Sitzungsvortrag:

1. An der Grund- und Mittelschule Bamberg – Am Heidelsteig ist dauerhaft aufgrund der uns vor-
liegenden Schülerzahlprognosen mit mindestens 18 Klassen (jeweils durchgehende Zweizügig-
keit in der Grund- wie auch in der Mittelschule) auszugehen. Insbesondere östlich der Bahnlinie 
steigen zudem die Schülerzahlen seit einigen Jahren kontinuierlich. Hinzu kommt eine verstärk-
te Nachfrage nach Angeboten der ganztägigen Bildung und Betreuung.

Die Aufstockung der bereits bestehenden Containeranlage ist der Tatsache geschuldet, dass ak-
tuell nur 13 Klassenzimmer zur Verfügung stehen. Da bereits seit der Auflösung der Teilhaupt-
schulen I die 5. und 6. Klassen im Gebäude der Luitpoldschule (Grundschule) ausgelagert sind, 
werden auf dem Gelände Am Heidelsteig mindestens 14 Klassenzimmer benötigt. Derzeit läuft 
in der Mittelschule ein letzter einzügiger Jahrgang aus, so dass mit der Erweiterung um zwei 
Räume zentrale Bedarfe gedeckt werden können – und zwar sowohl für den Regelbetrieb als 
auch den offenen Ganztag, der derzeit nur in eingeschränkter Weise angeboten werden kann. 
Hierfür ist die modulare Lösung mittels Container eine geeignete Zwischenlösung.

Laut der schulaufsichtlichen Genehmigung vom 29. Oktober 2019 ist der Fehlbedarf nicht zu-
letzt aufgrund der weiterhin ausgelagerten Jahrgangsstufen auch nach der Aufstockung der Con-
taineranlage immens. Für eine grundständige Erweiterung, die mit einer (Teil-)Sanierung ein-
herzugehen hätte, bedarf es weit länger dauernder Planungs- und Entscheidungsprozesse. Nur 
durch die relativ kurzfristig zu realisierende Container-Aufstockung lässt sich aus unserer Sicht 
der akute Bedarf in den Griff bekommen.

2. Für die geschilderte Erweiterung der Containeranlage ist lt. Kostenschätzung von Ge-
samtkosten in Höhe von ca. 370.000,- € / brutto auszugehen. Die benötigten Haushaltsmittel 
stehen im laufenden Haushalt zur Verfügung.
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Derzeit laufen die Abstimmungsgespräche mit den Förderstellen bei der Regierung von Ober-
franken. Die Regierung fordert sowohl den baulichen als auch den wirtschaftlichen Nachweis, 
warum die Containerbauweise einer Massivbauweise von Seiten der Stadt Bamberg vorgezogen 
wird.
Seitens der Verwaltung erscheint ausschließlich das Aufstellen von Containern zweckmäßig und 
sinnvoll, um kurzfristig auf die jeweiligen Bedarfe reagieren zu können. Insoweit steht der zeit- 
und kostenaufwändige Planungs- und Genehmigungsprozess eines Massivbaus in keinem Ver-
hältnis zu den Schülerzahlen-abhängigen kurzen Reaktionszeiten.
Auch werden bei der modernen Containerbauweise alle baulichen und ökologischen Vorgaben 
hinsichtlich Raumluft, Dämmung, Klimatisierung usw. vollumfänglich erfüllt. 

Die Verwaltung schlägt daher vor, die vorgenannte Maßnahme – vorbehaltlich der Genehmigungen 
durch die Regierung von Oberfranken und entsprechender Ausschreibungs- und Vergabeergebnisse 
– zeitnah, möglichst zum Schuljahresbeginn 2020/2021, umzusetzen.

II. Beschlussvorschlag:

1. Der Vortrag der Verwaltung dient zur Kenntnis.
 

2. Der Kultursenat empfiehlt dem Finanzsenat, der Erweiterung der Containeranlage auf dem Ge-
lände der Heidelsteigschule zuzustimmen.

III. Finanzielle Auswirkungen:

Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht 

1. keine Kosten 
X 2. Kosten in Höhe von 370.000,00 € für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. im 

geltenden Finanzplan  gegeben ist 
3. Kosten in Höhe von  für die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Im Rahmen der vom 

Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden Mittel wird folgender Deckungsvor-
schlag gemacht: 

4. Kosten in künftigen Haushaltsjahren:  Personalkosten:  Sachkosten: 

Falls Alternative 3. und/oder 4. vorliegt:

In das Finanzreferat zur Stellungnahme.

Stellungnahme des Finanzreferates:

Anlage/n:

Verteiler:

Amt 20 Beschlüsse
Amt 20/200 zum haushaltsrechtlichen Vollzug
Amt 23 Beschlüsse und zur weiteren Veranlassung
Amt 49 Beschlüsse und zur weiteren Veranlassung
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Sitzungsvorlage

Federführend:
49 Amt für Bildung, Schulen und Sport

Beteiligt:

Vorlage- Nr:

Status:

Aktenzeichen:
Datum:
Referent:

VO/2020/3267-49

öffentlich

24.06.2020
Jonas Glüsenkamp

Rupprechtschule Bamberg - Errichtung einer Containeranlage
Durchführungsbeschluss
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

09.07.2020 Kultursenat Empfehlung
21.07.2020 Finanzsenat Entscheidung

I. Sitzungsvortrag:

1. An der Rupprecht-Grundschule Bamberg ist aufgrund der vorliegenden Schülerzahlprognosen 
dauerhaft von mindestens 17 Klassen (teilweise Fünfzügigkeit) auszugehen. Die steigenden 
Schülerzahlen sind insbesondere in der Schaffung von neuem Wohnraum im Bereich des Schul-
sprengels begründet. Hinzu kommt ein erweiterter Raumbedarf durch eine verstärkte Nachfrage 
nach Angeboten der ganztägigen Bildung und Betreuung.

Die Errichtung einer Containeranlage ist der Tatsache geschuldet, dass aktuell nur 13 Klassen-
zimmer zur Verfügung stehen, mittelfristig jedoch mindestens 17 Klassenzimmer benötigt wer-
den. Hierzu soll zunächst für das kommenden Schuljahr 2020/21 ein weiterer Klassenraum mit-
tels Container geschaffen werden.

In den darauffolgenden 3 Schuljahren ist dann die Erweiterung um jeweils 1 weiteres Klassen-
zimmer vorgesehen.

Die Regierung von Oberfranken hat einen entsprechenden Bedarf mit schulaufsichtlicher Ge-
nehmigung vom 23. März 2020 festgestellt. Dieser kann durch die relativ kurzfristig zu realisie-
rende Containeranlage gedeckt werden.
 

2. Für die geschilderte Errichtung einer Containeranlage für ein Klassenzimmer ist lt. Kostenschät-
zung von Gesamtkosten in Höhe von ca. 355.000, -- € / brutto auszugehen. Die benötigten 
Haushaltsmittel stehen im laufenden Haushalt zur Verfügung.

Derzeit laufen die Abstimmungsgespräche mit den Förderstellen bei der Regierung von Ober-
franken. Die Regierung fordert sowohl den baulichen als auch den wirtschaftlichen Nachweis, 
warum die Containerbauweise einer Massivbauweise von Seiten der Stadt Bamberg vorgezogen 
wird.
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Seitens der Verwaltung erscheint ausschließlich das Aufstellen von Containern zweckmäßig und 
sinnvoll, um kurzfristig auf die jeweiligen Bedarfe reagieren zu können. Insoweit steht der zeit- 
und kostenaufwändige Planungs- und Genehmigungsprozess eines Massivbaus in keinem Ver-
hältnis zu den Schülerzahlen-abhängigen kurzen Reaktionszeiten.
Auch werden bei der modernen Containerbauweise alle baulichen und ökologischen Vorgaben 
hinsichtlich Raumluft, Dämmung, Klimatisierung usw. vollumfänglich erfüllt. 

Die Verwaltung schlägt daher vor, die vorgenannte Maßnahme – vorbehaltlich der Genehmigungen 
durch die Regierung von Oberfranken und entsprechender Ausschreibungs- und Vergabeergebnisse 
– zeitnah, möglichst zum Schuljahresbeginn 2020/2021, umzusetzen.

II. Beschlussvorschlag:

1. Der Vortrag der Verwaltung dient zur Kenntnis.
 

2. Der Kultursenat empfiehlt dem Finanzsenat, der Errichtung einer Containeranlage auf dem Ge-
lände der Rupprechtschule zuzustimmen.

III. Finanzielle Auswirkungen:

Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht 

1. keine Kosten 
X 2. Kosten in Höhe von 355.000,00 € für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. im 

geltenden Finanzplan  gegeben ist 
3. Kosten in Höhe von  für die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Im Rahmen der vom 

Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden Mittel wird folgender Deckungsvor-
schlag gemacht: 

4. Kosten in künftigen Haushaltsjahren:  Personalkosten:  Sachkosten: 

Falls Alternative 3. und/oder 4. vorliegt:

In das Finanzreferat zur Stellungnahme.

Stellungnahme des Finanzreferates:

Anlage/n:

Verteiler:

Amt 20 Beschlüsse
Amt 20/200 zum haushaltsrechtlichen Vollzug
Amt 23 Beschlüsse und zur weiteren Veranlassung
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Amt 49 Beschlüsse und zur weiteren Veranlassung

TOP 9



Vorlage VO/2020/3258-4BB der Stadt Bamberg Seite: 1/2

Sitzungsvorlage

Federführend:
7 - Bildungsbüro

Beteiligt:
49 Amt für Bildung, Schulen und Sport

Vorlage- Nr:

Status:

Aktenzeichen:
Datum:
Referent:

VO/2020/3258-4BB

öffentlich

19.06.2020
Jonas Glüsenkamp

Zukunft des Bildungsbüros
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

09.07.2020 Kultursenat Kenntnisnahme

I. Sitzungsvortrag:

Seit April 2016 wird die Stadt Bamberg durch Mittel des Bundesministeriums für Bildung und For-
schung und des Europäischen Sozialfonds (ESF) im Programm „Bildung integriert“ gefördert. Zu-
nächst wurde im Rahmen des Projekts „LernStadt Bamberg – Von Zuständigkeiten für Einzelne zu 
Verantwortlichkeiten für alle“ in einem ersten dreijährigen Förderzeitraum das Bildungsbüro als 
Stabsstelle im Referat Bildung, Kultur und Sport eingerichtet und etabliert. Mit der Zusage einer zwei-
ten Förderlaufzeit bis 31. März 2021 konnten die aufgebauten Strukturen weitergeführt und ausgebaut 
werden. 

Wesentliches Ziel des Förderprojekts war und ist es, ein datenbasiertes kommunales Bildungsmanage-
ment aufzubauen. Im Bereich des Bildungsmonitorings werden bildungsrelevante Daten und In-
formationen gesammelt, systematisiert und aufbereitet. Der Bamberger Bildungsentwicklungsplan 
(s.u.) stellt Bildungsakteuren, verwaltungsinternen Organisationen sowie der interessierten Öffentlich-
keit bildungsrelevante Informationen zur Verfügung. Der lokalen Politik dienen die Informationen als 
Unterstützung für bildungspolitische Entscheidungen. Das Bildungsmanagement fungiert als Schnitt-
stelle zu Bildungsakteuren vor Ort, beteiligt sich an bestehenden und etabliert neue Netzwerke, entwi-
ckelt Ideen für Kooperationen und Projekte und organisiert jährliche Bildungskonferenzen, die eine 
breite Bürgerbeteiligung ermöglichen. In Zusammenarbeit mit dem Bildungsbüro des Landkreises 
wurde u.a. ein gemeinsamer Bildungsrat aufgebaut und die Bewerbung um das Qualitätssiegel „(Digi-
tale) Bildungsregionen in Bayern“ erfolgreich abgeschlossen.

Im Rahmen der Erarbeitung des modular konzipierten Bildungsentwicklungsplans wurden im April 
2020 der vierte Band zum Thema „Berufliche Bildung und Hochschule“ sowie eine Aktualisierung der 
Bände 1-3 veröffentlicht. Der neue Band gibt, beginnend mit dem Übergang Schule – Beruf, einen de-
taillierten Überblick über die Ausbildungs- und Hochschullandschaft in der Stadt Bamberg. Darüber 
hinaus wird unter anderem die Situation auf dem Ausbildungsmarkt beleuchtet und ein Ausblick auf 
die Herausforderungen und auf mögliche Handlungsfelder zur Stärkung des Ausbildungsstandortes 
Bamberg gegeben. Um die Aktualität der Zahlen im modular aufgebauten Bildungsentwicklungsplan 
zu gewährleisten, wurde zudem ein ergänzender Tabellenband veröffentlicht, der in übersichtlicher 
und kompakter Form die wichtigsten Zahlen sowie aktuelle Informationen der ersten drei Teilbände zu 
den Themen Rahmenbedingungen von Bildung, frühkindliche Bildung und schulische Bildung enthält.
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Alle bisher erschienenen Bände des Bildungsentwicklungsplans liegen den Mitgliedern des Kulturse-
nats in einem Sammelordner vor und stehen auf der Homepage des Bildungsbüros zum Download zur 
Verfügung (www.stadt.bamberg.de/bildungsbuero). 

Die Projektförderung läuft zum 31. März 2021 aus. Derzeit prüft die Verwaltung, wie die erfolgreiche 
Arbeit des Bildungsbüros fortgesetzt werden kann.

II. Beschlussvorschlag:

Vom Bericht der Verwaltung wird Kenntnis genommen.

III. Finanzielle Auswirkungen:

Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht 

x 1. keine Kosten 
2. Kosten in Höhe von  für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. im geltenden Fi-

nanzplan  gegeben ist 
3. Kosten in Höhe von  für die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Im Rahmen der vom 

Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden Mittel wird folgender Deckungsvor-
schlag gemacht: 

4. Kosten in künftigen Haushaltsjahren:  Personalkosten:  Sachkosten: 

Falls Alternative 3. und/oder 4. vorliegt:

In das Finanzreferat zur Stellungnahme.

Stellungnahme des Finanzreferates:

Anlage/n:

Konzept Bildungsbüro

Verteiler:

Referat 1 zur Kenntnis und zum Verbleib.

Referat 2 zur Kenntnis und zum Verbleib.

Referat 4 zur Kenntnis und zum Verbleib.

Referat 4 – Bildungsbüro zur weiteren Veranlassung.

Referat 5 – Amt 52 zur Kenntnis und zum Verbleib.
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Die UNESCO-Welterbestadt Bamberg blickt nicht nur auf ein reiches kulturelles Erbe, sondern zeichnet 

sich als Universitäts-, Schul- und Sportstadt aus. Bildung wird in der Stadt Bamberg großgeschrieben: Von 

Kindertagestätten über allgemeinbildende und berufliche Schulen bis hin zur Universität besteht ein viel-

fältiges und attraktives Bildungsangebot. Die Bildungslandschaft ist darüber hinaus geprägt durch zahlrei-

che Einrichtungen und Institutionen im formalen, non-formalen und informellen Bildungsbereich. 

 

Die Bevölkerung der Stadt Bamberg wächst nicht nur infolge steigender Geburtenzahlen und kon-nuierli-

cher Zuzüge, sondern verändert sich auch in ihrer Zusammensetzung. Die Weiterentwicklung der Bil-

dungsinfrastruktur ist daher ein wesentliches Kriterium für die Zukun/sfähigkeit der Stadt, für ihre 

A1rak-vität als Bildungsstandort und ein entscheidender Schlüssel für eine gelingende soziale, kulturelle 

und wirtscha/liche Konkurrenzfähigkeit. 

Mit der Einrichtung des Bildungsbüros hat die Stadt Bamberg den bereits bestehenden kommunalen 

Strukturen einen wichtigen Baustein hinzugefügt. Zur Finanzierung der Startphase hat sich die Stadt Bam-

berg im Rahmen der Projekte ‚Bildung integriert‘ und ‚Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote 

für Neuzugewanderte‘ erfolgreich um eine  Förderung des Bundesministeriums für Bildung und For-

schung und der Europäischen Union beworben. 

  

Das Bildungsbüro ist zuständig für eine kontinuierliche und transparente Bildungsberichterstattung, die 

Erweiterung von Netzwerken unterschiedlicher Bildungsakteure, die strategische Weiterentwicklung der 

Bildungslandschaft im Rahmen des Bildungsmanagements und die Unterstützung der Integration von 

Neuzugewanderten durch Bildung. Es stellt eine zentrale Schaltstelle für die gemeinsamen Bestrebungen 

dar, die Stadt Bamberg zu einem Ort für gelingendes Lernen im Lebenslauf zu machen, Bildungszugänge 

für alle Menschen zu schaffen und die Bedeutung eines lebenslangen Bildungsprozesses zu stärken.  

EINLEITUNG                  
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Bildung - ganzheitlich und lebenslang 

Unser Verständnis von Bildung geht über die 

formale Bildung bspw. in Schulen oder Ausbil-

dungsstä1en hinaus. Auch die außerschulische 

Bildung an Lernorten wie der Musikschule, der 

Volkshochschule oder im persönlichen Umfeld, 

der Familie oder Vereinen erweitert das Lernen 

in unterschiedlichen Formaten. Zudem verste-

hen wir Bildung als einen Prozess, der jede und 

jeden ein Leben lang begleitet und nehmen da-

mit besonders die Übergänge etwa zwischen 

Kita und Grundschule, Grundschule und weiter-

führender Schule oder in den Beruf in den Blick. 

Bildung – für alle und verantwortlich  

Bildungsbiografien sind von den lebensweltli-

chen Voraussetzungen und den ins-tu-onellen 

Bedingungen geprägt. Um allen Bürgerinnen 

und Bürgern – unabhängig von ihrer Herkun/, 

ihren sozialen Verhältnissen und den quar-er-

spezifisch unterschiedlichen Bedingungen des 

öffentlichen Angebots - einen bestmöglichen 

Zugang zu Bildung zu gewährleiten, ist ein effek-

-ves und verantwortungsvolles Zusammenspiel 

von öffentlichen Bildungsorten notwendig. Da-

bei werden formale, non-formale und informel-

le Bildungsgelegenheiten berücksich-gt. 

Entsprechend unseres Leitbilds verfolgen wir 

die folgenden Ziele: 

 

 lebenslanges Lernen und Bildungsgerech-

tigkeit fördern 

 Bildungsbeteiligung und Bildungsqualität 

erhöhen 

 datenbasierte Grundlagen schaffen 

 Zugänge und Übergänge verbessern 

 Integration durch Bildung fördern 

 Bildungsangebote transparent machen 

 Bildungsakteure vernetzen und in die Ver-

antwortungsgemeinschaft einbinden 

 Partizipation der Bürgerinnen und Bürger 

intensivieren 

  UNSER LEITBILD        UNSERE ZIELE 

TABC 
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GANZTAG IN DER SCHULE 

Grundschulkinder von der 1. bis zur 4. Klasse haben ab 2025 einen Anspruch auf 

eine ganztägige Betreuung an der Schule. Um dies gewährleisten zu können, 

müssen die Kapazitäten in der Ganztagsbetreuung in Bamberg schrittweise aus-

gebaut werden. Das Bildungsbüro übernimmt die/beteiligt sich an der Konzep-

terstellung und arbeitet hierfür eng mit dem Schulamt, dem Schulverwaltungs-

amt und XXX zusammen. Als Grundlage können bereits zur Verfügung stehende 

Daten zur Bedarfsentwicklung, beispielsweise aus der jährlichen Elternbefragung 

in Kitas, genutzt werden. Das Bildungsbüro plant jährliche Bedarfserhebungen.  

DIGITALISIERUNG 

Die Arbeit mit digitalen Medien wird in Schule und Arbeitsleben immer wichti-

ger. Zugleich gibt es zum Teil kontroverse Diskussionen über Vor- und Nachteile 

der Digitalisierung und das Problem fehlender technischer Ausstattung und 

Know-How an Schulen. Ziel der Stadt Bamberg ist es, bis Ende 2020 ein Digitali-

sierungskonzept zu erarbeiten, um die digitale Ausstattung der Bamberger Schu-

len zu verbessern und den modernen Anforderungen anzupassen. Dabei werden 

nicht nur Hard- und Softwareausstattung berücksichtigt, sondern auch pädagogi-

sche Aspekte. Das Bildungsbüro beteiligt sich federführend an einer neu zu grün-

denden Taskforce der Stadtverwaltung. Es werden Arbeitstreffen und 

dungskonferenz organisiert, die den Einbezug externer Expertise und Bürgerbe-

teiligung ermöglichen.  
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BILDUNGSREGION BAMBERG SICHTBAR UND ERLEBBAR MACHEN

 

Bildungsmarketing

Bürgerbeteiligung

Datenbank Bildungsangebote
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AUFBAU EINER TRÄGERNEUTRALEN BILDUNGSBERATUNG 

In Zusammenarbeit mit dem Bildungsbüro des Landkreises Bamberg arbeiten wir daran, mittelfristig eine 

trägerneutrale Bildungsberatung aufzubauen. Wichtige Vorarbeiten fanden in der Bildungskonferenz 

2019 statt, in der über 100 Bildungsakteure Chancen und Voraussetzungen einer trägerneutralen Bil-

dungsberatung diskutierten. Es bestand große Einigkeit darüber, dass Bürgerinnen und Bürger von einer 

niedrigschwelligen Lotsenstelle profitieren könnten, beispielsweise bei der Berufsorientierung oder dem 

Wiedereinstieg in den Beruf.  

Die Ergebnisse der Konferenz nutzen die Bildungsbüros dazu, ein Konzept zu erstellen. Als erster Schritt 

ist der Aufbau eines Bamberger Netzwerks Bildungsberatung geplant, in dem alle relevanten Bildungsbe-

ratungsstellen vernetzt sind, sich austauschen und die Beratungsangebote in Bamberg verbessern. Im 

Zuge dessen wird eine Datenbank zu Bildungsberatungsangeboten erstellt, die verschiedene Zielgruppen 

niedrigschwellig und unkompliziert an die passenden Beratungsstellen verweist.  
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Das Bildungsbüro arbeitet gemeinsam mit verwaltungsinternen Stellen und externen (Bildungs-)

Akteuren an der stetigen Weiterentwicklung einer attraktiven Bildungslandschaft.  

Zukunftsfähige Konzepte und Strategien und transparente Öffentlichkeitsarbeit bringen die Bil-

dungslandschaft vorwärts. 
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GANZTAG IN DER SCHULE 

Grundschulkinder von der 1. bis zur 4. Klasse haben ab 

2025 einen Anspruch auf eine ganztägige Betreuung an 

der Schule. Um dies gewährleisten zu können, müssen 

die Kapazitäten in der Ganztagsbetreuung in Bamberg 

schrittweise ausgebaut wer-

den. Das Bildungsbüro über-

nimmt die Konzepterstellung 

und arbeitet hierfür eng mit 

dem Amt für Bildung, Schulen 

und Sport, dem Staatlichen 

Schulamt und dem Jugendamt 

zusammen. Als Basis stehen 

bereits Daten zur Bedarfsent-

wicklung, beispielsweise aus 

der jährlichen Elternbefragung in Kitas, zur Verfügung. Im 

Rahmen des Bildungsmonitorings wurden darüber hin-

aus jährlich Daten zur ganztägigen Betreuung der einzel-

nen Schulen erhoben, die als Datenbasis für eine Konzep-

terstellung zur Verfügung stehen. Auch weitere Bedarfs-

erhebungen sind geplant. 

 

 

DIGITALISIERUNG 

Die Arbeit mit digitalen Medien wird in Schule und Ar-

beitsleben immer wichtiger. Zugleich gibt es zum Teil 

kontroverse Diskussionen über Vor- und Nach-

teile der Digitalisierung und das Problem feh-

lender technischer Ausstattung und Know-

How an Schulen. Ziel der Stadt Bamberg ist es, 

ein Digitalisierungskonzept zu erarbeiten, um 

die digitale Ausstattung der Bamberger Schu-

len zu verbessern und den modernen Anforde-

rungen anzupassen. Dabei werden nicht nur 

Hard- und Softwareausstattung berücksichtigt, 

sondern auch pädagogische Aspekte. Das Bil-

dungsbüro beteiligt sich an einer neu zu grün-

denden Taskforce der Stadtverwaltung. Es 

werden Arbeitstreffen organisiert, die den Einbezug ex-

terner Expertise und Bürgerbeteiligung ermöglichen. Auf-

grund der Relevanz des Themas ist auch eine Bildungs-

konferenz zur Digitalisierung denkbar. 
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AUFBAU EINER TRÄGERNEUTRALEN BILDUNGSBERATUNG 

In Zusammenarbeit mit dem Bildungsbüro des Landkreises Bamberg arbeiten wir daran, mittelfristig 

eine trägerneutrale Bildungsberatung aufzubauen. Wichtige Vorarbeiten fanden in der Bildungskonfe-

renz 2019 statt. 

Die Ergebnisse der Konferenz nutzen die Bildungsbüros dazu, ein Konzept zu erstellen. Als erster 

Schritt ist der Aufbau eines Bamberger Netzwerks Bildungsberatung geplant, in dem alle relevanten 

Bildungsberatungsstellen vernetzt sind, sich austauschen und die Beratungsangebote in Bamberg ver-

bessern. Im Zuge dessen wird eine Datenbank zu Bildungsberatungsangeboten erstellt, die verschiede-

ne Zielgruppen niedrigschwellig und unkompliziert an die passenden Beratungsstellen verweist.  
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sche Aspekte. Das Bildungsbüro beteiligt sich federführend an einer neu zu grün-

denden Taskforce der Stadtverwaltung. Es werden Arbeitstreffen und eine Bil-

organisiert, die den Einbezug externer Expertise und Bürgerbe-
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ÜBERGÄNGE GESTALTEN 

Ein durchlässiges Bildungssystem ist Vorausset-

zung für Bildungsgerechtigkeit. In der Bildungs-

region Bamberg erarbeitet das Bildungsbüro 

Informationsmaterialien, die Bürgerinnen und 

Bürger über Möglichkeiten und Chancen von 

Übergängen aufklären und diese transparent 

machen. Dazu gehören beispielsweise Angebo-

te am Übergang von der Kita in die Schule oder 

von der Schule in den Beruf. 

 

Außerdem arbeitet das Bildungsbüro aktiv in 

verschiedenen Arbeitsgruppen, deren Ziel es 

ist, Übergänge zu erleichtern: 

 Übergang Kita – Schule: Bildungsnetzwerk 
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BILDUNGSREGION BAMBERG SICHTBAR UND ERLEBBAR MACHEN 

Bildungsmarketing 

Bürgerbeteiligung 

Datenbank Bildungsangebote 
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ÜBERGÄNGE GESTALTEN 

Ein durchlässiges Bildungssystem ist Voraussetzung für 

Bildungsgerechtigkeit. In der Bildungsregion Bamberg er-

arbeitet das Bildungsbüro Informationsmaterialien, die 

Bürgerinnen und Bürger über Möglichkeiten und Chancen 

von Übergängen aufklären und diese transparent machen. 

Dazu gehören beispielsweise Angebote am Übergang von 

der Kita in die Schule oder von der Schule in den Beruf. 

Außerdem arbeitet das Bildungsbüro aktiv in verschiede-

nen Arbeitsgruppen, deren Ziel es ist, Übergänge zu er-

leichtern: 

 Übergang Kita – Schule: Bildungsnetzwerk Bamberg 

(BiNeB) 

 Übergang Schule – Beruf: Steuerungsgruppe des AK 

SchuleWirtschaft 
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BILDUNGSREGION BAMBERG SICHTBAR UND ERLEBBAR MACHEN 

2019 wurden Stadt und Landkreis Bamberg mit dem Qualitätssiegel „Bildungsregion in Bayern“ 

ausgezeichnet. Auch in Zukunft wird gemeinsam mit dem Bildungsbüro des Landkreises daran 

gearbeitet, die Bildungsregion Bamberg zu stärken und weiterzuentwickeln. Durch ein gut durch-

dachtes Bildungsmarketing sollen die Bildungsregion und ihre Akteure für die Bürgerinnen und 

Bürger sicht- und erlebbar gemacht werden. Teil dieser Strategie wird eine Datenbank mit den 

regionalen Bildungsanbietern sein.  

Verschiedene Formate der Bürger-

beteiligung sind in Planung. So 

stellt sich das Bildungsbüro bzw. 

die Bildungsregion auf Veranstal-

tungen und Messen vor, präsen-

tiert Ergebnisse und Produkte im Bürgerlabor der Stadt und kommt so mit Bürgerinnen und Bür-

gern sowie den Bildungsakteuren ins Gespräch.  
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Netzwerkarbeit gehört zu den wichtigsten Tätigkeitsfeldern des Bildungsbüros. Eine breite Ver-

netzung mit Bildungseinrichtungen und Bildungsakteuren in der Region ermöglicht eine zielge-

richtete Steuerung und Gestaltung der Rahmenbedingungen für gute Bildung. Einen Schwer-

punkt legen wir auch auf die verwaltungsinterne Vernetzung, um Prozesse effektiv zu bündeln 

und Planungen an den unterschiedlichen Schnittstellen voranzubringen.  
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BILDUNGSKONFERENZ 

Die jährlich stattfindende Bildungskonfe-

renz bietet eine Plattform für fachlichen 

Austausch, Vernetzung und Partizipation. 

Sie ermöglicht die Diskussion bildungsrele-

vanter Themen, den Austausch in themen-

spezifischen Arbeitsgruppen und fungiert 

als Ideen- und Impulsgeber für die Weiter-

entwicklung der Bildungsregion Bamberg. 

Unter dem Motto „Chancen trägerneutra-

ler Bildungsberatung“ fand am 

29.11.2019 die vierte Bildungskonferenz  

statt.  

Gut einhundert Vertreterinnen und Vertre-

ter von Bildungsinstitutionen und Bil-

dungsträgern traten in einen interdiszipli-

nären Austausch zu den Aspekten 

„Zielgruppen“, „Mehrwert“ und 

„Gelingensbedingungen“ einer trägerneut-

ralen Bildungsberatung, die Ratsuchende 

in der Region Bamberg gezielt unterstüt-

zen kann.  
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BILDUNGSRAT 

Im Rahmen des kommunalen Bildungsmanagements wurde durch die 

Bildungsbüros ein Bildungsrat für Stadt und Landkreis Bamberg als be-

ratendes Fachgremium eingerichtet. Die insgesamt 20 Ratsmitglieder 

setzen sich aus Vertreterinnen und Vertretern von Kindertagesstätten, 

Schulen, Hochschulen, Volkshochschulen, Kirchen, Wohlfahrtsverbän-

den, Wirtschaftskammern, freien Bildungsträgern und der Bundesagen-

tur für Arbeit zusammen. Das Gremi-

um berät die Region in Bildungsfra-

gen und trifft sich zwei- bis dreimal 

pro Jahr. 
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AUFBEREITUNG VON INFORMATIONEN 

Das Bildungsbüro erarbeitet Informationsmaterialien für verschiedene Zielgruppen, um 

den Zugang zu Bildungsangeboten und Übergänge im Bildungssystem zu erleichtern. Ein 

Beispiel ist der Einschulungsratgeber, der Fragen von Eltern beantwortet, deren Kinder 

vom Kindergarten in die Grundschule wechseln.  
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PLANUNGSPROZESSE BÜNDELN 

 

Unsere Bildungsentwicklungsplanung basiert nicht nur auf bildungsspezifischen Daten, sondern auch auf Infor-

mationen zu demographischen und sozialen Rahmenbedingungen von Bildung sowie zahlreichen Informationen 

der Bildungsakteure in Bamberg. So werden sowohl externe als auch interne Netzwerkpartner einbezogen. Zur 

effektiven Erhebung, Dokumentation und Nutzung dieser Daten, ist es unser Ziel, Daten zu synchronisieren und 

Prozesse zu bündeln. Insbesondere mit verwaltungsinternen planerischen Sachgebieten wie der Sozialplanung 

oder Jugendhilfeplanung arbeiten wir für dieses Ziel eng zusammen. Dazu gehören Projekte im Bereich der De-

mografischen Entwicklung , der Familienbildung und auch dem 

Lernen im Welterbe Bamberg im Rahmen des Welterbe-

Managementplans.  
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Bildungspolitische Planungen können immer dann ziel– und 

bedarfsorientiert in Maßnahmen umgewandelt werden, wenn 

sie sich an den unmittelbaren Lebensbezügen der Bevölkerung 

orientieren. Daher ist es unser Ziel, bildungsrelevante Daten 

auch kleinräumig zur Verfügung zu stellen. In Kooperation mit der Sozialplanung und der Universität Bamberg 

wird als Ergänzung zu den bestehenden räumlichen Gliederungen der Stadt Bamberg (Statistische Bezirke, 

Schulsprengel, Bürgervereine) eine Quartiersgliederung umgesetzt. Sie macht strukturelle Unterschiede in den 

bestehenden, aber auch den neu gewachsenen Stadtteilen sichtbar und ermöglicht ein kleinräumiges Bildungs-

monitoring mit einem zielgenauen und bedarfsorientieren Umsetzen von Maßnahmen. 
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THINK GLOBAL - ACT LOCAL 

Wie Bildungsprozesse heute gestaltet sein müssen, 

um zukunftsfähige Kompetenzen (Fusion Skills) zu 

erwerben, ist Thema des internationalen Aus-

tauschs „Fusion - Cities of the Future“. Ausgehend 

von einem ersten Treffen mit Vertretern aus zehn 

weiteren Städten beteiligt sich  das Bildungsbüro zusammen mit dem Kultur.Service für 

Schulen und Kitas, dem Zentrum Welterbe Bamberg und dem Zentrum für Lehrerbildung 

der Otto-Friedrich-Universität Bamberg an einem Konzeptentwurf zur Förderung der Fu-

sion Skills. 
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Die fortlaufende Erfassung, Auswertung und Darstellung von bildungsrelevanten Daten bildet die 

theoretische Basis für die Arbeit des Bildungsbüros. Bildungsberichte bieten allen Bildungsakteu-

ren ein Planungswerkzeug für bildungspolitische Entscheidungen und eine Basis für einen effek-

tiven Einsatz von Ressourcen für die Weiterentwicklung der Bildungslandschaft Bamberg. 
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BILDUNGSMONITORING 

Ziel eines kommunalen Bildungsmonitorings ist die systematische Sammlung, Analyse und 

Dokumentation bildungsrelevanter Daten.  Es schafft Transparenz  über das Bildungswesen 

einer Kommune, erkennt Stärken und Schwächen und liefert die Basis , Bildungsangebote 

auf die  realen Bedarfslagen der Bevölkerung anzupassen. Die Bildungsberichterstattung 

liefert damit die Datengrundlage für öffentliche Diskussionen und bildungspolitische Ent-

scheidungen. 

  

Neben der Nutzung bereits 

vorhandener Daten spielt die 

Erhebung eigener, insbeson-

dere kleinräumiger Daten 

eine wichtige Rolle. Auf die-

ser Datenbasis können Struk-

turen und Entwicklungen der 

Bamberger Bildungsland-

schaft beschrieben, Zusam-

menhänge ermittelt und Problemlagen vor Ort identifiziert werden. Zentral ist hierbei die 

langfristige Erhebung von Informationen, denn nur so lassen sich stabile Entwicklungen von 

kurzfristigen Trends unterscheiden und bilden eine gesicherte Grundlage für bildungspoliti-

sche Entscheidungen. 

Die Bildungsberichterstattung der Stadt Bamberg erfolgt als „Bildungsentwicklungsplan“ 

und liefert Daten entlang der gesamten Bildungsbiografie. 
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BILDUNGSENTWICKLUNGSPLAN DER STADT BAMBERG 

Der Bamberger Bildungsentwicklungsplan informiert in regelmäßig erscheinenden Teilbänden über gesellscha/liche 

Rahmenbedingungen und die Prozesse formaler und non-formaler Bildung entlang des Lebenslaufs. Die auUereite-

ten Informa-onen bieten allen Bildungsakteuren einen Überblick über die kommunalen Rahmenbedingungen, die 

Stärken und Poten-ale der Bamberger Bildungslandscha/. Der lokalen Poli-k bietet der Bildungsentwicklungsplan 

ein fundiertes Planungsinstrument für bildungspoli-sche Entscheidungen. So können mögliche Handlungsfelder auf 

einer empirischen Basis eröffnet und Maßnahmen ini-iert werden, die zur Weiterentwicklung der Bildungsland-

scha/ Bamberg beitragen.  
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WIRKSAMKEIT INITIIERTER PROJEKTE 

Um bedarfsgerechte Projekte und Angebote sicherzustellen, werden 

vom Bildungsbüro initiierte Projekte und Angebote regelmäßig eva-

luiert. Die Evaluation dient als Instrument, Angebote an bestehende 

und sich wandelnde Bedarfe anzupassen und gewährleistet eine 

hohe Qualität der Angebote. 
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Das Erheben eigener Daten und der Bedarfe von Bürgerinnen und Bürgern zu spezifischen bil-

dungsrelevanten Themen ist ein zentraler Arbeitsbereich des Bildungsmonitorings.  Die gewon-

nenen Daten erweitern die Basis der Bildungsberichterstattung, sind zentral für die Entwick-

lung und Umsetzung von Projekten und eröffnen den kommunalen Akteuren mögliche Hand-

lungsfelder für die Weiterentwicklung der Region. 
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Nicht für alle bildungsrelevanten Bereiche stehen Daten und Informationen in öffentlichen Datenbanken zur 

Verfügung und die vorhandenen Daten bilden die spezifischen Rahmenbedingungen einer Kommune nicht 

immer umfassend ab. Für eine umfassende Bildungsberichterstattung, für die Entwicklung von Konzepten 

oder die Festlegung von Maßnahmen ist es daher notwendig, eigene Daten zu erheben. 

 

FAMILIENFREUNDLICHE STADT 

Um auf die Bedürfnisse von Familien in Zukunft noch bes-

ser reagieren zu können, wurde in Zusammenarbeit mit 

dem Landkreis Bamberg und den Jugendämtern die erste 

Familienbefragung von Stadt und Landkreis Bamberg 

durchgeführt. 

Die Ergebnisse geben einen Einblick in die Nutzung der 

bisherigen Angebote der Familienbildung, die Zufrieden-

heit der Familien und deren Wünsche für eine familien-

freundliche Region Bamberg. Von besonderem Wert für 

die weitere Arbeit sind die Auswertungen der Ergebnisse 

für die einzelnen Stadtteile der Stadt Bamberg. Sie eröff-

nen konkrete Handlungsfelder nicht nur für die Anbieter 

von Familienbildung, sondern insbesondere für die kom-

munalen Planungen einer familienfreundlichen Stadt.  

Für die konkrete Weiterarbeit wurde eine Arbeitsgruppe 

Familienbildung eingerichtet. Hier werden durch zielgrup-

penspezifische und stadtteilspezifische Analysen die Pro-

zesse in den Bereichen  Jugendhilfeplanung, Sozialplanung 

und Bildungsplanung effektiv gebündelt. Weitere Familien-

befragungen und der Einbezug der Bürgerinnen und Bürger 

in kommunalen Beteiligungsprozessen sind geplant. 
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BEDARFSERHEBUNGEN 

Planungen, Erweiterungen und das fortwährende Anpassen an neue 

Bedarfe sind fast allen Bildungsbereichen notwendig. So stehen bei-

spielsweise die Schulen vor der Herausforderung, die Bedarfe der Fa-

milien zur ganztägigen Betreuung und der Ferienbetreuung von Kin-

dern immer im Blick zu haben. Das Bildungsbüro unterstützt die Schu-

len in diesem Prozess durch spezifische Bedarfsabfragen. Sowohl ana-

log über Fragebögen als auch digital in Form von Online-Erhebungen 

werden hier Bedarfe erhoben, die die Basis für notwendige Planungen 

bilden. Darüber hinaus erhalten die Schulen einen Überblick über die 

Entwicklung der Bedar-

fe der letzten Schuljah-

re und können diese in 

die weiteren Planungen 

mit einbeziehen. 

Wir unterstützen Akteure innerhalb und außerhalb der Stadtverwal-

tung gerne bei eigenen Bedarfserhebungen.  
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AUSBILDUNGS– UND ARBEITSMARKTINTEGRATION 

Für die erfolgreiche Integra-on Neuzugewanderter in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt bietet das Bildungsbü-

ro eine Übersicht über bestehende Angebote und Anlaufstellen in Bamberg. Die Erarbeitung der Übersicht ba-

siert auf Austausch und Vernetzung im Rahmen des regelmäßig staVindendem Netzwerktreffens MigraUon und 

IntegraUon. Das am 1. März 2020 in Kra/ getretenen FachkräWeeinwanderungsgesetz, welches den Rahmen 

für eine gezielte und gesteigerte Zuwanderung von qualifizierten Fachkrä/en aus Dri1staaten schaW, zeigt die 

Notwendigkeit auf kommunaler Ebene Bildungs– und Beratungsangebote für kommende Fachkrä/e und deren 

Familien aufeinander abzus-mmen und zugänglich zu machen. Das Bildungsbüro dient hier als kommunaler An-

sprechpartner und Verweisberater. 
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BILDUNGSPASS FÜR NEUZUGEWANDERTE 

Berufliche Orien-erung und Unterstützung beim Über-

gang Schule – Ausbildung ist zentraler Inhalt der 

Berufsintegra-onsklassen an den Berufsschulen. Das 

Bildungsbüro erstellte dafür  den Bildungspass für Neu-

zugewanderte als Handreichung für alle Schüler und 

Schülerinnen der Berufsintegra-onsklassen. Als indivi-

dueller Begleiter dient der Bildungspass als Strukturhil-

fe für den Übergangsprozess, gibt einen Überblick zu 

nützlichen Beratungsstellen und bietet eine transparen-

te und arbeitserleichternde Beratungsdokumenta-on. 

Seit 2020 stellt das Bildungsbüro den Bildungspass für 

Neuzugewanderte auch allen Beratungsstellen und Trä-

gern der Berufssprachkurse zur Verfügung. Angedacht 

ist, einen Bildungspasse auch allen Schülerinnen und 

Schülern der Übertri1sklassen weiterführender Schulen 

anzubieten. 

- 2 - 

 

I $"+7&"7"  * C FQ7C"7  

Bildung ist für Menschen jeden Alters, mit oder ohne Migrationsgeschichte, der Schlüssel für 

wirtschaftliche, kulturelle und gesellschaftliche Teilhabe. Insbesondere für Neuzugewanderte ist 

der Bildungszugang und -verlauf essentiell für ihren individuellen Integrationsprozess.  Über die-

se Zielgruppe hinaus, spielt die Förderung sämtlicher Fähigkeiten im gesamten Bildungsverlauf 

eine entscheidende Rolle. 
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AUSBILDUNGS– UND ARBEITSMARKTINTEGRATION 

Das am 1. März 2020 in Kra/ getretenen Fachkrä/eeinwanderungsgesetz schaW den Rahmen für eine gezielte 

und gesteigerte Zuwanderung von qualifizierten Fachkrä/en aus Dri1staaten. Daraus ergibt sich die Notwen-

digkeit auf kommunaler Ebene Bildungs– und Beratungsangebote für kommende Fachkrä/e und deren Fami-

lien aufeinander abzus-mmen und zugänglich zu machen. Um Neuzugewanderte erfolgreich in den Ausbil-

dungs- und Arbeitsmarkt zu integrieren, bietet das Bildungsbüro eine Übersicht über bestehende Angebote 

und Anlaufstellen in Bamberg. Die Erarbeitung dieser Übersicht basiert auf Austausch und Vernetzung im Rah-

men des Netzwerktreffens „Migra-on und Integra-on“. Das Bildungsbüro dient hier als kommunaler An-

sprechpartner und Verweisberater. 
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BEGLEITUNG ÜBERGANG SCHULE - BERUF 

Berufliche Orien-erung und Unterstützung beim Über-

gang Schule - Ausbildung/Beruf ist zentraler Inhalt der 

Berufsintegra-onsklassen an den Berufsschulen. Das 

Bildungsbüro erstellte dafür den Bildungspass für Neu-

zugewanderte als Handreichung für alle Schülerinnen  

und Schüler der Berufsintegra-onsklassen. Als individu-

eller Begleiter dient der Bildungspass als Strukturhilfe 

für den Übergangsprozess, gibt einen Überblick zu nütz-

lichen Beratungsstellen und bietet eine transparente 

und arbeitserleichternde Beratungsdokumenta-on.  

Seit 2020 stellt das Bildungsbüro den Bildungspass für 

Neuzugewanderte auch allen Beratungsstellen und Trä-

gern der Berufssprachkurse zur Verfügung.  

Angedacht ist, zukün/ig Bildungspässe auch allen Schü-

lerinnen und Schülern der Übertri1sklassen weiterfüh-

render Schulen als Handreichung anzubieten. 
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ELTERN VERSTEHEN SCHULE (E-V-S) 

 

Der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit Migrations- und Fluchthintergrund an den Schulen nimmt zu und 

stellt diese vor besondere Herausforderungen. Die Stärkung und Integration der Eltern in den Schulalltag ist für 

die Lernbereitschaft der Kinder von besonderer Wichtigkeit. Die Elternarbeit scheitert oft wegen sprachlicher o-

der kultureller Hindernisse. Gemeinsam mit dem Amt für Inklusion der Stadt Bamberg und dem Migranten- und 

Integrationsbeirat wurde ein Konzept entwickelt, wie mit Hilfe von geschulten Sprach- und Kulturvermittlern El-

ternarbeit vorerst an drei ausgewählten Pilotschulen unterstützt und gefördert werden kann. Die Bildungslotsen 

können von den Schulen zu Elternabenden, Lernentwicklungsgesprächen, wichtigen Elterngesprächen als Sprach-

vermittler und für die Übersetzung wichtiger Elterninformationen hinzugezogen werden. Im nächsten Schritt sol-

len auch Informationsveranstaltungen zum bayerischen Schulsystem, zum Übertrittsverfahren etc. von den Bil-

dungslotsen selbst in Muttersprache angeboten werden. Ein weiteres Ziel der Bildungslotsen ist die Vernetzung 

der Eltern untereinander, um gemeinsam voneinander und miteinander zu lernen und den Schulalltag der Kinder 

besser unterstützen zu können. 
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BAMF-SPRACHKURS ÜBERSICHT 

Das Bildungsbüro  stellt eine monatlich aktualisier-

te Übersicht über alle in Bamberg angebotenen 

Integrationskurse und Berufssprachkurse des Bun-

desamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 

online zur Verfügung. 

Die Übersicht dient dem BAMF bei der zentrale Zu-

steuerung der Kursteilnehmer, sowie den Bera-

tungsstellen bei Kursempfehlungen und den Bil-

dungsanbietern für ihre Kursplanungen.  
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SPRACHLICHE FÖRDERUNG VON KINDERN 

Seit Oktober 2013 hält Bayern mit dem Vorkurs Deutsch 

ein vorschulisches Sprachförderangebot für alle Kinder 

mit Unterstützungsbedarf im Deutschen als Erst– oder 

Zweitsprache vor. Der Bedarf wird im Kindergarten er-

hoben. Für Kinder die keinen Kindergarten besuchen, 

erarbeitete das Bildungsbüro unter Rücksprache mit 

allen Beteiligten einen Prozess zur Vorgehensweise. 

Kinder, die fünf oder sechs Jahre alt sind, keinen Kinder-

garten besuchen und auf dem Gebiet der Stadt Bam-

berg wohnen, können sich in der Gangolfschule melden. 

In der Schule wird der Sprachstand der Kinder erhoben 

und bei Bedarf werden Schritte zur Teilnahme an der 

vorschulischen Sprachförderung (Vorkurs Deutsch) ein-

geleitet. Diese umfasst 120 Stunden. 

Den Prozess erarbeitete die Bildungskoordination der 

Stadt Bamberg gemeinsam mit der Gangolfschule und 

dem Staatlichen Schulamt Stadt und Landkreis Bam-

berg.  

Außerschulische Hausaufgabenhilfe mit Deutschförde-

rung an der Rupprecht-Grundschule 
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ELTERN-VERSTEHEN-SCHULE  

Die Stärkung und Teilhabe von Eltern als Bildungspartner der Schule ist für die 

Lernbereitschaft der Kinder von besonderer Wichtigkeit. Elternarbeit mit Mig-

ranteneltern droht aber oftmals wegen sprachlicher oder kultureller Hinder-

nisse zu scheitern.   

Zum Schuljahr 2019/2020 wurden ihm Rahmen des Pilotprojekts 20 Sprach– 

und Kulturmittler/innen für ihren Einsatz an Grundschulen geschult. Die 

Sprach– und Kulturmittler/innen kommen zunächst bei Elternabenden, Lern-

entwicklungsgesprächen, Elterngesprächen und zur Übersetzung von wichti-

gen schriftlichen Elterninformationen zum Einsatz. Zudem sollen sie die Vernetzung der Eltern untereinander 

voranbringen, um gemeinsam voneinander und miteinander zu lernen und den Schulalltag der Kinder besser 

unterstützen zu können. 
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SPRACHERWERB 

Wir bereiten Informationen zu bestehenden Bildungs- und Förderangeboten zum 

Deutschspracherwerb übersichtlich auf und stellen sie den Netzwerken und onli-

ne zur Verfügung. Das erleichtert den Zugang zu  Angeboten und den Übergang 

zu weiterführenden Angeboten. Unnötige Wartezeiten, sowie Angebotsdopplun-

gen werden vermieden. Beispielsweise erfolgt anhand der monatlich aktualisier-

ten Übersicht der in Bamberg laufenden und geplanten Integrationskurse die Kurszuweisung durch das Bundes-

amt für Migration und Flüchtlinge (BAMF). 
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NACHHALTIGE BILDUNGSPROZESSE 

Um Bildungsprozesse zukunftsweisend weiter-

zuentwickeln, beteiligen wir uns konzeptionell 

an bundesweiten Bildungskampagnen wie 

„MINT-Bildung von Jugendlichen“  und 

„Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)“.  
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Netzwerkpartner und KooperaUonen: 

Agentur für Arbeit 

Adolph-Kolping Berufsschule  

Bildungsbüro Landkreis Bamberg 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

Familienbeirat Stadt Bamberg 

Freund statt fremd e.V. 

Jobcenter Stadt Bamberg 

Leibniz-Institut für Bildungsverläufe e.V.  

Migranten– und Integrationsbeirat Stadt Bamberg 

Otto-Friedrich-Universität Bamberg 

 Fachgruppe Soziologie, Lehrstuhl für Geographie 1 - 

Kulturgeografie, Professur für Erwachsenenbildung 

und Weiterbildung,  Zentrum für Lehrerbildung 

Staatliche Berufsschulen Bamberg 

Transferinitiative Kommunales Bildungsmanagement, 

Agentur Bayern Nord 

 

 

 

 

 

Arbeitskreise: 

Arbeitsausschuss Bildung für Integration und Teilhabe 

Arbeitskreis Deutsch als Zweitsprache 

Arbeitskreis Jugendhilfeplanung 

Arbeitskreis Sprachförderung 

Arbeitskreis Bürgerbeteiligung 

Arbeitsgruppe Demografie 

Arbeitsgruppe Nachhaltige Stadtentwicklung 

Arbeitsgruppe Familienbildung 

Bildungsnetzwerk Bamberg (BiNeB) 

Fachgruppe Welterbebildung und –forschung 

Netzwerk Bildungskoordinatoren in Mittelfranken 

Netzwerk Bildungskoordinatoren in Oberfranken 

Netzwerk Ehrenamtliche Flüchtlingshilfe 

Netzwerk Migration und Integration 

Netzwerk Oberfränkische Bildungsregionen 

Planungsgruppe Fortschreibung Flächennutzungs-

planung 

Planungsgruppe Sozialräumliche Quartiersgliederung 

Quartalstreffen des BAMFs 

Redaktionsteam Familienportal 

Runder Tisch Flüchtlingsbeschulung 

Steuerungskreis AK Schule Wirtschaft 

Task Force Universität Bamberg - Stadt Bamberg 

 

Das Vorhaben „Lernstadt Bamberg - Von Zuständigkeiten für einzelne zu Verantwortlichkeiten für alle“ des Bamberger Bildungsbüros wird im 

Rahmen des Programms „Bildung integriert“ vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und dem Europäischen Sozialfonds gefördert 

(FKZ01JL1626). 

Bildungsbüro Stadt Bamberg 

Untere Sandstraße 34, 96047 Bamberg 

Telefon: 0951/87-1435; 87-1436; 87-1438  
Mail: bildungsbuero@stadt.bamberg.de 

www.stadt.bamberg.de/bildungsbuero und www.bildungsregion-bamberg.de 

 

Mai 2020 
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Sitzungsvorlage

Federführend:
492 Sachgebiet Sport

Beteiligt:

Vorlage- Nr:

Status:

Aktenzeichen:
Datum:
Referent:

VO/2020/3187-492

öffentlich

09.07.2020
Jonas Glüsenkamp

FC Wacker 1927 Bamberg e.V.: 
Antrag auf Investitionskostenzuschuss für den Bau einer Brunnenanlage zur 
Spielfeldberegnung
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

09.07.2020 Kultursenat Entscheidung

I. Sitzungsvortrag:

In persönlicher Vorsprache informierte der FC Wacker 1927 Bamberg e.V. am 10.12.2019 das 
Amt für Bildung, Schulen und Sport/ SG Sport, dass der Bau einer Rasenspielfeld-Beregnung 
mit einem Tiefbrunnen im Rahmen einer Bestandssicherung umgesetzt werden soll. Gleichzei-
tig beantragte der Verein für die genannte Investitionsmaßnahme die Gewährung eines Zu-
schusses im Rahmen der Fördermöglichkeiten der Stadt Bamberg.

Gemäß Ziffer 3.4.1 der Förderrichtlinien der Stadt Bamberg wird im Rahmen der Möglichkeiten 
des Haushalts ein Zuschuss in Höhe von 12% der vom BLSV anerkannten und zuschussfähi-
gen Baukosten in Aussicht gestellt. Der Zuschussantrag muss vor Baubeginn eingereicht sein, 
was im vorliegenden Fall erfüllt ist. 

Das Sachgebiet Sport hat den Verein am 18.12.2019 davon in Kenntnis gesetzt, dass – vorbe-
haltlich der positiven Entscheidung des Stadtrates – ein Zuschuss in Höhe von 12 % der vom 
BLSV anerkannten und zuschussfähigen Kosten in Aussicht gestellt werden kann.
Die Antragstellung beim BLSV erfolgte durch den FC Wacker 1927 Bamberg e.V. am 
02.05.2019, vor erfolgtem, unterstelltem Grundsatzbeschluss über die städtische Förderung im 
Kultursenat.

Nach Schätzungen des BLSV belaufen sich die Gesamtkosten, der oben genannten Investiti-
onsmaßnahme, auf 27.044 € brutto. Die zuwendungsfähigen Kosten des BLSV betragen 
23.978 € brutto. 

In Übereinstimmung mit den Sportförderrichtlinien der Stadt Bamberg errechnet sich, bei den 
o.g. zuwendungsfähigen Kosten, ein 12%-iger Investitionszuschuss der Stadt Bamberg in Höhe 
von 2.877,36 €.
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II. Beschlussvorschlag:

1. Vom Bericht der Verwaltung wird Kenntnis genommen.

2. Die Verwaltung schlägt daher vor, dem FC Wacker 1927 Bamberg e.V. – in Übereinstimmung 
mit den Sportförderrichtlinien der Stadt Bamberg – für den Bau einer Rasenspielfeld-Beregnung 
und eines Tiefbrunnens einen Zuschuss in Höhe von 12 % der zuwendungsfähigen Kosten, in Hö-
he von 2.877,36 €, vorbehaltlich der Mittelbereitstellung im städtischen Haushalt, zu gewähren. 

Die Auszahlung erfolgt im Rahmen der jeweils zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel.

III. Finanzielle Auswirkungen:

Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht 

1. keine Kosten 
X 2. Kosten in Höhe von 2.877,36 € für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. im 

geltenden Finanzplan  gegeben ist 
3. Kosten in Höhe von  für die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Im Rahmen der vom 

Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden Mittel wird folgender Deckungsvor-
schlag gemacht: 

4. Kosten in künftigen Haushaltsjahren:  Personalkosten:  Sachkosten: 

Falls Alternative 3. und/oder 4. vorliegt:

In das Finanzreferat zur Stellungnahme.

Stellungnahme des Finanzreferates:

Anlage/n:

keine

Verteiler:

Amt 20 Beschlüsse
Amt 20/200 zum haushaltsrechtlichen Vollzug
Amt 49/SG 492 Beschlüsse 
Amt 49/SG 492 zur weiteren Verwendung
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Sitzungsvorlage

Federführend:
45 Kulturamt

Beteiligt:

Vorlage- Nr:

Status:

Aktenzeichen:
Datum:
Referent:

VO/2020/3026-45

öffentlich

10.02.2020
Jonas Glüsenkamp

Erlass einer Satzung zur Änderung der Kulturpreis-Satzung;
Festlegung des Preisgeldes ab 2020
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

09.07.2020 Kultursenat Empfehlung
22.07.2020 Stadtrat der Stadt Bamberg Entscheidung

I. Sitzungsvortrag:

Laut Satzung für die Verleihung des Kulturpreises der Stadt Bamberg vom 29. Oktober 2018, zuletzt ge-
ändert durch Änderungssatzung vom 29. März 2019, beträgt das Preisgeld für den E.T.A. Hoffmann-Preis 
und den Kulturförderpreis derzeit 7.500 €. Das Preisgeld wurde in den Haushaltsberatungen 2019 von 
ursprünglich 6.000 € auf 7.500 € angehoben und dementsprechend wurde im Frühjahr 2019 die Kultur-
preis-Satzung geändert (Beschluss vom 29. März 2019).

Bei den Haushaltsberatungen für das Jahr 2020 wurde sowohl vom Finanzsenat als auch von der Vollsit-
zung das Preisgeld auf der einschlägigen Haushaltsstelle 30000.63000 (Preisgeld) jedoch wieder auf 
6.000 € festgelegt. Die Kulturpreis-Satzung der Stadt Bamberg ist deshalb entsprechend anzupassen

II. Beschlussvorschlag:

Der Kultursenat empfiehlt dem Stadtrat den Beschluss folgender Änderungssatzung:

Satzung
zur Änderung der Satzung für die Verleihung des Kulturpreises

der Stadt Bamberg (Kulturpreis-Satzung)

vom...

Die Stadt Bamberg erlässt auf Grund der Art. 23 und 24 Abs. 1 Nr. 1 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Bayern (Gemeindeordnung – GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. 
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S. 796, BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt durch § 5 Abs. 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2019 (GVBl. S. 
737) geändert worden ist, folgende Satzung:

§ 1

Die Satzung für die Verleihung des Kulturpreises der Stadt Bamberg (Kulturpreis-Satzung) vom 
29. Oktober 2018 (Rathaus Journal – Amtsblatt der Stadt Bamberg – vom 09.11.2018 Nr. 18), zuletzt 
geändert durch Änderungssatzung vom 29. März 2019 (Rathaus Journal – Amtsblatt der Stadt Bamberg 
– vom 12.04.2019 Nr. 7), wird wie folgt geändert:

§ 2 (Höhe des Preisgeldes) erhält folgende Fassung:

Der Kulturpreis ist mit 6.000 € (i.W. Sechstausend Euro) dotiert.

§ 2

Diese Satzung tritt am 1. August 2020 in Kraft.

III. Finanzielle Auswirkungen:

Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht 

x 1. keine Kosten 
2. Kosten in Höhe von für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. im geltenden Fi-

nanzplan  gegeben ist 
3. Kosten in Höhe von  für die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Im Rahmen der vom 

Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden Mittel wird folgender Deckungsvor-
schlag gemacht: 

4. Kosten in künftigen Haushaltsjahren:  Personalkosten:  Sachkosten: 

Falls Alternative 3. und/oder 4. vorliegt:

In das Finanzreferat zur Stellungnahme.

Stellungnahme des Finanzreferates:

Anlage/n:
-

Verteiler:
Ref. 1 – Rechtsabteilung
Amt 10 – Herr Köster
Amt 10 – Sitzungsdienst
Ref. 4
Amt 45
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Sitzungsvorlage

Federführend:
45 Kulturamt

Beteiligt:

Vorlage- Nr:

Status:

Aktenzeichen:
Datum:
Referent:

VO/2020/3236-45

öffentlich

17.06.2020
Jonas Glüsenkamp

Veranstaltungskalender für Stadt und Landkreis Bamberg
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

09.07.2020 Kultursenat Empfehlung
21.07.2020 Finanzsenat Empfehlung
22.07.2020 Stadtrat der Stadt Bamberg Entscheidung

I. Sitzungsvortrag:

Seit Jahren erstellt das Kulturamt bereits einen Veranstaltungskalender, seit 2006 in enger Kooperation 
mit dem Landkreis und der Firma 2mcon, die den Kalender von Beginn an bis zur heutigen optimierten 
Version entwickelt und begleitet hat.  

Veranstaltungskalender im handlichen Format werden in vielen Städten  von der jeweiligen Kulturver-
waltung vorgehalten. Es handelt sich dabei um eine Kernleistung der Verwaltung und ist ein zentraler 
Baustein des Kultur- und Veranstaltungsmarketings. Gleichzeitig ist das Produkt eine ergiebige Quelle 
für einen statistisch fundierten Überblick über die angebotenen Veranstaltungen, der für strategische 
Überlegungen und Maßnahmen der Kulturverwaltung unverzichtbar ist. 

Das Format mit dem Namen „Kultur.Bamberg“ besteht aus einem Internetportal und  15.000 gedruckten 
Broschüren/Monat sowie  400 Plakaten/Monat. Jeder Veranstalter hat die Möglichkeit, seine Termine 
selbst in das Redaktionssystem einzupflegen. Aus den Eingaben im Portal sowie einem redaktionellen 
Teil (verfasst vom Kulturamt) wird zu einem bestimmten Stichtag eine Printversion des Kalenders er-
stellt. In diesem monatlichen Heft werden regelmäßig ca. 450 Termine veröffentlicht. Von den 15.000 
Broschüren gehen 14.875 Exemplare in die Verteilung in Stadt und Landkreis Bamberg, z.B. TKS, Behör-
den und Institutionen,  Einzelhandel, Gastronomie, Hotels usw. Die restlichen Exemplare werden für das 
Archiv und den Belegversand benötigt. Die Printversion von Kultur.Bamberg wird sehr gut nachgefragt 
und stellt einen großen Mehrwert für die regionale Kunst- und Kulturszene dar.

Im Internetportal sind durchschnittlich ca. 1.250 Termine pro Monat zu finden. Ca. 8.500 Redakteure, 
3.230 Veranstalter  und 8.450 Veranstaltungsorte sind im System registriert.

Für die Zeit vom 01.01.2018 bis 07.02.2020 gab es:
 insgesamt 870.246 Seitenaufrufe, d.h. 34.465/Monat, 1.149/Tag
 150.000 verschiedene Nutzer 
 eine durchschnittliche Verweildauer  auf den Seiten von ca. 2,2 Minuten
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Die Nutzer kommen zu 97,1 % aus Deutschland, zu 0,90 % aus den USA, zu je 0,30 % aus Österreich und 
der Schweiz und zu 0,20 % aus Großbritannien.  Als Endgeräte werden zu 53,7 % ein Smartphone, zu 
38,6 % der PC und zu 7.7 % ein Tablet genutzt.

Ein Facebook-Auftritt läuft seit sechs Wochen unter der Adresse www.facebook.com/KulturInBamberg/. 
Seit April 2020 gibt es außerdem auch die Rubrik „Kultur Digital“, die täglich aktualisiert wird und digita-
le Kulturangebote erfasst (live und on demand). Die Veröffentlichung von Online-Angeboten wurde zu-
sammen mit 2mcon kurzfristig entwickelt (ohne zusätzliche Kosten), um den Kulturschaffenden während 
des Corona-Shutdowns eine Möglichkeit zur Bewerbung ihres Schaffens zu geben. Es ist geplant, dies 
nach dem Neustart im Kulturbereich beizubehalten.  

Bei Kultur.Bamberg handelt es sich also um ein „Gesamtpaket“ von Printprodukt und Internetauftritt, 
dessen Kosten sich für Stadt und Landkreis Bamberg seit längerer Zeit nur auf diesem Niveau halten 
lassen, weil es sich zu einem großen Teil durch Werbeeinnahmen in der Broschüre finanziert.  2mcon ist 
hier erfolgreich bemüht, die Vermarktungspotenziale auszuschöpfen.

Der auf jeweils drei Jahre angelegte Vertrag von Stadt und Landkreis Bamberg mit der Agentur 2mcon 
läuft nun zum 31. Dezember 2020 aus. Eine erneute Verlängerung zu den gleichen Konditionen und oh-
ne Kostensteigerungen in den nächsten drei Jahren wäre möglich (Kosten von jeweils 29.750 €/brutto 
für Stadt und Landkreis pro Jahr) und beinhaltet die Onlinebetreuung des Internetportals, die grafische 
Herstellung und Druck der Broschüre (15.000 Stück/Monat) sowie des Plakats (400 Stück/Monat) und 
die Verteilung der Broschüre und Plakate über den vereinbarten Verteiler. Die Zusammenarbeit mit der 
Firma 2mcon ist sehr gut und die Mitarbeitenden reagieren sehr flexibel und zuverlässig auf Ideen und 
Wünsche seitens Kommune und des Landkreises (z.B. grafische Erneuerung der Webseite 2017, face-
book-Auftritt, Corona-bedingte Anpassungen des Formats). Die Kulturverwaltungen von Stadt und Land-
kreis würden deshalb die Zusammenarbeit gerne nahtlos um weitere drei Jahre fortsetzen. Dafür wäre 
eine Mittelbereitstellung in den Jahren 2021, 2022 und 2023 von jährlich 29.750 € durch die Stadt Bam-
berg (Haushaltsstelle 30000.63040 – Veranstaltungskalender) erforderlich.

Die Vertragsverlängerung wird im Kultur- und Sportausschuss des Landkreises in der Sitzung im Herbst 
2020 beraten.

II. Beschlussvorschlag:

Der Kultursenat empfiehlt folgende Beschlussfassung:

Der Finanzsenat empfiehlt dem Stadtrat:

1. Vom Sitzungsvortrag der Verwaltung wird Kenntnis genommen.

2. Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden – zunächst wieder auf die Dauer von drei Jahren – jährlich 
29.750 € bei der Haushaltsstelle 30000.63040 (Veranstaltungskalender) bereitgestellt. Dies un-
ter der Voraussetzung, dass sich der Landkreis in gleicher Höhe beteiligt.

3. Die Verwaltung wird beauftragt, mit der Fa. 2mcon anschließend einen entsprechenden Vertrag 
abzuschließen. Vertragspartner sollen die Stadt Bamberg und der Landkreis Bamberg sein.
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III. Finanzielle Auswirkungen:

Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht 

1. keine Kosten 
2. Kosten in Höhe von  für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. im geltenden Fi-

nanzplan  gegeben ist 
3. Kosten in Höhe von  für die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Im Rahmen der vom 

Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden Mittel wird folgender Deckungsvor-
schlag gemacht: 

x 4. Kosten in künftigen Haushaltsjahren:  Sachkosten von jeweils 29.750 für die Jahre 2021, 
2022 und 2023

Falls Alternative 3. und/oder 4. vorliegt:

In das Finanzreferat zur Stellungnahme.

Stellungnahme des Finanzreferates:

Sofern
- der Vertrag mit gleichen Konditionen (jährlich max. 29.750 €) fortgeführt wird und
- der Landkreis sich in gleicher Höhe an den Kosten beteiligt,
bestehen seitens des Finanzreferats keine Einwände bzgl. einer Fortführung des Kalenders.

Anlage/n: -

Verteiler:
Referat 2
Amt 20 – Beschlüsse
Amt 20/200 – Haushalt
Ref. 4
Amt 45
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Sitzungsvorlage

Federführend:
45 Kulturamt

Beteiligt:

Vorlage- Nr:

Status:

Aktenzeichen:
Datum:
Referent:

VO/2020/3234-45

öffentlich

17.06.2020
Jonas Glüsenkamp

Kulturförderung;
Förderbericht 2019 und Fördervorschläge 2020
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

09.07.2020 Kultursenat Entscheidung

I. Sitzungsvortrag:

Nach den Kulturförderrichtlinien vom 1. Januar 2009 legt das Kulturamt hiermit den Jahresbericht zur 
Kulturförderung 2019 vor (Anlage 1). Er enthält eine Übersicht über kulturfördernde Zuweisungen im 
vergangenen Jahr, die als institutionelle Förderung, Projektförderung, Raumförderung, Sonderförde-
rung, Ankaufförderung oder Kulturförderung aus Mitteln der Stiftung Weltkulturerbe Bamberg ge-
währt wurden. Diagramme zur Verteilung der Fördersumme auf die einzelnen Sparten verdeutlichen 
den Einsatz der Haushaltsmittel. Fehlt im Feld "Auszahlungen" noch eine Eintragung, so steht die Ab-
rechnung der Förderung durch den Antragsteller noch aus und die Haushaltsmittel wurden in das lau-
fende Jahr 2020 übertragen. Für die Bildung der Gesamtsumme wurden die ausbezahlten Beträge des-
halb mit den noch offenen Förderbeträgen aus der Spalte "bewilligt" summiert.

Außerdem werden die Fördervorschläge der Verwaltung für die institutionelle Förderung 2020 dem 
Kultursenat zur Entscheidung vorgelegt. Angesichts der Corona-Pandemie und der damit einhergehen-
den Einschränkungen im Kulturbereich wurde mit den Antragstellern im April noch einmal Kontakt 
aufgenommen, um die Anträge zu aktualisieren (Abfrage nach Verzicht auf die Durchführung oder 
Verschiebung von Vorhaben ins Folgejahr, die sich auf die Antragssumme 2020 auswirken). Bei der 
Einzelaufstellung der beantragten Förderleistungen und dem Vorschlag der Verwaltung (Anlage 2) 
handelt es sich um den Stand zum 30.06.2020.

Es besteht bei den Kulturschaffenden eine große Verunsicherung, wie und wann die Umsetzung von 
Vorhaben möglich sein wird, da derzeit keine genauen Vorgaben für mittelfristige oder langfristige 
Lockerungen im Kulturbereich veröffentlicht sind. Es ist auch nicht absehbar, wie sich das Infektions-
geschehen entwickeln wird.  Antragsteller, die im Rahmen der Jahresarbeit größere Vorhaben in die-
sem Jahr umsetzen wollten und diese verschieben mussten oder noch müssen, bitten aber trotzdem  um 
Bewilligung in diesem Jahr, um wenigstens Planungssicherheit bei ihren Finanzen zu haben. Sie kön-
nen die Abrechnungen jedoch erst 2021 nach Durchführung der Maßnahme vorlegen. Ein Übertrag 
dieser bewilligten Fördermittel ins Folgejahr wäre dann notwendig und wird vom Kulturamt am Jah-
resende beim Kämmereiamt beantragt.

 Die Bewilligungen der vorliegenden Anträge auf institutionelle Förderung erfolgen nach Genehmi-
gung durch den Kultursenat, vorbehaltlich der endgültigen Freigabe der Haushaltsmittel bei der Haus-
haltsstelle 30000.70000 (Globalbetrag). Derzeit sind aufgrund der Vorgaben des Art. 69 der Gemein-
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deordnung alle freiwilligen Leistungen noch gesperrt.

Aktuell erfolgt die Vergabe von Fördermitteln nach den geltenden Kulturförderrichtlinien von 2009. 
Geplant ist von Seiten der Kulturverwaltung, dass nach Fertigstellung des Kulturentwicklungsplanes 
diese Richtlinien überarbeitet und dabei die Auswertung der Erhebungen und die Ergebnisse des Kul-
turentwicklungsplanes  berücksichtigt und eingearbeitet werden. Ein Entwurf der neuen Kulturförder-
richtlinien wird dem Senat so bald wie möglich vorgelegt.

II. Beschlussvorschlag:

1. Vom Sitzungsvortrag der Verwaltung wird Kenntnis genommen.

2. Vom Kulturförderbericht 2019 wird Kenntnis genommen.

3. Die vorgeschlagenen institutionellen Förderungen 2020 werden der Anlage 2 entsprechend ge-
nehmigt.

III. Finanzielle Auswirkungen:

Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht 

1. keine Kosten 
x 2. Kosten in Höhe von  132.250,00 €  für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. im 

geltenden Finanzplan  gegeben ist (HHSt. 30000.70000).
3. Kosten in Höhe von  für die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Im Rahmen der vom 

Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden Mittel wird folgender Deckungsvor-
schlag gemacht: 

4. Kosten in künftigen Haushaltsjahren:  Personalkosten:  Sachkosten: 

Falls Alternative 3. und/oder 4. vorliegt:

In das Finanzreferat zur Stellungnahme.

Stellungnahme des Finanzreferates:

Anlage/n:
Anlage 1: Kulturförderbericht 2019 mit Diagrammen
Anlage 2: Institutionelle Förderung 2020

Verteiler:
Ref. 4
Amt 45
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Anlage 1 - Kulturförderbericht 2019

Antrag: Vorschlag: noch offen Auszahlung Bemerkungen Förderungsart Summe

A: Wissenschaftliche Vereinigungen/ Erinnerungskultur 12.086,75 €

Historischer Verein 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € Institutionelle Förderung 1.200,00 €

VVN/BdA Bamberg, Holocaust-Gedenkveranstaltung 386,75 € 386,75 € 386,75 € Raumförderung KKH Raumförderung 386,75 €

VVN/BdA Bamberg, Auschwitz-Gedenktag am 26.01.2020 500,00 € 500,00 € 500,00 € Raumförderung KKH Raumförderung 500,00 €

E.T.A.-Hoffmann-Gesellschaft 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € Institutionelle Förderung 10.000,00 €

B: Kulturelle Vereinigungen 353.960,03 €

B1: Musik 95.877,71 €

B1.1.: Klassische Musik/Alte Musik 53.534,50 €

Erlöserkirche/Kirchenmusik 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € Institutionelle Förderung 1.000,00 €

Musica Canterey Bamberg e.V. 6.000,00 € 7.000,00 € 6.000,00 € Institutionelle Förderung 6.000,00 €

Musica Canterey Bamberg e.V. - Jubiläumsgabe 250,00 € 250,00 € 250,00 € Institutionelle Förderung 250,00 €

Musikverein Bamberg 32.575,90 € 27.450,95 € 9.000,00 € Institutionelle Förderung 9.000,00 €

Neue Musik in Bamberg e.V. 9.500,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € Auszahlung 2020 Institutionelle Förderung 9.000,00 €

Rosengarten-Serenaden Bamberg 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € Institutionelle Förderung 3.500,00 €

Jugend musiziert 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € Projektförderung 1.000,00 €

Kammermusik im Aufseßhöflein 1.158,00 € 850,00 € 850,00 € Auszahlung 2020 Projektförderung 850,00 €

IG InteresSand (Orgelkonzertreihe in St. Elisabeth) 1.523,62 € 1.500,00 € 1.500,00 € Auszahlung 2020 Projektförderung 1.500,00 €

Ogasawara und Ranft (Klassik rund ums Klavier) 4.400,00 € 1.000,00 € 493,55 € Projektförderung 493,55 €

Bamberger Saitenmusik 250,00 € 200,00 € 200,00 € Auszahlung 2020 Projektförderung 200,00 €

Karlheinz Busch "Mozarts Geburtstag" am 27.01.2019 300,00 € 300,00 € 300,00 € Raumförderung KKH Raumförderung 300,00 €

Trio Aureum, Mozart-Konzert am 26.01.2020 300,00 € 300,00 € 300,00 € Raumförderung KKH Raumförderung 300,00 €

Staatliches Schulamt, Fachbereich Musik (Musikfest der Grundschulen - Juni 2019) 690,00 € 690,00 € 690,00 € Raumförderung KKH Raumförderung 690,00 €

Musikverein Bamberg 18.450,95 € 18.450,95 € 18.450,95 € Raumförderung KKH Raumförderung 18.450,95 €

Musica Canterey für Jubiläum (50-jähriges Bestehen MC) 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € Raumförderung KKH Raumförderung 1.000,00 €

B1.2.: Blasmusik & Volksmusik 14.125,35 €

Blaskapelle St. Josef Gaustadt 2.500,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € Institutionelle Förderung 1.100,00 €

Blasorchester Wunderburg 1.070,00 € 1.070,00 € 1.070,00 € Institutionelle Förderung 1.070,00 €

Brass Band Bamberg e.V. am 01.12.2019 im Hegelsaal 1.505,35 € 1.505,35 € Raumförderung KKH Raumförderung 1.505,35 €

Don Bosco Musikanten 1.650,00 € 1.650,00 € 1.650,00 € Institutionelle Förderung 1.650,00 €

Ottos Swing & Bluesband 1.150,00 € 450,00 € 450,00 € Institutionelle Förderung 450,00 €

Jugendspielmannszug St. Otto (ehemaliges Fränkisches Konzertorchester) 3.500,00 € 2.450,00 € 2.450,00 € Institutionelle Förderung 2.450,00 €

Quetschtett (ehemaliges 1. Bamberger Akkordeon-Orchester) 300,00 € 300,00 € 300,00 € Institutionelle Förderung 300,00 €

Stadtkapelle Bamberg e.V. 4.450,00 € 4.450,00 € 4.450,00 € Institutionelle Förderung 4.450,00 €

Trumpet Voluntary 150,00 € 150,00 € 150,00 € Institutionelle Förderung 150,00 €

Gesangverein Gundelsheim / WiBraPhon (Konzertreihe „Nachgedacht“) 3.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € Projektförderung 1.000,00 €

B1.3.: Chöre 5.635,28 €

Chor der Bamberger Bäcker 240,00 € 240,00 € 240,00 € Institutionelle Förderung 240,00 €

Gesangverein "Liederhort" Gaustadt e.V. 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € Institutionelle Förderung 1.000,00 €

Männerchor Gaustadt 300,00 € 300,00 € 300,00 € Institutionelle Förderung 300,00 €

Bamberger Oratorienchor (Messias) 4.750,00 € 2.500,00 € 650,84 € Projektförderung 650,84 €

Kantorei St. Stephan (Schöpfung von J. Haydn) 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € Projektförderung 2.500,00 €

Musikrat Stadt und Landkreis Bamberg 22.900,00 € 1.500,00 € 944,44 € Auszahlung 2020 Projektförderung 944,44 €

Kulturförderung 2019
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Anlage 1 - Kulturförderbericht 2019

Antrag: Vorschlag: noch offen Auszahlung Bemerkungen Förderungsart Summe

Kulturförderung 2019

B1.4.: Popularmusik 22.582,58 €

Jazzclub Bamberg 9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € Institutionelle Förderung 9.000,00 €

JVALP Group UG hbs (Konzert im Live Club) 1.200,00 € 0,00 € 0,00 € Veranstaltung wurde abgesagt Projektförderung 0,00 €

Fete de la musique (IG InteresSand) 1.500,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € Auszahlung 2020 Projektförderung 1.000,00 €

Sound-n-Arts Music Club 2.960,00 € 2.500,00 € 2.082,58 € Projektförderung 2.082,58 €

Blues- und Jazzfestival 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € Projektförderung 10.000,00 €

Jonas Ochs (CD-Produktion Bambägga - Brot und Spiele) 500,00 € 500,00 € 500,00 € Projektförderung 500,00 €

B2: Darstellende Kunst 61.401,31 €

Bamberger Marionettentheater 16.000,00 € 12.500,00 € 12.500,00 € Institutionelle Förderung 12.500,00 €

Theater am Michelsberg 5.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € Institutionelle Förderung 1.000,00 €

Theater am Michelsberg 1.000,00 € 1.000,00 € zusätzlich auf Weisung OB (nur 2019!) Institutionelle Förderung 1.000,00 €

Theater im Gärtnerviertel 11.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € Institutionelle Förderung 3.000,00 €

ArtEast Theater (Die Dämonen) 532,51 € 530,00 € 530,00 € Projektförderung 530,00 €

Brentano Theater (Candida) 3.000,00 € 2.000,00 € 1.199,00 € Projektförderung 1.199,00 €

Brentano Theater (Friederike) 3.000,00 € 1.470,00 € 1.470,00 € Fördermittel wurden noch nicht abgerufen Projektförderung 1.470,00 €

Dirk Bayer ("Hau ab"-Veranstaltung) 930,00 € 930,00 € 930,00 € Auszahlung 2020 930,00 €

Wildwuchs Theater (Der Geizige) 1.000,00 € 1.000,00 € 842,33 € Auszahlung 2020 Projektförderung 842,33 €

Wildwuchs Theater (Srebenica. Nie wieder!?) 1.500,00 € 1.500,00 € 1.305,49 € Auszahlung 2020 Projektförderung 1.305,49 €

Wildwuchs Theater (Nachts um eins ans Telefon) 1.500,00 € 500,00 € 500,00 € Auszahlung 2020 Projektförderung 500,00 €

Chapeau Claque (Heidi) 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € Auszahlung 2020 Projektförderung 5.000,00 €

Chapeau Claque 20.000,00 € 20.000,00 € 2.000,00 € 18.000,00 € Investitionszuschuss an Chapeau Claque Investitutionszuschuss 20.000,00 €

Forsbach/Horák (Der Fall der samtenen Mauer) 2.700,00 € 2.200,00 € 2.200,00 € Auszahlung 2020 Projektförderung 2.200,00 €

Fränkischer Theatersommer 3.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € Projektförderung 2.000,00 €

Johanna Knefelkamp / Contweedance collective (ZEIT:LOS) 1.800,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € Projektförderung 1.500,00 €

Chapeau Claque : Theateraufführungen beim interkulturellen Frühlingsfest 481,50 € 481,50 € 312,37 € Raumförderung Alte Seilerei Raumförderung 312,37 €

Teatralia (Depietri) - Theateraufführung ROBOTTIAMO 2029 909,50 € 909,50 € 909,50 € Raumförderung Alte Seilerei Raumförderung 909,50 €

Caritas-Fachakademie - Theateraufführung Woyzeck 1.050,00 € 1.050,00 € 1.050,00 € Raumförderung Alte Seilerei Raumförderung 1.050,00 €

Theatergruppe e.g.o.n. des Jugendtreffs IMMERHIN (Die Physiker) 1.444,50 € 1.444,50 € 1.444,50 € Raumförderung Alte Seilerei Raumförderung 1.444,50 €

Theatergruppe e.g.o.n. des Jugendtreffs IMMERHIN (Tod auf dem Nil) 1.444,50 € 1.444,50 € 1.444,50 € Raumförderung Alte Seilerei Raumförderung 1.444,50 €

Theatergruppe e.g.o.n. des Jugendtreffs IMMERHIN (Die 39 Stufen) 1.444,50 € 1.444,50 € 1.263,62 € Raumförderung Alte Seilerei Raumförderung 1.263,62 €

B3: Bildende Kunst 93.893,75 €

BBK Oberfranken 21.095,00 € 14.320,00 € 7.400,00 € Institutionelle Förderung 7.400,00 €

BBK Oberfranken 6.920,00 € Beteiligung an Ausstellungen Beteiligung an Ausstellungen 6.920,00 €

Anschaffung Clavius Medaillon für das Clavius Gymnasium 2.000,00 € auf Anweisung BGM vom 11.03.2020 Projektförderung 2.000,00 €

Großplastikenausstellung 2018 - Versicherung 22.035,68 € 22.000,00 € Übertrag aus der Großplastikenausstellung 2018 Erwerb Kunstgegenstände 22.000,00 €

Kunstraum JETZT e.V. 3.372,00 € 3.372,00 € 3.372,00 € Sonderförderung Sonderförderung 3.372,00 €

Kunstverein Bamberg e.V. 20.420,00 € 20.420,00 € 11.450,00 € Institutionelle Förderung 11.450,00 €

Kunstverein Bamberg e.V. 6.920,00 € Beteiligung an Ausstellungen Beteiligung an Ausstellungen 6.920,00 €

Kunstverein Bamberg e.V. 2.050,00 € Investitionszuschuss an den Kunstverein 

(Beteiligung an Kunstausstellungen)
Investitionszuchuss 2.050,00 €
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Anlage 1 - Kulturförderbericht 2019

Antrag: Vorschlag: noch offen Auszahlung Bemerkungen Förderungsart Summe

Kulturförderung 2019

B3: Bildende Kunst

Kunstschule: Hosting Kunstkracher-Homepage one.com 103,72 € 103,72 € 103,72 € Kunstschule 103,72 €

Kunstschule: Druck Kreativwochen TSNUK  Programmheft & Plakat 2.069,41 € 2.069,41 € 2.069,41 € Kunstschule 2.069,41 €

Kunstschule: Verteilung Werbematerialien Kreativwochen Okt/Nov 2019 868,70 € 868,70 € 868,70 € Kunstschule 868,70 €

Kunstschule: Bürgerlabor Plakate 113,05 € 113,05 € 113,05 € Kunstschule 113,05 €

Kunstschule: Bürgerlabor Programmhefte 1.823,08 € 1.823,08 € 1.823,08 € Kunstschule 1.823,08 €

Großplastikenausstellung 2018 "Seelenschatten" von Rui Chafes 32.000,00 € 32.000,00 € 24.803,79 € Auszahlung 2020 Stiftung Weltkulturerbe 24.803,79 €
Pflege- und Unterhaltskosten für Großplastiken des Vereins "Freunde des Internationalen 

Künstlerhauses Villa Concordia"
2.000,00 € 2.000,00 € 1.241,60 € 758,40 € Sonderförderung, Übertrag der Restmittel für 

größere Unterhaltsmaßnahmen in 2021  

Sonderförderung 2.000,00 €

B4: Literatur 24.000,00 €

Bamberger Literaturfestival 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € Institutionelle Förderung 10.000,00 €

Kunststipendium 2019 (Dr. Martin Beyer) 9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € Kunststipendium 9.000,00 €

Kunststipendium 2019 (Dr. Martin Beyer) - Präsentation Arbeitsergebnis 5.000,00 € 5.000,00 € 4.907,13 € 92,87 € Präsentation 2020, verschoben wegen Corona-Krise Kunststipendium 5.000,00 €

B5: Kleinkunst / Interdisziplinär 50.877,32 €

Kontakt - das Kulturprojekt 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € Institutionelle Förderung 15.000,00 €

Neues Palais e.V. 15.000,00 € 10.650,00 € 10.650,00 € Institutionelle Förderung 10.650,00 €

Bamberger Festivals (Café in Concert) 450,00 € 450,00 € 448,09 € Auszahlung 2020 Projektförderung 448,09 €

Bamberger Festivals (Slaying May Konzert) 300,00 € 300,00 € 300,00 € Projektförderung 300,00 €

Bamberger Festivals (Winter Madness Festival) 900,00 € 900,00 € 646,23 € Auszahlung 2020 Projektförderung 646,23 €

Bamberger Festivals (Café in Concert) 750,00 € 750,00 € 750,00 € Fördermittel wurden noch nicht abgerufen Projektförderung 750,00 €

Bamberger Festivals (Shark Tank im Mojow Club, 24.01.2020) 600,00 € 500,00 € 365,28 € Auszahlung 2020 Projektförderung 365,28 €

Franz KAfkA e.V. / Kesselhaus III (Forsbach) 5.000,00 € 5.000,00 € 4.494,94 € Projektförderung 4.494,94 €

Franz KAfkA e.V. / Konzert im Juni (Jerusalem in my heart) 445,00 € 340,00 € 260,88 € Projektförderung 260,88 €

Franz KAfkA e.V. / SOG im Herbst 700,00 € 435,00 € 0,00 € Fördermittel wurden nicht benötigt Projektförderung 0,00 €

OBA Lebenshilfe ("Inklusive Kulturwerkstatt") 2.200,00 € 2.200,00 € 2.200,00 € Projektförderung 2.200,00 €

Seebach GbR // Seehafer // Forsbach (Räume denken) 3.500,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € Projektförderung 2.000,00 €

Monozelle (Christian Hazucha) 2.490,00 € 2.490,00 € 2.490,00 € Projektförderung 2.490,00 €

AGIL Zeitzeugenbörse 3.100,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € Auszahlung 2020 Projektförderung 3.000,00 €

Kulturquartier Lagarde e.V. 750,00 € 750,00 € 362,40 € Auszahlung 2020 Projektförderung 362,40 €

C.C. Buchner Preisverleihung, bce, ReNr. 212308, Catering 3,25 € 3,25 € 3,25 € Raumförderung KKH Raumförderung 3,25 €

C.C. Buchner Preisverleihung, bce, ReNr. 212308, Catering 321,45 € 321,45 € 321,45 € Raumförderung KKH Raumförderung 321,45 €

C.C. Buchner Preisverleihung, bce, ReNr. 212308, Miete 1.675,30 € 1.675,30 € 1.675,30 € Raumförderung KKH Raumförderung 1.675,30 €

Altenburgverein e.V. - Jubiläumsprogramm 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € Stiftung Weltkulturerbe Stiftung Weltkulturerbe 5.000,00 €

OBA-Lebenshilfe (Harald Rink - Tanzprojekt / 07.02.19 GP, 08. & 09.02.19) 1.444,50 € 1.444,50 € 909,50 € Raumförderung Alte Seilerei Raumförderung 909,50 €

B6: Museen 14.959,94 €

Fränkisches Brauereimuseum 6.500,00 € 6.500,00 € 6.500,00 € Investitionszuschuss Brandschutzmaßnahme Investitionszuschuss 6.500,00 €

Gärtner- und Häckermuseum 4.100,00 € 2.000,00 € 920,00 € 1.080,00 € Auszahlung 2020, Abrechnung Teilprojekt 1 Projektförderung 1.080,00 €

Gärtner und Häckermuseum, Betriebskostenzuschuss 10.000,00 € 10.000,00 € 7.379,94 € Auszahlung 2020 Sonderförderung 7.379,94 €
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Anlage 1 - Kulturförderbericht 2019

Antrag: Vorschlag: noch offen Auszahlung Bemerkungen Förderungsart Summe

Kulturförderung 2019

B7: Film&Kino 12.950,00 €

Bamberger Kurzfilmtage e.V. 10.500,00 € 10.500,00 € 7.500,00 € Institutionelle Förderung 7.500,00 €

Bamberger Kurzfilmtage e.V. 2019 3.000,00 € 3.000,00 € Fördermittel wurden noch nicht abgerufen Institutionelle Förderung 3.000,00 €

Bamberger Kurzfilmtage e.V. - Filmförderpreis 2020 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € ab 2020 Filmförderpreis 1.000 € Institutionelle Förderung 1.000,00 €

Film- und Video Club Bamberg e.V. 700,00 € 700,00 € 700,00 € Institutionelle Förderung 700,00 €

Film- und Video Club Bamberg e.V. - Jubiläumszuschuss 500,00 € 500,00 € 500,00 € einmalig! Institutionelle Förderung 500,00 €

Film- und Video Club Bamberg e.V. - Jubiläumsgabe 250,00 € 250,00 € 250,00 € einmalig! Institutionelle Förderung 250,00 €

C: Religiöse Vereinigungen 1.500,00 €

Arbeitsgemeinschaft christl. Kirchen 2.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € Projektförderung 1.500,00 €

D: Heimatvereine & Landsmannschaften 1.430,00 €

Heimatkreisgemeinschaft Troppau e.V. 480,00 € 480,00 € 480,00 € Auszahlung 2020 Institutionelle Förderung 480,00 €

Volks- und Gebirgstrachtenverein „Die Regnitztaler“ 390,00 € 150,00 € 150,00 € Institutionelle Förderung 150,00 €

Deutsch-Tschechischer Club 60,00 € 60,00 € 60,00 € Projektförderung 60,00 €

Sudetendeutsche Landsmannschaft 240,00 € 240,00 € 240,00 € Fördermittel wurden noch nicht abgerufen Projektförderung 240,00 €

Jubiläumsgabe Krippenfreunde 100-jähriges Bestehen 500,00 € 500,00 € 500,00 € Projektförderung 500,00 €

E: Obst- und Gartenbauvereine 500,00 €

Kreisverband f. Gartenbau u. Landespflege 500,00 € 500,00 € 500,00 € Institutionelle Förderung 500,00 €

F: Zuschuss an Verw.- und Wirtsch. Akademie 562,00 €

Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Nürnberg 562,00 € 562,00 € 562,00 € Institutionelle Förderung 562,00 €

Summe - beantragte Mittel: 459.124,04 €

Summe -vorgeschlagene und zugesagte Mittel: 406.920,29 €

Summe - offene (noch nicht abgerechnete) Mittel: 15.028,73 €

Summe - ausbezahlte Mittel: 355.930,05 €

zu erwartende Gesamtförderung 2019*:

*

Stand: 19.06.2020

370.958,78 €

Sofern die Fördermittel nocht nicht ausbezahlt wurden, wird bei der zu erwartenden Gesamtförderung 2019 von den vorgeschlagenen und noch nicht 

abgerechneten Fördermitteln ausgegangen
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148.752,00 €

63.816,00 €12.751,94 €

32.467,04 €

28.550,00 €

13.840,00 €

22.000,00 €

14.000,00 €

4.977,96 €
29.803,79 €

Institutionelle Förderung

Projektförderung

Sonderförderung

Raumförderung

Ankaufförderung

Ausstellungen BBK und Kunstverein

Kunststipendium

Kulturförderung 

nach Förderarten

370.958,78 €
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12.086,75 €

354.880,03 €

1.500,00 €

1.430,00 € 500,00 € 562,00 €

Wissenschaftliche Vereinigungen/

Erinnerungskultur

Kulturelle Vereinigungen *

Religiöse Vereinigungen

Heimatvereine & Landsmannschaften

Obst- und Gartenbauvereine

Zuschuss an Verw.- und Wirtsch.

Akademie

Kulturförderung 

nach Sparten

370.958,78 €
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95.877,71 €

61.401,31 €

93.893,75 €

24.000,00 €

50.877,32 €

15.879,94 €

12.950,00 €

Musik

Darstellende Kunst

Bildende Kunst

Literatur

Kleinkunst / Interdisziplinär

Museen

Film&Kino

* Kulturelle 

Vereinigungen

354.880,03 €
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Anlage 2 - Zuschussanträge Institutionelle Förderung 2020 (Globalbetrag Hst. 01.30000.70000)

Institution Vorjahr beantragt Vorschlag abzüglich Bemerkungen

Bamberger Literaturfestival 10.000,00 €       10.000,00 €       10.000,00 €       

Bamberger Oratorienchor 2.500,00 €         2.000,00 €         2.000,00 €         

 BBK         14.320,00 €         21.095,00 €         14.320,00 € 6.920,00 €
 inkl. 6.920,00 € Ausstellungsbeteiligung

(Hst. 01.30000.61020) 

Blaskapelle St. Josef Gaustadt 1.100,00 €         2.400,00 €         1.100,00 €         

Blasorchester Wunderburg 1.070,00 €         1.070,00 €         1.070,00 €         

Chor der Bamberger Bäcker 240,00 €            240,00 €            240,00 €            

Don Bosco 1.650,00 €         1.650,00 €         1.650,00 €         

Erlöserkirche/Kirchenmusik 1.000,00 €         1.000,00 €         1.000,00 €         

Film & Video Club Bamberg 1.450,00 €         700,00 €            700,00 €            

Freunde des Bamberger Marionettentheaters 12.500,00 €       16.000,00 €       12.500,00 €       

Gesangverein Liederhort Gaustadt 1.000,00 €         1.000,00 €         1.000,00 €         

Heimatkreisgemeinschaft Troppau e.V. Bamberg 480,00 €            480,00 €            480,00 €            

Historischer Verein 1.200,00 €         1.200,00 €         1.200,00 €         

Jazzclub 9.000,00 €         9.000,00 €         9.000,00 €         

Jugendspielmannszug St. Otto 2.450,00 €         3.000,00 €         2.450,00 €         

Kontakt – das Kulturprojekt 15.000,00 €       15.000,00 €       15.000,00 €       

Kreisverband Bamberg für Gartenbau und Landespflege 500,00 €            500,00 €            500,00 €            

 Kunstverein         20.420,00 €         20.420,00 €         20.420,00 €        8.970,00 € 

 inkl. 6.920,00 € Ausstellungsbeteiligung

(Hst. 01.30000.61020) &

inkl. 2.050,00 € Investitionszuschuss

(02.32100.98700)

Jahresausstellung verschoben auf 2021 

Kurzfilmtage 10.500,00 €       15.000,00 €       12.000,00 €       

Kurzfilmtage Filmförderpreis 1.000,00 €         1.000,00 €         1.000,00 €         

Männerchor Gaustadt 300,00 €            400,00 €            300,00 €            

Musica Canterey Bamberg 7.250,00 €         4.500,00 €         4.500,00 €         Tage der Alten Musik verschoben auf 2021

Musikverein 27.450,95 €       32.450,95 €       24.815,10 €       15.815,10 €

 inkl. 15.815,10 € Raumförderung

(Hst. 01.30000.70010)

sechs statt sieben Konzerte 

Neue Musik in Bamberg e. V. 9.000,00 €         3.000,00 €         2.510,00 €         

Neues Palais 10.650,00 €       15.000,00 €       10.650,00 €       

 Ottos Swing & Bluesband 

(ehem. Fränkisches Konzertorchester) 
             450,00 €              700,00 €              450,00 € 

 Quetschtett 

(ehem. 1. Bamberger Akkordeon-Orchester) 
             300,00 €              300,00 €              300,00 € 

Rosengarten-Serenaden 3.500,00 €         6.668,75 €         3.500,00 €         

Stadtkapelle 4.450,00 €         3.000,00 €         3.000,00 €         inkl. zwei Standkonzerte

Theater am Michaelsberg 2.000,00 €         2.000,00 €         1.000,00 €         

Theater im Gärtnerviertel 3.000,00 €         13.500,00 €       5.000,00 €         Dreigroschenoper verschoben auf 2021

Trumpet Voluntary 150,00 €            150,00 €            150,00 €            

Volks- und Gebirgstrachtenverein „Die Regnitztaler“ 150,00 €            390,00 €            150,00 €            

Institutionelle Förderung 

abzgl. Ankauf- und Raumförderung
176.030,95 €     204.814,70 €     163.955,10 €     31.705,10 €    Insgesamt: 132.250,00 €
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Sitzungsvorlage

Federführend:
45 Kulturamt

Beteiligt:

Vorlage- Nr:

Status:

Aktenzeichen:
Datum:
Referent:

VO/2020/3237-45

öffentlich

17.06.2020
Jonas Glüsenkamp

Antragspaket "Kultur braucht Raum"
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

09.07.2020 Kultursenat Kenntnisnahme

I. Sitzungsvortrag:

Mit Schreiben vom 31. Mai 2020 ging das überfraktionelle Antragspaket zum Thema „Kultur 
braucht Raum“ bzw. zur Kulturentwicklungsplanung ein (s. Anlage 1). Die Verwaltung nimmt zu 
den einzelnen Anträgen wie folgt Stellung:

1. Antrag "Kultur braucht Raum I" - Öffentlichen Raum für Veranstaltungen zur öffent-
lichen Vergnügung zugänglich machen.

Es wurde beantragt, dass die Stadt Bamberg mögliche Veranstaltungsorte im öffentlichen 
Raum erarbeitet und nennt sowie für die jeweiligen Plätze prüft, welche Veranstaltungsfor-
mate zu welchen Bedingungen dort durchgeführt werden können. Diese Angaben sollen in 
einer Liste zusammengestellt und öffentlich zugänglich gemacht werden. Außerdem soll ein 
vereinfachtes Genehmigungsverfahren für Kulturveranstaltungen an diesen Orten ermöglicht 
werden.

Bereits jetzt ist es durchaus üblich, dass sowohl auf öffentlichen Plätzen als auch in Grünflä-
chen der Stadt Bamberg auf Antrag kulturelle Veranstaltungen stattfinden können, z.B. Max-
platz,  Jahnwiese oder Festwiese im Hain. Der jeweilige Veranstalter setzt sich mit dem Stra-
ßenverkehrsamt, dem Gartenamt oder dem Ordnungsamt in Verbindung, um seine individu-
ellen Planungen für seinen ausgewählten Standort vorzustellen. Es erfolgt dort eine Bera-
tung, zu welchen Bedingungen eine Nutzung möglich ist, welche Auflagen zu beachten sind 
und es werden - falls der gewünschte Standort nicht geeignet ist - auch Alternativmöglich-
keiten besprochen. Auch das Kulturamt ist bei Anfragen beratend tätig. Gerade jetzt zum 
Neustart nach den Corona-Einschränkungen hat das Gartenamt bereits großzügig Flächen im 
Hain oder ERBA-Park für Veranstaltungen oder Proben zur Verfügung gestellt.

Um die gewünschte Auflistung zu erstellen, hat das Kulturamt den Antrag der Fraktionen an 
die zuständigen Stellen in der Verwaltung (Straßenverkehrsamt, Gartenamt, Stadtplanung) 
weitergeleitet und um Mitteilung der Standorte im öffentlichen Raum gebeten, die für eine 
kulturelle Nutzung grundsätzlich geeignet sind. Auch das Ordnungsamt wurde eingebunden, 
um - soweit möglich (Personenzahl, Dauer und Auflagen hängen auch von der individuellen 

TOP 15



Vorlage VO/2020/3237-45 der Stadt Bamberg Seite: 2/7

Veranstaltung ab) - allgemeingültige Auflagen zu definieren. Dabei wird auch geprüft, wie 
eine Genehmigung möglichst unkompliziert erteilt werden kann. Die Verwaltung wird dem 
Kultursenat über das Ergebnis in geeigneter Form wieder berichten.

2. Antrag "Kultur braucht Raum II" - Städtische Räume öffnen

Die Antragsteller beantragen, dass stadteigene Kulturräume, z.B. VHS-Saal, Aula des Franz-
Ludwig-Gymnasiums, Räume im ETA Hoffmann Theater, die Konzert- und Kongresshalle 
und die BROSE-Arena, zu bezahlbaren Mieten bzw. Grenzkosten der Bamberger Kultursze-
ne zugänglich gemacht  und hier entsprechende Ermäßigungen und Kontingente  geprüft und 
bereitgestellt werden sollten.  Außerdem solle eine weitere Öffnung städtischer Liegenschaf-
ten und Räume des Konzerns für lokale Kulturschaffende umgesetzt werden.

Sowohl im ETA Hoffmann Theater als auch in der Volkshochschule Bamberg Stadt werden 
auf Anfrage bei freien Terminen Räumlichkeiten an Interessierte vermietet. Voraussetzung 
ist, dass durch die Nutzung der reguläre Betriebsablauf nicht gestört wird und die Veranstal-
tung bzw. das aufgeführte Kulturprogramm dem Konzept des jeweiligen Hauses entspricht. 
Kulturschaffende können sich dabei mit den Leiterinnen der beiden Einrichtungen oder der 
dortigen Verwaltung abstimmen. Der Aufgabenbereich der Bamberg Congress + Event 
GmbH (BCE) umfasst neben der Vermietung der Konzert- und Kongresshalle und der BRO-
SE-Arena ausdrücklich auch die Betreuung der Harmoniesäle. Diese werden selbstverständ-
lich bei Interesse und freien Terminen auch an freie Theatergruppen vermietet.  Schulräume - 
sowohl in den Grund- und Mittelschulen in der Stadt Bamberg, als auch Räume des Zweck-
verbandes Gymnasien - können nicht grundsätzlich für Veranstaltungen genutzt werden, da 
hier immer individuell eine Nutzung geprüft und auf die schulischen Belange Rücksicht ge-
nommen werden muss.
 
Für die Nutzung der o.g. Räume gibt es festgelegte Mietpreise, errechnet aus einer Mietpau-
schale  sowie Nebenkosten, wie Reinigung, Energiekosten, Hausmeister etc., die bei einer  
Nutzung durch Dritte anfallen. Leistungen, die einen erhöhten oder zusätzlichen Personal-
aufwand erfordern, werden gesondert verrechnet. Bei  der Volkshochschule und dem ETA 
Hoffmann Theater handelt es sich um staatlich geförderte Kultureinrichtungen. Es wäre des-
halb ein Verstoß gegen die Förderkriterien des Freistaates, wenn eine geringere Mietzahlung 
oder gar ein Verzicht auf Mieteinnahmen vereinbart würde.  Eine Anmietung von Räumen 
des Zweckverbandes Gymnasien müsste über dessen Geschäftsstelle erfolgen. Die Gremien 
des Zweckverbandes müssten bei einer Entscheidung über Mietminderungen für kulturelle 
Veranstaltungen eingebunden werden. Auch bei der BCE mit der Rechtsform einer GmbH 
wäre eine Weisung der Stadt Bamberg, dass für Kulturveranstaltungen keine Kosten oder  
ermäßigte Preise erhoben werden, damit verbunden, dass die Stadt Bamberg diesen Einnah-
meverlust der Einrichtung ausgleichen müsste.  

Die Stadt Bamberg hat in den vergangenen Jahren und auch 2020 für die Anmietung von 
Räumen in der Konzert- und Kongresshalle sowie den Harmoniesälen einen Betrag von jähr-
lich 38.500 € als Raumkostenzuschuss zur Verfügung gestellt. Der bisherige Raumkostenzu-
schuss für Anmietung der Alten Seilerei von 15.000 € wurde ab 2020 in einen Zuschuss für 
freie Theatergruppen für die Anmietung von Räumen umgewandelt. Diese Zuschüsse wer-
den als freiwillige Leistungen der Stadt Bamberg in den Haushalt eingestellt und können 
beim Kulturamt der Stadt Bamberg beantragt werden. Für das Jahr 2020 stehen - vorbehalt-
lich der endgültigen Mittelbereitstellung - noch Fördergelder zur Verfügung.

3. Antrag "Kultur braucht Raum III" - Kesselhaus sichern und weiterentwickeln

Beantragt wird, dass der bestehende Nutzungsvertrag zwischen der Stadt Bamberg und 
Kunstraum JETZT! um vier Jahre verlängert wird und die Machbarkeitsstudie zur Nutzung 
des Kesselhauses noch in diesem Jahr in Auftrag gegeben wird  - unter Einbeziehung der bis-
herigen Nutzer*innen und deren Konzepten -  sowie auch eine Kostenschätzung und etwaige 
Förderkulissen untersucht werden.
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Die Weiternutzung des Kesselhauses durch den Kunstraum JETZT! e.V. sowie die Erstellung 
einer Machbarkeitsstudie für die Weiterentwicklung des Gebäudes sind dem Kulturamt ein 
großes  Anliegen.

Der Nutzungsvertrag zwischen Stadt Bamberg und Kunstraum JETZT! wurde im Jahr 2018 
bis zum 30.06.2021 verlängert. Das Immobilienmanagement prüft  die Möglichkeiten einer 
vorzeitigen Verlängerung bereits, da der Verein Kunstraum JETZT! schon Ende 2019 darum 
gebeten hatte.  Für die dazu erforderliche Verlängerung der bauordnungsrechtlichen Geneh-
migung zum Betrieb der Räume steht derzeit noch eine Bescheinigung eines externen Brand-
schutzprüfingenieurs aus. Aufgrund personeller Änderungen bei dem Sachverständigenbüro 
hat sich die Bearbeitung  noch verzögert. Die Bescheinigung soll jedoch zeitnah eintreffen. 
Die Verlängerung des Nutzungsvertrages wird ausschließlich den aktuellen zeitlichen und 
räumlichen Nutzungsumfang erfassen. 

Für die Erstellung der Machbarkeitsstudie zum Kesselhaus sieht die derzeitige  Beschlusslage 
(Kultursenat vom 18.07.2019) folgendermaßen aus:

„Die Verwaltung wird beauftragt, Kosten und Fördermöglichkeiten für eine Machbarkeits-
studie "Kulturhaus Kesselhaus" zu eruieren und entsprechende Haushaltsmittel für die Haus-
haltsberatungen anzumelden."

Seit der Beschlussfassung im Juli 2019 hat die Kulturverwaltung bereits verschiedene Schritte  
unternommen:
Das Kulturamt hat gemäß Beschluss die Kosten für eine Machbarkeitsstudie "Kulturhaus 
Kesselhaus" eruiert und für 2020 100.000 Euro beantragt. In den Haushaltsberatungen 2020 
wurden 50.000 € bewilligt und in den Haushalt eingestellt. Dieser Betrag ist jedoch haushalts-
rechtlich aufgrund der Vorgaben des Art. 69 GO zur vorläufigen Haushaltsführung noch ge-
sperrt. Laut Mitteilung des Kämmereiamtes entscheidet der Stadtrat über das weitere Vorge-
hen zum Haushaltsvollzug im Juli.  Eine Reduzierung auf die Hälfte macht es nach Meinung 
des Fachamts unmöglich die Potenzialanalyse im ursprünglich vorgesehenen Umfang zu be-
auftragen.

Dessen ungeachtet hat das Kulturamt bereits eine mögliche Konzeption des Kesselhauses in-
klusive Verlagerung des Kulturamtes ins Kesselhaus vorgelegt. Mit aller Offenheit für diese 
Konzeption und andere Alternativen wurden verschiedene Termine mit Kunstraum JETZT! 
e.V. bestritten, um die Bedürfnisse und Vorstellungen der  derzeitigen und evtl. künftigen 
Nutzer zusammenzutragen. Es besteht jedoch leider aktuell keine Einigung der verschiedenen 
Akteure auf eine sinnvolle, inhaltlich relevante Variante. Vielmehr gehen die Meinungen 
doch noch deutlich auseinander und bewegen sich zwischen einer schrittweisen, experimen-
tierfreudigen Entwicklung des Hauses durch ggf. Erweiterung der aktuellen Nutzung bis hin 
zu einer Beauftragung einer baulichen Studie inkl. grober Kostenschätzung für die Ertüchti-
gung des Gebäudes (ggf. inkl. Anbau ) zum Kulturhaus mit Schwerpunkt Ausstellungshaus, 
aber auch weiteren möglichen Nutzungen. Bereits jetzt lässt sich festhalten, dass sich die jähr-
lichen Betriebskosten für ein solches Haus voraussichtlich auf eine sechsstellige Summe be-
laufen werden.

Als nächste Schritte erachtet das Kulturamt es für notwendig, dass  grundlegend über die Rea-
lisierbarkeit des Hauses befunden wird und auch ganz konkret über die nötigen finanziellen 
Ressourcen. Wenn der  Betrieb des Hauses finanziell ermöglicht werden kann, wird das Kul-
turamt die inhaltliche Abstimmung fortsetzen und entsprechende Vorgaben für eine Machbar-
keitsstudie/Potenzialanalyse bündeln, die aus Sicht des Kulturamts insbesondere die bauliche 
Situation und dazu gehörige investive Kostenvolumina zum Gegenstand haben sollte. Die 
eingestellten Mittel in Höhe von 50.000 € erscheinen dem Kulturamt als zu knapp bemessen 
um tatsächlich belastbare Aussagen zu erhalten.
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4. Antrag "Kultur braucht Raum IV" - Soziokultur auf der Lagarde, Kultur auf der Ka-
serne

Laut Antrag soll das neue Kulturzentrum auf der Lagarde (Posthalle und Kulturhof realisiert 
werden. Ein erstes niedrigschwelliges Angebot zur Nutzung müsse bereits im Jahr 2020 star-
ten. Weiterhin sollen Zwischennutzungen befürwortet werden und die Voraussetzungen da-
für bereits 2020 geschaffen werden.

Die aktuelle Beschlusslage zum Kulturquartier Lagarde (Kultursenat vom 18.07.2019) ist 
derzeit:
„Die Verwaltung wird beauftragt, auf der Grundlage der bisherigen Gespräche ein Nut-
zungs- und Betriebsmodell der Posthalle als Kulturhaus unter Federführung des Kulturamts 
bis 2020 zu erarbeiten."
„Die Verwaltung wird beauftragt ein Nutzungskonzept für den künftigen Kulturplatz unter 
Einbeziehung der jeweiligen angrenzenden Infrastrukturen der beiden Hallengebäude zu er-
arbeiten und bis zu 3. Quartal 2019 vorzulegen."
„Die Verwaltung wird beauftragt, die für eine Ausschreibung der Reithalle erforderlichen 
Mittel für die Haushaltsberatungen 2020 anzumelden.“
„Alle Gespräche in Bezug auf das Kulturquartier Lagarde sind mit allen Kulturinteressier-
ten zu führen, die bisher ein Interesse an der Nutzung des neuen Kulturquartiers gezeigt ha-
ben, oder künftig äußern.“

Das Kulturamt hat, nach Abstimmung mit den relevanten möglichen künftigen Nutzern, im 
3. Quartal 2019 ein solches Raumkonzept vorgelegt. Es enthält auch eine erste Einschätzung 
zu einem möglichen Betriebsmodell. Das Architekturbüro Sauerzapfe hat aufgrund dieser 
Angaben eine Ideenskizze erstellt. Mittlerweile haben sich jedoch gravierende Änderungen 
in der Planung ergeben. Unter anderem soll auf den Bau einer Tiefgarage verzichtet werden. 
Mit Vermerk des Kulturreferats vom 05.03.2020 wurde das Kulturamt informiert, dass laut 
Entscheidung der Referentenrunde die Stadtbau GmbH die Posthalle in Erbpacht übernimmt 
und die Koordination der Weiterentwicklung durch das Konversionsamt erfolgt.  Das Kultur-
amt soll in die weiteren Planungen eingebunden werden. 

Bezüglich der Nutzung des Platzes hat das Kulturamt, ebenfalls zusammen mit relevanten 
Akteuren, mehrere Nutzungsszenarien in detailgetreuen Plänen beim Konversionsamt einge-
reicht. Der Auftrag der Ausschreibung der Reithalle wurde durch Vermerk des Kulturreferats 
vom 10.10.2020 gegenüber dem Kulturamt ausgesetzt, da im Lenkungskreis Konversion be-
schlossen wurde, dass mit Blick auf den Haushalt 2020 keine Ausschreibung erfolgen soll.
 
Sollten die Planungen weiterverfolgt werden, wäre eine Anpassung der Beschlusslage durch 
das Konversionsamt und den zuständigen Senat oder Stadtrat sowie ggf. die Bestätigung 
durch den Aufsichtsrat der Stadtbau GmbH dringend notwendig.

Stellungnahme Amt 23 zu dem Antrag vom 29.06.2020:
"Nach dem erfolgreichen Abschluss des Wettbewerbes zum Kulturquartier Lagarde Campus 
am 07.12.2018 konnten die Planungen des Wettbewerbssiegers in konkrete Beauftragungen 
und erste Genehmigungen übergeleitet werden. Die baufachliche Prüfungen des Wettbe-
werbsteiles zum NPS - Projekt "Vorplatz Reithalle" (Nationale Projekte des Städtebaues des 
Bundes mit einem Förderbeitrag von 2,20 Mio. €)  erfolgt aktuell über die Landesbaudirekti-
on Bayern als beauftragte Prüfbehörde und der Hauptbereich der Stadt Bamberg / EBB "Kul-
turplatz" ist final durchgeplant. Allerdings ist nun dringend die seit Februar 2020 fällige Ent-
scheidung über die Realisierung oder den Verzicht auf die zentrale Tiefgarage unter dem 
Kulturplatz durch den Aufsichtsrat der Stadtwerke Bamberg notwendig, um mit den weiteren 
Baumaßnahmen und Planungsabstimmungen beginnen zu können. 
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Zur inhaltlichen Konzeptionierung der in städtischer Hand verbleibenden Gebäude wurden 
zu Jahresbeginn Weichenstellungen vorgenommen, die nun in konkrete Beschlüsse umge-
setzt werden müssen. So soll die Posthalle nach den internen Vorgaben durch die Stadtbau 
Bamberg GmbH ( Basis Erbpachtvertrag ) saniert und in enger Abstimmung mit dem Kultur-
amt und dem Konversionsamt einer dauerhaften kulturellen Nutzung zugeführt werden. Da-
bei sollen die seit langer Zeit interessierten Kulturschaffenden mit den von ihnen konzeptio-
nierten Betriebskonzepten ins Boot geholt und gemeinsam einer Trägerstruktur zugeführt 
werden.

Die Reithalle sollte vor einem Neubau der öffentlichen Platzflächen um das Einzeldenkmal  
herum grundsaniert und erschlossen werden, hier stehen konkrete Planungen genauso aus 
wie betriebliche Lösungen.

Von den beiden neu zu errichtenden Gebäuden an den Platzrändern ist lediglich das soge-
nannte "Kulturfenster" westlich der Reithalle an einen Investor veräußert worden, das Ge-
bäude "Kulturwerk" an der Ostseite des Kulturplatzes steht noch zur Ausschreibung an.

Grundsätzlich sind beide Neubauten aus Lärmschutzgründen zwingend notwendig um einen 
geordneten und betrieblich sinnvollen Kulturbetrieb auf dem Platz und in den Hallen zu ge-
währleisten. Hier sind alle rechtlich notwendigen Planungsvoraussetzungen im Bebauungs-
verfahren Nr. 328 C Lagarde Campus Bamberg inkl. einem detaillierten Schallgutachten era-
rbeitet worden, der Satzungsbeschluss sollte am 08.07.2020 im Konversionssenat erfolgen."

5. Antrag "Kultur braucht Raum V" – Bandproberäume

Beantrag wird die Errichtung eines Proberaumzentrums unter Einbeziehung des Vereins 
Bamberger Festivals. Immobilien in städtischem Eigentum wären für eine Umsetzung zu 
prüfen. Bei der Planung sollte ein kleiner Raum für Auftritte möglichst berücksichtigt wer-
den, außerdem auch ein Betrieb des Proberaumzentrums durch die Stadt Bamberg

Die Schaffung von Probenräumen ist dem Kulturamt seit Jahren ein Anliegen. Bereits zu Be-
ginn des Konversionsprozesses hat das Kulturamt nach Benchmarking in den umliegenden 
Städten die Voraussetzungen für einen kostentragenden Betrieb eines Probenraumzentrums 
eruiert und beim Konversionsamt eine entsprechende Immobilie angefragt. Durch die Schlie-
ßung des "House of music" wurde die Situation für die Musiker*innen noch prekärer. Des-
halb hat das Kulturamt einen privaten Investor gebeten, für eines seiner Objekte eine ent-
sprechende Nutzung in Erwägung zu ziehen. Bis zu 30 Probenräume könnten entstehen. Die 
Investitionskosten für dieses Objekt sind allerdings relativ hoch und die Konditionen für eine 
kostentragende Lösung schwierig. Zudem fragt der Investor nach entsprechender Sicherheit 
für seine Investition, z.B. durch eine Trägerschaft durch die Stadt Bamberg, was laut Ab-
stimmung zwischen Kulturreferat und Finanzreferat angesichts der Haushaltslage der Stadt 
Bamberg nicht finanzierbar wäre. Das Kulturreferat und das Kulturamt sind derzeit in Ge-
sprächen mit dem Verein Bamberger Festivals, ob sich das Proberaumzentrum dort zu ande-
ren Konditionen realisieren lässt. Außerdem läuft derzeit eine Umfrage von Oberbürgermeis-
ter Starke und Landrat Kalb an die Bürgermeister der Umlandgemeinden, ob  sich ggf. dort 
geeignete Räume befinden. Geprüft wird außerdem momentan durch das Kulturamt und in 
Zusammenarbeit mit dem Immobilienmanagement, ob und zu welchen Konditionen ein Ge-
bäude im Eigentum der Stadt Bamberg für dieses Vorhaben zur Verfügung gestellt werden 
kann. Ein weiterer privater Investor hat sich zudem an die Stadtverwaltung und an den Ver-
ein "Bamberger Festivals" gewandt und eine weitere Immobilie angeboten die derzeit begut-
achtet wird.  Die Verwaltung wird über den Sachstand in der nächsten Sitzung entsprechend 
berichten.

6. Antrag "Kultur braucht Raum VI" – Leerstandsmanagement

Laut Antrag soll die Stadt Bamberg ein Leerstandsmanagement organisieren, das auch kultu-
relle und soziale Zwischennutzungen mitdenkt. Das Immobilienmanagement soll regelmäßig 
eine Liste mit Räumen und Gebäuden vorlegen, die länger als zwei Monate leer stehen. 
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Das Leerstandsmanagement der Wirtschaftsförderung prüft private oder gewerblich gemelde-
te Leerstände, ob sie für kurzfristige kulturelle Zwecke oder für soziale Initiativen nutzbar 
sind und meldet sie dem Kulturamt. Kulturschaffende können sich dort informieren und das 
Kulturamt geht proaktiv auf diese zu.

Ähnliche Anfragen und Anträge haben die Stadtverwaltung vielfach beschäftigt. Bereits vor 
einigen Jahren wurde zu dem Anliegen ein Runder Tisch gebildet, der zu folgendem Ergebnis 
kam:

 Als Zwischennutzung im Leerstand ohne entsprechenden Bauantrag und ggf. nötige 
Nutzungsänderung werden seitens baurechtlicher Zuständigkeit maximal  zwei Ter-
mine mit jeweils zwei bis drei Tagen pro Jahr akzeptiert.

 Anfragen bezüglich evtl. Leerstände von städtischen Gebäuden können an das Kul-
turamt gestellt werden. Dieses stimmt die Anfragen mit dem städtischen Immobilien-
management ab. Sämtliche Anfragen der letzten Monate ergaben,  dass derzeit keine 
städtische Immobilie für eine Zwischennutzung zur Verfügung steht. Ausnahmen wa-
ren/sind die zeitlich begrenzte Nutzung des Gebäudes am Schlachthof vor einiger 
Zeit sowie Räumlichkeiten im Bereich der Lagarde-Kaserne. Hier haben Konversi-
onsamt, Kulturamt und Immobilienmanagement nach Möglichkeit Zwischennutzun-
gen (beispielsweise auch das Kontakt-Festival) unterstützt.

 Bei Anfragen bezüglich von Leerständen in privater Hand, steht die Wirtschaftsförde-
rung helfend zur Seite und fragt ggf. Privateigentümer diesbezüglich an.

Aus Sicht der Kulturverwaltung ist dieses Verfahren unter den gegebenen Umständen ausrei-
chend, um mögliche Leerstandsnutzungen in kleinerem und manchmal auch größerem Um-
fang zu unterstützen. Insbesondere die baurechtliche Position (vgl. 1) setzt hier enge Grenzen 
und lässt Nutzungen über einen längeren Zeitraum derzeit nicht zu. 

7. Antrag "Kulturentwicklungsplan abschließen, Maßnahmen entwickeln und umsetzen“

Die Antragstellen beantragen den Abschluss des Kulturentwicklungsplanes, mögliche Maß-
nahmen zu diskutieren und dann einzuleiten. Der Kulturentwicklungsplan sollte als solide 
Grundlage für die weiteren Maßnahmen und Schwerpunktsetzungen im Bereich der Kultur 
dienen. Auf dieser Basis sollte dann auch die (zu erhöhende) Kulturförderung diskutiert und 
auf den Prüfstand gestellt werden sowie die Kulturförderrichtlinien neu ausgerichtet werden.
    
Die Federführung für die strategische Ausrichtung des Kulturressorts wurde dem Kulturamt 
übertragen und damit bewusst innerhalb der Verwaltung verankert. So konnten viele der für 
die Kulturentwicklungsplanung erprobten Methoden über mehrere Jahre hinweg eigenständig 
und nah am realen Kulturbetrieb angewandt werden. Für ausgewählte Fragestellungen wurde 
externe Expertise eingeholt, eng begleitet und in die Gesamtmaßnahme eingeordnet. Parallel 
und korrespondierend erfolgte die sorgfältige Informationsgewinnung und -verarbeitung. Die 
Evaluation der Grundlagen startete Ende 2015. Da hierbei nicht auf frühere Konzeptionen 
und nur bedingt auf vorhandene Leitbilder oder Programmatiken aufgebaut werden konnte, 
wurden umfassende Recherchen und Analysen zur historischen wie jüngeren kulturellen Ent-
wicklung erforderlich. Erstmals wurden Finanz- und Kennzahlenstrukturen aufgearbeitet und 
ihre Auswertung eingeleitet. Grundsätzliche Erkenntnisse können daraus bereits gewonnen 
werden. Für die nachhaltige steuerungsrelevante Anwendung bedarf es weitergehender Maß-
nahmen, insbesondere der Implementierung eines systematischen Berichtswesens. Die bisher 
durchgeführten Maßnahmen können Sie der Anlage 2 entnehmen. 

Weiteres Vorgehen: 
Aus der Zusammenführung und Verdichtung der nun vorliegenden empirischen Ergebnisse 
sowie Erkenntnissen aus der Literaturrecherche werden derzeit zentrale Felder für die Kultu-
rentwicklung abgeleitet. Voraussichtlich im vierten Quartal 2020 stehen Bestand und Analy-
seergebnisse (Kulturbericht inkl. Finanzbericht) sowie Entwicklungsfelder und Handlungs-
empfehlungen zur Diskussion. In weiteren Beteiligungsformaten (Bürgerlabor Kulturent-
wicklung - Ende 2019/Anfang 2020 durchgeführt), drei Expertenrunden, Sprechstundenfor-
mat) wird dann die Kulturstrategie 2025 finalisiert. 
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Sie soll dem Stadtrat Anfang 2021 als Orientierungsrahmen für die kommenden fünf Jahre 
vorgestellt und zum Beschluss vorgeschlagen werden. 
Die Kulturentwicklungsplanung ist damit nicht abgeschlossen, vielmehr markiert die Kultur-
strategie 2025 den Beginn eines fortlaufenden Prozesses. Einige Bamberger Schwerpunkte 
und Spezifika sollen durch weitere Erhebungen (z.B. zum Kulturtourismus) oder in geson-
derten Themenfeldanalysen vertieft werden (z.B. zu Erinnerungskultur, Kultureller Bildung, 
Kunst im öffentlichen Raum). Zur Profilbildung und Positionierung als Kulturstadt soll sich 
dann die Erarbeitung eines Leitbilds und Verständigung auf eine Kommunikationsstrategie 
anschließen. Um den stetigen Veränderungen in Gesellschaft und Kulturbetrieb Rechnung zu 
tragen, wird deshalb eine Fortschreibung im fünfjährigen Turnus anvisiert. 

Das Kulturamt empfiehlt die Einrichtung einer Kulturkommission Bamberg (Enquete Kom-
mission Kultur) aus politischen Vertretern und Fachleuten, die die Diskussion des Grundla-
genpapiers der und Weichenstellung für die Kulturentwicklung begleitet.

II. Beschlussvorschlag:

1. Der Bericht der Verwaltung zu den Anträgen I bis VII hat zur Kenntnis gedient.

2. Zu den Anträgen I bis V und VII wird die Verwaltung den Kultursenat in geeigneter Weise 
über weitere Ergebnisse zeitnah erneut informieren.

3. Der Antrag VI ist damit geschäftsordnungsmäßig behandelt.

III. Finanzielle Auswirkungen:

Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht 

x 1. keine Kosten 
2. Kosten in Höhe von  für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. im geltenden Fi-

nanzplan  gegeben ist 
3. Kosten in Höhe von  für die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Im Rahmen der vom 

Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden Mittel wird folgender Deckungsvor-
schlag gemacht: 

4. Kosten in künftigen Haushaltsjahren:  Personalkosten:  Sachkosten: 

Falls Alternative 3. und/oder 4. vorliegt:

In das Finanzreferat zur Stellungnahme.

Stellungnahme des Finanzreferates:

Anlage/n:
Anlage 1: Antragspaket „Kultur braucht Raum“
Anlage 2: Maßnahmen Kulturentwicklungsplanung
Verteiler:
Ref. 1
Amt 10 – Sitzungsdienst
Amt 15
Ref. 4
Amt 45
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ÖKOLOGISCH-DEMOKRATISCHE PARTEI 

GRÜNES BAMBERG · Gruner Markt 7 · 96047 Bamberg 

Volt 
'i<REiSVEREJÂNÔ;· 
BAMBERG~ . ' 
STADT 

Herrn Oberbürgermeister 
Andreas Starke 
Rathaus Maxplatz 

96047 Bamberg 

Stadtratsfraktion 
GRÜNES BAMBERG / ÖDP / Volt 

Stadtratsfraktion 
SPD Bamberg 

Grüner Markt 7 
96047 Bamberg 

. Tel.: +49 (951) 23 777 
fraktion@gruenes-bamberg.de 

Bamberg, 31. Mai 2020 

Antragspaket Kultur braucht Raum 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister! 

Seit Jahren gibt es zu wenig · Räume für · Kultur in Bamberg. Es gibt kein Kulturzentrum, 
Auftrittsorte . für Bands sind rar, Proberäume und Bühnen für Darstellende Künste, 
Ausstellungsmöglichkeiten zeitgenössischerKünste fehlen der freien Szene. 

· In den vergangenen Jahren ist die Situation seit der Schließung des morphclubs, der Alten Seilerei,. 
des House of music und zuletzt des Sound-n-Arts noch schlimmer geworden. 

Dabei gibt cs in Bamberg eine großartige Szene freier Künstler+innen, DJ-Kollektive, Bands, 
Theater- und Tanzgruppen sowie Initiativen, die sich für zeitgenössische Kunst einsetzen, diese 
ausüben und unsere Stadt dadurch beleben. 

Die Initiative ,,Kultur braucht Raum" wurde angestoßen von den Organisator*innen von kontakt - 
Das Kulturprojekt und hat sich seit dem Herbst letzten Jahres auch durch einige Demonstrationen 
zur Situation geäußert. Aus den Gesprächen dort und den Erfahrungen der Kulturschaffenden ist 
daher das folgende Antragspaket entstanden, welches wir Ihnen zur weiteren Behandlung m 
Stadtverwaltung und Stadtrat übersenden. 

Kultur braucht Raum! 

Daher übermitteln wir Ihnen gerne unser Antragspaket: 

I - Der öffentliche Raum ist auch möglicher Veranstaltungsort für Kultur. Hier ist unser Anliegen 
eine bessere Planbarkeit für Veranstalter+innen und eine organisatorische Erleichterung bei der 
Antragstellung. 

II "'" Die Stadt Bamberg bzw. auch der Konzern Stadt Bamberg verfügt über viele 
Räumlichkeiten, die auch kulturell nutzbar wären. Hier beantragen wir einen einfacheren Zugang 
zu diesen für die freie Szene dringend benötigten Räumen. 

Î 
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fil - Die Weiternutzung des Kesselhauses durch den Kunstraum JETZT! e.V. sowie die 
Beauftragung der Machbarkeitsstudie für die Weiterentwicklung des Gebäudes sind uns em 
Anliegen. 

IV - Auf der Lagarde-Kaserne sollte baldmöglichst wieder Kultur stattfinden können. 

V - Proberäumen werden dringend benötigt, nicht erst seit der Schließung des house of music. 

VI - Leerstandsmanagement zielt darauf ab, dieses zu verbessern und Zwischennutzungen für 
kulturelle und soziale Initiativen mitzudenken und zu ermöglichen. 

Weiterhin ist uns die Diskussion und der Abschluss des Kulturentwicklungsplans ein Anliegen. 

Mit-freundlichen Grüßen 

Ui j -f'Lf~- , h·? ,,i( _ß;1.Y/., 

Michael Schmitt Vera Mamerow 
Stadtratsfraktion GRÜNES BAMBERG/ ÖDP / Volt 

Hans Günter Brünker . 

j./4 
Wolf gang Metzner 

Stadtratsfraktion SPD 
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GRÜNES BAMBERG· Grüner Markt 7 · 96047 Bamberg. 

Herrn Oberbürgermeister 
Andreas Starke 
Rathaus Maxplatz 

Volt 
96047 Bamberg 

Stadtratsfraktion 
GRÜNES BAMBERG/ ÖDP / Volt 

Stadtratsfraktion 
SPD Bamberg 

Grüner Markt 7 
9604 7 Bamberg 
Tél.: +49 (951) 23 777 
fraktion@gruenes-bamberg.de 

Bamberg, 31. ~ai 2020 

. Antrag: Kultur braucht Raum I- Öffentlichen Raum für Veranstaltungen zur öffentlichen 
· Vergnügung zugänglich machen 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister! 

Bamberg ist schön. Neben der wunderbaren Altstadt gibt es öffentlichen Raum, der sich 
hervorragend eignet zum Verweilen, Flanieren und mit temporärer kultureller. Nutzung. Im Zuge 
des Wahlkampfs und der Kampagne Kultur braucht Raum wurden an verschiedenen Stellen im 
öffentlichen Raum Veranstaltungen mit Musik und Tanz durchgeführt. 

Aufgrund der politischen Forderungen wurden diese zurecht als Demonstrationen angemeldet. 
Erstaunlicherweise aber haben die Anmelder*innen die Erfahrung gemacht, . dass eine 
Demonstration samt Musik, Tanz und Theater sehr viel leichter anzumelden (und genehmigt zu 
bekommen) ist als eine Veranstaltung einer öffentlichen Vergnügung. 

Zum einen liegt dies bestimmt an der Versammlungsfreiheit und dem hohen Stellenwert, den das 
Recht auf Demonstrationen genießt, zum anderen aber haben die Veranstalter*innen die Erfahrung 
gemacht, dass sie oft nach der Anmeldung einer Veranstaltung mit Auflagen und Anforderungen 
konfrontiert sind, die sie vorher bei der Planung nicht gewusst haben bzw. gerne berücksichtigt 
hätten, wären diese bekannt gewesen. 

Wir möchten den öffentlichen Raum weiter öffnen und die Barrieren hier senken für kulturelle 
Veranstaltungen im Rahmen der Möglichkeiten. Hierfür aber muss dieser Rahmen auch bekannt 
sem. 

Daher beantragen wir: 

Die Stadt Bamberg erarbeitet und nennt mögliche Veranstaltungsorte im öffentlichen Raum (z.B. 
Erba-Spitze, Jahnwiese, Maxplatz, Gabelmann, Kulturhof, Zelt der Religionen, Sonnentempel im 
Hain, Skulpturengarten, Plätze in den Stadtquartieren ... ). 

Für die jeweiligen Plätze soll geprüft werden, welche Veranstaltungsformate (Musik, Tanz, 
Performance, Ausstellung, ... ), zeitliche Einschränkung inklusive der Häufigkeit der Bespiel urig im 
Jahr möglich und zumutbar sind .. 

Eine Liste der Veranstaltungsorte wird öffentlich mit einem einsehbaren Kriterienkatalog (max. 
Personenanzahl, Dauer, Häufigkeit von Veranstaltungen, möglichen Auflagen, etc.) für 
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. Kulturveranstaltungen unter freiem Himmel an öffentlichen Plätzen zur Verfügung gestellt. (z.B. 
über Kulturamt, Ordnungsamt oder Amt für Bürgerbeteiligung) 

Die Verwaltung prüft zudem, ob ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren fur 
Kulturveranstaltungen an den genannten Orten möglich ist. 

Mit freundlichen Grüßen 

/, •'<{ J,t~f- 
Michael Schmitt 

l_i.;_,, ' 
I , •• ,.{,t, . ._. l,_ I,..._ ), 

Vera Mamerow 
Stadtratsfraktion GRÜNES BAMBERG/ ÖDP / Volt 

Hans Günter Brünker 
J/4 
Wolfgang Metzner 

Stadtratsfraktion SPD 
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GRÜNES BAMBERG I SPD Bamberg, GrUner Markt 7 · 96047 Bamberg· 

Herrn Oberbürgermeister 
Andreas Starke 
Rathaus Maxplatz 

96047 Bamberg 

Stadtratsfraktion 
GRÜNES BAMBERG / ÖDP / Volt 

Stadtratsfraktion- 
SPD Bamberg 

Grüner Markt 7 
96047 Bamberg. 
Tel.: +49 (951) 23 777 
fraktion@gruenes-bamberg.(le 

Bamberg, 31. Mai 2020 

Antrag: Kultur braucht Raum II - Städtische Räume öffnen 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister! 

Bamberg hateine vielfältige, lebendige Bürgerkultur in der jede bekannt Kunstform (Tanz, Theater, 
bildende Kunst, Musik, Kabarett, Kleinkunst etc.) selbst entwickelt und dargeboten wird. Diese 
Bürgerkultur bindet unzählige Bamberger Kulturschaffende und Künstler*innen ein und erreicht 

_ ebenso viel Publikum (Amm. genaue Zahl bei Hans Günter Brünker erfragen) wie die etablierten 
Kulturanbieter (z.B. ETA Hoffmann Theater oder Bamberger Symphoniker). Die freie Bürgerkultur 
verfügt gleichzeitig über zu wenige und geeignete Veranstaltungsräume. Seit der Schließung der 
,,Alten Seilerei" hat sich dieser Notstand verschärft. 

Daher beantragen wir: 

Stadteigene Kulturräume wie der VHS-Saal, die Aula des Franz-Ludwig Gymnasium, das ETA 
Hoffmann-Theater, die Konzert- und Kongresshalle und die Brose-Arena sowie weitere sollten zu 
bezahlbaren Mieten bzw. Grenzkosten der Bamberger Kulturszene zugänglich gemacht werden_. 
Hier sind entsprechende Ermäßigungen und Kontingente zu prüfen und bereit zu stellen. Die für die 
Vermietung · notwendige Infrastruktur und notwendige Ressourcen (z.B. Koordination, 
Veranstaltungsbetreuung, Reinigung etc.) müssen zur Verfügung gestellt und ggf. neu geschaffen 
werden. 

- Die Stadt Bamberg setzt eine weitere Öffnung städtischer Liegenschaften und Räumlichkeiten des 
Konzerns Stadt (wie z.B. Konzert- und Kongresshalle, Brose-Arena, VHS, etc. und bspw. Schulen) 
für lokale Kulturschaffende urn. 

Dies kann z.B. nach dem Vorbild der Vereinbarung der IG Freie Darstellende Künste mit dem 
ETA-Hoffmann-Theater geschehen. · · 

Mit freundlichen Grüßen 

Michael Schmitt Vera Mamerow 
Stadtratsfraktion GRÜNES BAMBERG/ ÖDP / Volt 

Hans Günter Brünker 

j.Â- 
Wolfgang Metzner 

Stadtratsfraktion SPD 
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ÖKOi. OGiSCH-ll f:MOKr- ,, fiSCII[ l'i\Rll Volt 
GRÜNES BAMBERG , Gruner Markt 7 • 96047 Bamberg 

Herrn Oberbürgermeister 
Andreas Starke 
Rathaus Maxplatz 

96047 Bamberg 

Stadtratsfraktion 
GRÜNES BAMBERG / ÖDP / Volt 

Stadtratsfraktion 
SPD Bamberg 

Grüner Markt 7 
96047 Bamberg 
Tel.: +49 (951) 23 777 
fraktion@gruenes-bamberg.de 

Bamberg, 31. Mai 2020 

Antrag: Kultur braucht Raum III - Kesselhaus sichern und weiterentwickeln 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister! 

Ein städtisches Ausstellungshaus für zeitgenössische Kunst ist dringend notwendig.Gerade eine 
Welterbestadt wie Bamberg kann von einem Dialog mit gegenwärtiger Kunst ungemein profitieren. 
Bamberg zieht Besucher*innen nicht nur wegen der wunderschönen Altstadt an, sondern auch 
wegen der vielfältigen und professionellen Kunst- und Kulturszene. 

Eine Stadtgalerie Villa Dessauer (die im Übrigen nicht barrierefrei und ohne Verweilangebot ist, 
sowie nur für in der Regel drei mal sechs Wochen im Jahr bespielt und ansonsten leer steht) reicht 
hier bei Weitem nicht aus. Zudem genügt die Villa Dessauer nicht den Anforderungen an moderne 
Ausstellungsflächen. In diesen Bereichen ist also dringend eine Neupositionierung und 
Weiterentwicklung gefordert. Glücklicherweise gibt es das Kesselhaus in Bamberg, welches von 
Verein Kunstraum JETZT! unter Mitwirkung vom Kunstverein Bamberg, dem BBK Oberfranken 
sowie dem Architekturtreff und weiteren ehrenamtlichen Akteur*innen der Stadtgesellschaft 
bespielt wird. 

Wir fördern die bürgerschaftliche Mitwirkung an unserer Stadtkultur. Für das Kesselhaus am 
Leinritt als Kunstraum haben wir uns aktiv eingesetzt und wollen, dass es als Stätte, Ausstellungs 
und Experimentierraum für zeitgenössische Kunst erhalten bleibt und weiterentwickelt wird. 

Daher beantragen wir: 

Der bestehende Nutzungsvertrag für das Kesselhaus zwischen Kunstraum JETZT! und der Stadt 
wird um vier Jahre verlängert. 

Die Machbarkeitsstudie zur Nutzung des Kesselhauses als Raum für Gegenwartskunst wird in 
diesem Jahr in Auftrag gegeben. Diese soll neben der Einbeziehung der bisherigen Nutzer*innen 
und deren Konzepte auch eine Kostenschätzung und etwaige Förderkulissen untersuchen. 

Mit freundlichen Grüßen 

'/ . ' . . . 

'1,.-,.' ë{ ~(,~"tf- 
M i chae I Schmitt Vera Mamerow 
Stadtratsfraktion GRÜNES BAMBERG/ ÖDP / Volt 

Hans Günter Brünker 

j./4 
Wolfgang Metzner 

Stadtratsfraktion SPD 

TOP 15



OKOU.lGISUl-i)El'vlOKH /\flSCJ I[ P/\RlT Volt. 
l<RÊÎSVERêANt) . 
BJ.\MBERCi· . 
STADT 

GRÜNES BAMBERG I SPD Bamberg- Grüner Markt 7 · 96047 Bamberg Stadtratsfraktion 
GRÜNES BAMBERG / ÖDP / Volt 

Herrn Oberbürgermeister 
Andreas Starke 
Rathaus Maxplatz 

96047 Bamberg 

Stadtratsfraktion 
SPD Bamberg 

Grüner Markt 7 
96047 Bamberg 
TeL: · +49 (951) 23 777 
fr aktion@gruenes- barn berg. de 

Bamberg, 31. Mai 2020 

Antrag: Kuitur braucht Raum .IV - Soziokultur auf der Lagarde, Kultur auf der Kaserne 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister! 

Kultur muss auf die Kaserne. Dort stehen Post-, Turn- und Reithalle seit Jahren leer. Tolle 
Ausnahmen haben kontakt - Das Kultur/estival und machbar- Kultur auf der Kaserne aufgezeigt. 
Diese Beispiele zeigen wie gut dort Kultur hinpasst und dass sie dort auch von vielen 
Anwohner+innen und generell vielen Leuten aus der Stadt gewollt ist. 

Daher beantragen wir schnellstmöglich eine Nutzung der Post- und Turnhalle {Gebäude 7116) 
sowie des neu entstehenden Platzes (Kulturhof) für kulturelle Zwecke und daraus entstehend eine 
organische Entwicklung von Kulturhof und Reithalle zu einem funktionierendem Kulturquartier; 

Ein soziokulturelles Zentrum auf der Lagarde Kaserne soll Teil Bamberger Kulturlandschaft 
werden. Ebenfalls muss dort im Umgriff auch Stadtteilarbeit möglich sein. 

Es ist nicht vermittelbar, dass Gebäude seit Jahren leer stehen, für eine kulturelle Nutzung im 
Rahmenplan ausgewiesen sind, aber nicht nutzbar. 

Weiterhin regen wir an, dass schnellstmöglich auch Zwischennutzungen der Räumlichkeiten auf 
der Lagarde Kaserne ermöglicht werden. 

Daher beantragen wir: 

Das neue Kulturzentrum auf der Lagarde (Posthalle und Kulturhof) wird realisiert. Ein erstes 
niedrigschwelliges Angebot zur Nutzung muss im Jahr 2020 starten. 

Weiterhin sind die Voraussetzungen für Zwischennutzungen dort in 2020 zu schaffen und solche 
Zwischennutzungen sind zu befürworten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Michael Schmitt Vera Mamerow Hans Günter Brünker 
Stadtratsfraktion GRÜNES BAMBERG/ ODP / Volt 

'Wolfgang Metzner 
Stadtratsfraktion SPD 
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-GRÜNES BAMBERG . Grüner Markt 7. 96047 Bamberg 

Herrn Oberbürgermeister 
Andreas Starke 
Rathaus Maxplatz 

96047 Bamberg 

Stadtratsfraktion 
GRÜNES BAMBERG / ÖDP / Volt 

Stadtratsfraktion 
SPD Bamberg 

Grüner Markt 7 
96047 Bamberg 

· Tel.: +49 (951) 23 777 
fraktion@gruenes-bainberg.de 

Bamberg, 31. Mai 2020 
Antrag: .Kultur braucht Raum V - Bandproberäume 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister! 

Kulturschaffende brauchen Proberäume, Ateliers, Co-working-spaces und Veranstaltungsräume. 
Die Schließung des privaten Proberaumzentrums House of Music war, neben der 
bauordnungsrechtlichen Notwendigkeit, ein drastischer Verlust für die Bandszene Bambergs. 

Eine Kulturstadt wie Bamberg muss die Betroffenen bei der Suche nach Alternativen unterstützen, 
stadteigene Liegenschaften auf Tauglichkeit für Kulturräume prüfen, offensiv Kontakt mit 
Grundstückseigentümern, Firmen usw. aufnehmen, um etwa Lagerhallen u. ä. als Werkstätten, 
Ateliers usw. nutzbar zu machen. 

Dankenswerterweise hat die Stadtverwaltung schon im November 2019 (Sitzungsvorlage - 
VO/2019/2879-RL) Informationen eingeholt. Besonders spannen ist hier der Hinweis, dass z.B. in 
Nürnberg die Probenraumzentren moderaten Gewinn erzielen, der die Musikzentrale Nürnberg und 
ihre Projekte mitfinanziert. 

Die Situation hat sich seitdem in Bamberg nicht verbessert. Nachwuchsbands brauchen dringend 
Proberäume. · 

Daher beantragen wir: 

Die Errichtung eines Proberaumzentrums ist unter Einbeziehung des Bamberger Festivals e.V. 
weiter zu verfolgen. In Frage kommende Standorte in städtischem Eigentum (z.B. 
Konversionsgelände) sind ebenfalls zu prüfen. 

Idealerweise enthält das Proberaumzentrum auch einen (kleinen) Raum für mögliche Auftritte. 

Die Erfahrung aus anderen Städten wie z.B Nürnberg zeigen, dass sich solche Proberaumzentren 
selbst tragen oder sogar Gewinn zur Querfinanzierung anderer Kulturo1teabwfrfen. 

Daher sollte geprüft werden, ob ein Proberaumzentrum städtisch betrieben werden kann. 

Mit freundlichen Grüßen 

I 
il{(,~-,~ l l,c . 

Ji.' 

ichael Schmitt Vera Mamerow 

-~_./_,.-•-/- 
!. 

Hans Günter Brünker 

j./4 
Stadtratsfraktion GRÜNES BAMBERG/ ÔDP / Volt 

Wolfgang Metzner . 
Stadtratsfraktion SPD 
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GRÜNES BAMBERG - Grüner Markt 7 - 96047 Bamberg 

Herrn Oberbürgermeister 
Andreas Starke 
Rathaus Maxplatz 

96047_ Bam berg 

Stadtratsfraktion 
GRÜNES BAMBERG/ ÖDP / Volt 

Stadtratsfraktion 
SPD Bamberg 

Grüner Markt 7 
96047 Bamberg 
Tel.: +49 (951) 23 777 
fraktion@gruenes-bamberg.de 

Bamberg, 31. Mai 2020 

Antrag: Kultur braucht Raum VI - Leerstandsmanagement 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister! 

Raum für Kultur ist in Bamberg knapp. Daher weichen Veranstalter*innen und Kulturschaffende 
oft kurzfristig auf leerstehende Räumlichkeiten aus. Beste Beispiele_ sind hier die Bamberger 
Kurzfilmtage, die in der Alten Seilerei oder im Luli-Saal oder dem ehemaligen morphclub. temporär 
eine Spielstätte gefunden haben, das Theater im Gärtnerviertel, das die wechselnden Auftrittsorte 
als Konzept hat oder kontakt - Das Kulturprojekt, das immer wieder auf Leerstand angewiesen ist, 
um überhaupt Veranstaltungen und das Festival durchführen zu können. 

Oft muss sehr viel Zeit und Energie in die Suche nach geeigneten Räumlichkeiten gesteckt werden, 
die eigentlich für Teampflege, künstlerische Produktion oder Lebensunterhalt aufgewendet werden _ 
könnte. Auch gibt es Erfahrungen, dass die Stadt Bamberg bzw. Räumlichkeiten im Besitz des 
,,Konzern Stadt Bamberg" für einen gewissen Zeitraum leer stehen, auf absehbare Zeit nicht 
genutzt werden und für kulturelle Veranstaltungen geeignet sind. 

Bestes Beispiel hier ist dle ehern. Gastronomie am Viehhof gewesen, die von kontakt - Das 
Kulturprojekt und den Bamberger Kurzfilmtagen als kurzfristige, temporär zwischengenutzte · 
Veranstaltungsräumlichkeit genutzt werden konnte. 

Ein richtiges Leerstandsmanagements kann hier den Kulturschaffenden helfen Und gleichzeitig die 
Belebung von Leerstand und die Nutzung von knappen Raumpotential in Bamberg ermöglichen. 

Daher beantragen wir: 

Die Stadt Bamberg organisiert ein Leerstandmanagement, welches auch kulturelle und 
soziale Zwischennutzungen mitdenkt. 

Unser Verfahrensvorschlag ist, dass das Immobilienmanagement der Stadt regelmäßig eine 
Liste mit Räumen und Gebäuden vorlegt, die schon länger als 2 Monate leer stehen. Zusammen 
in Absprache mit Kulturamt und Wirtschaftsförderung können diese für kurzfristige, temporäre 
Nutzungen Kulturschaffenden zur Verfügung gestellt werden. 

Das Leerstandsmanagement der Wirtschaftsförderung prüft private oder gewerblich 
gemeldete Leerstände auch dahingehend, ob sie für kurzfristige kulturelle Zwecke 
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(Ausstellung, Performance, Konzert, etc.) oder für soziale Initiativen nutzbar sind und 
meldet dies ggf. an das Kulturamt weiter. Kulturschaffende sowie soziale Initiativen können 
sich hier informieren und das Kulturamt geht proaktiv auf diese zu. 

Mit freundlichen Grüßen 

Michael Schmitt 

/, 

I ·r· . l ( - --;"' . _. _1 \.,.. 
tJ --, '~/[ .k..l..ù~- \.,., .. Jv .I c,-. 

Vera Mamerow 
Stadtratsfraktion GRÜNES BAM BERG/ ODP / Volt 

fy~, / ,., 
,: ) - 

Hans Günter Brünker 

j./4 
Wolfgang Metzner 

Stadtratsfraktion SPD 
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GRÜNES BAMBERG · Grüner Markt 7 · 96047 Bamberg 

Volt 
KREISVERBAND . · 
BAMBERO·· . 
STADT 

Stadtratsfraktion 
GRÜNES BAMBERG/ ÖDP /Volt .. 

.Herrn Oberbürgermeister 
Andreas Starke 
Rathaus Maxplatz 

96047 Bamberg 

Stadtratsfraktion 
SPD Bamberg 

Grüner Markt 7 
96047 Bamberg 
Tel.: +49 (951) 23 777 
fraktion@gruenes-bamberg.de 

Bamberg, 31. Mai 2020 . 

Antrag: Kulturentwicklungsplan abschließen; Maßnahmen entwickeln und umsetzen 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister! 

,, Ein Kulturentwicklungsplan ist eine strategische Kulturentwicklungskonzeption als Grundlage für 
· die kulturpolitische Rahmensetzung. der nächsten Jahre durch die Politik. Insbesondere im 
· Zusammenhang mit den jeweiligen Haushaltsplanungen dient sie der Planung, Abstimmung und 
Entscheidung von einzelnen Maßnahmen u. a. in der Form von allgemeinem Leitbild, 
fokussierenden Leitlinien und einer Kulturkonzeption, bestehend aus Teilplänen und 
Maßnahmekatalogen. Ein ,, Kulturkonzept Bamberg" formuliert Leitmotive, kulturpolitische Ziele 
und Handlungsempfehlungen · zur Weiterentwicklung Bambergs als Kulturstadt." 
(Zitat aus der Sitzungsvorlage - VO/2014/1007-45 vom 24.07.2014) 

Seit nunmehr fast sechs Jahren wird der Kulturentwicklungsplan im Kulturamt erarbeitet. Einige 
Teilgutachten sind schon seit längerer Zeit' vorhanden (z.B. Bericht zur Theaterlandschaft, 
Museumsgutachten), erste Präsentationen wurden im Bürgerlabor der Stadt Bamberg präsentiert. 

Nun ist es an der Zeit die Erstellung des Plans abzuschließen, mögliche Maßnahmen zu diskutieren 
und diese dann einzuleiten. 

Denn der Kulturentwicklungsplari enthält eine Beschreibung der kulturellen Landschaft und der 
kulturellen Programme, Projekte und Initiativen, arbeitet die Stärken und Schwächen der 
Bamberger Kulturlandschaft heraus und zielt auf begründbare Prioritätensetzung ab. 

Dabei wurden unter anderem die demografische Entwicklung, Prozesse der Stadtentwicklung und 
die finanzielle Belastbarkeit des Haushalts berücksichtigt. 

Als information und Grundlagenpapier öffnet sich eine solide Grundlage für die weiteren 
Maßnahmen und Schwerpunktsetzung im Bereich der Kultur. 

Auf dieser Basis sollte dann auch die (zu erhöhende) 
gesamtheitliche Diskussion, auf den Prüfstand 
Kulturförderrichtlinien neu ausgerichtet werden. 

Kulturförderung, eingebettet in eine 
gestellt und einschließlich der 
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Daher beantragen wir: 

Der Kulturentwicklungsplan wird in 2020 mit den Kulturschaffenden diskutiert, im Stadtrat 
verabschiedet und anschließend daraus folgende Maßnahmen umgesetzt. 

. Mit freundlichen Grüßen 

Michael Schmitt Vera Mamerow 
Stadtratsfraktion GRÜNES BAMBERG/ ÖDP /Volt 

Hans Günter Brünker 
JA 
Wolfgang Metzner 

Stadtratsfraktion SPD 

-I 

I 
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Durchgeführte Einzelmaßnahmen im Rahmen der Kulturentwicklungsplanung

2015 Repräsentative Umfrage zur Nutzung kultureller Angebote Kulturamt Bamberg und 
Stadt- und Landkreisbevölkerung, Forschungsbericht in
Kooperation mit der Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Lehrstuhl Marketing

2015 und 2019  Schriftliche Erhebung der Kulturprofile städtisch (mit )getragener 
Kultureinrichtungen Kulturamt Bamberg und Mitarbeitende der Einrichtungen

06/2015 Längsschnittanalyse des Kulturangebots anhand des Kulturkalenders der Stadt 
Bamberg Pragma Institut, Reutlingen

10/2015 Spartenkommentar Freie Theater (Status Quo, Programmatik und Bedarfe) Ila 
Stuckenberg, Bamberg | Interviews mit Aktiven der Theaterszene

16.11.2016 OffRoad 1 – Workshop und Impulstreffen (Ressourcentausch & Kooperation) 
Kulturamt Bamberg und Aktive der Freien Darstellenden Künste

12/2016 Gutachten zur Entwicklung der Museumslandschaft Bamberg (Status Quo, Stärken 
und Herausforderungen, Standortüberlegungen, Handlungsempfehlungen)
Frankonzept, Würzburg

18.01.2017 Präsentation und Diskussion des Museumsentwicklungsgutachtens Kulturreferat 
Bamberg (Kulturamt, Museen, VHS, Zentrum Welterbe), Landesstelle
für nichtstaatliche Museen in Bayern, Museumsservicestelle Bezirk Oberfranken

31.01.2017 OffRoad 2 – Workshop (Entwicklungsbemühungen und Interessenvertretung der 
Freien Darstellenden Künste vor Ort und am Beispiel anderer Städte)
Wolfgang Hauck, Verband Freie Darstellende Künste Bayern e.V., Kulturamt Bamberg 
und Aktive

02/2018 Schriftliche Erhebung „Kulturarbeit“ per Fragebögen an kulturelle Initiativen, Vereine 
und Einrichtungen sowie Künstlerinnen und Künstler, Kulturamt Bamberg und 
Kulturinitiativen

05/2018 Spartenkommentar Musik (Status Quo und Entwicklungsperspektiven) Martin Köhl, 
Bamberg | Interviews mit Aktiven der Musikszene

09/2018 Spartenkommentar Literatur (Status Quo und Entwicklungsperspektiven) Felix 
Forsbach, Bamberg | Interviews mit Aktiven der Literaturszene

17.09.2018 OffRoad 3 – Workshop (Kooperationsplattformen und Fördermöglichkeiten der 
Freien Darstellende Künste vor Ort und am Beispiel Halle/Saale), Tom Wolter, 
Bundesverband Freie Darstellende Künste e.V., Kulturamt Bamberg und Aktive

10/2018 bis
03/2019 Recherchen und Analysen

• zur historischen und jüngeren Entwicklung der Kulturstadt Bamberg‘
• zu gegenwärtigen gesellschaftlichen Herausforderungen der Kulturstadt Bamberg,
Kulturamt Bamberg

03/2019 bis
05/2019 Qualitative Experteninterviews mit Einrichtungsleitungen und Schlüsselfiguren des

Bamberger Kulturbetriebs, Kulturamt Bamberg und Expertinnen und Experten
09/2019 Auswertung der Kulturfinanzen (2012 bis 2017) der Stadt Bamberg Kulturamt 

Bamberg
11/2019 bis
03/2020 SWOT-Analyse, Auswertung der Stärken und Herausforderungen der Kulturstadt

Bamberg, Kulturamt Bamberg
21.–23.01.2020/
03.–05.03.2020  Bürgerlabor Kulturentwicklung, Zwischenpräsentation und Diskussion zum 

Kulturbericht Kulturamt Bamberg und Bürgerinnen und Bürger
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